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Vorwort.

Die Aufgabe, eine nach Inhalt, Zeit und Fundumständen zusammen-

gehörige Gruppe griechischer Urkunden zu veröffentlichen, hat es in diesem

Falle wünschenswert gemacht, von der Ausgabe einzelner autographierter Hefte

abzugehen und die neuen Texte in Buchform mit Kommentar herauszugeben.

Mit dankenswertem Entgegenkommen hat die Verlagshandlung das Zustande-

kommen dieses „Sonderheftes*^ in jeder Weise gefördert

Die hier veröffentlichten Papyri sind im Februar 1906 in den Ausgrabungen

in Elephantine gefunden worden. Ihre Publikation hat sich verzögert durch

mehrfache berufliche Verhinderungen des Bearbeiters.

Die Beiträge der beiden auf dem Titelblatt genannten Mitarbeiter er-

strecken sich nur auf Fund II. W. Spiegelberg hat die Übersetzung der

demotischen Urkunden geliefert; die von ihm herrührenden Anmerkungen zu

diesen sind leicht von denen des Unterzeichneten zu unterscheiden. Die

demotischen Texte selbst werden von Spiegelberg zusammen mit den übrigen

demotischen Papyri von Elephantine binnen kurzem veröffentlicht werden.

W. Schubart hat für einen Teil der griechischen Urkunden in Fund II die

textliche Grundlage der Lesung gegeben und eine Anzahl sachlicher Erläute-

rungen, besonders zu XIV, beigesteuert, die im einzelnen nicht besonders ver-

merkt sind. Beiden sei auch hier für ihre Hülfe herzlicher Dank gesagt

Diesen spreche ich auch Karl Herold aus, der mir in zwei Ausgrabungs-

kampagnen in Elephantine ein treuer Helfer war.

Für die auf S. 84 abgedruckten Bemerkungen werden die Leser mit mir

Bruno Keil zu lebhaftem Dank verpflichtet sein.

Breslau, Oktober 1907.

0. Rubensohn.
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Einleitung.

Das Gebiet der alten Stadt Elephantine am Südende der gleichnamigen

Insel ist im verflossenen Jahrhundert zu wiederholten Malen Schauplatz arger

Verwüstungen gewesen. Ganze Tempel, die noch von den Gelehrten der fran-

zösischen Expedition aufrecht gesehen und gezeichnet worden waren, sind ver-

nichtet worden, ihre Steine in die Gebäude der modernen Stadt Assuan ge-

wandert Diese Zerstörung der Kuinen war in den letzten Jahren von neuem

wieder aufgenommen, wobei man weniger den Steinbauten — die es kaum noch

gibt — als den Ziegelhäusern und den in ihnen etwa erhaltenen Gegenständen

zu Leibe ging. Elephantine wurde ein ergiebiges Feld für die Sebbahgräber.

Mehr als ein Drittel der alten Stadt ist der Tätigkeit dieser zum Opfer gefallen

und zwar in einem Maßstab, daß ganze Quartiere im Süden und Südwesten, auch

im Norden spurlos verschwunden sind. Schließlich hat gerade jetzt der englische

Service des irrigations einen großen Teil im Osten des Koms einschließlich des

ganzen Hinterbaus des Nilmessers und eines Teils des Tempels Tutmosis in
mit Beschlag belegt und auf diesem Gebiet — es ist bedeutend größer als

in der Skizze angegeben — einen mächtigen Granitbau als Dienstgebäude für

den Direktor der Stauanlage bei Assuan mit mehreren Nebengebäuden er-

riditet, sodaß dieser ganze Teil des Koms der wissenschaftlichen Forschung

dauernd entzogen ist

Den heutigen Zustand des Koms veranschaulicht die Planskizze ^).

Es ist ein mäßig hoher Hügel, der nach Osten hin am Flußufer mit hohen

Felspartieen und steilen antiken Quaimauern abschließt, in welch letztere der

Nilmesser eingebaut ist Nach Süden und Südwesten hin stüi-zt er in z. T.

senkrechtem Abfall zu dem jetzt wüst liegenden Gebiet ab, das durch die

^) Sie ist aufgenommen im Februar 1906, Details sind in ihr nicht berücksichtigt,

sie soll nur die Situation veranschaulichen. Die Einleitung ist geschrieben im Herbst

1906, auf die Resultate der zweiten deutschen und der französischen Ausgrabungen im

Winter 1906/07 ist daher keinerlei Bezug genommen. Über die architektonischen und

topographischen Resultate der zweiten deutschen Grabung wird demnächst an anderer

Stelle berichtet werden.

Griechische Urkunden aus d, Kgl. Museen, Elephantine-Papyri. 1



2 Elephantine-Papyri, Einleitung.

Sebbahgräber geplündert ist, während er an der Westseite durch den Abfall zu

einem kleinen Nilarm begrenzt wird, jenseits dessen eine kleine antike Nekro-

pole liegt. Nach Norden hin senkt er sich langsam mit einem vielfach durch-

wühlten Abhang bis zum Rand des modernen Dorfes herab.

Am Nordwestrand liegen an verschiedenen Stellen die Granitklippen zu Tage,

die, ein Teil der Katarakt-Klippen, zu dem Felsenkern der Insel gehören, aus

dem sich im Lauf der Jahrtausende durch Anschwemmung von Erdreich die

Insel Elephantine entwickelt hat. Im Zentrum des Koms und besonders in den

südlichen und östlichen Teilen desselben haben wir auch bei sehr tiefen Schür-

fungen niemals den gewachsenen Felsen freigelegt. Die Grabung hatte also mit

sehr großen Niveaudifferenzen zu rechnen.

Sichtbar über dem Boden waren vor Beginn der Grabung, abgesehen von

den bekannten Uferbauten und dem Nilmesser, einmal die beiden Pfosten eines

Torbaus — Front nach Südosten — mit Reliefs und Inschriften, die Alexander,

den Sohn Alexanders des Großen, vor den Göttern von Elephantine zeigen, und

der mit Säulentrommeln älterer Tempel fundamentierte Unterbau eines Tempels

aus Trajanischer Zeit (vgl. Baedeker, Ägypten S. 337). Außerdem zahlreiche

Reste von Ziegelhäusern, diese besonders in den durch die Grabungen der

Sebbahin hergestellten Schnittflächen des Koms und in dem niedriger liegenden

durchwühlten Gebiet.

Das Plateau des Ruinenhügcls in der Umgebung der beiden Tempel ist

mit arabischen Gräbern zum Teil sehr jungen Datums bedeckt und deshalb für

Grabungen nicht ohne weiteres zugänglich.

Unsere Grabungen setzten wir deshalb am Nordwestrand des Plateaus an.

Wir haben daselbst vier Wochen lang mit 20 Mann und 40 Jungen gearbeitet.

Es sind lauter unscheinbare Ziegelbauten, die hier aufgedeckt worden sind,

bei denen es kaum verlohnt länger zu verweilen.

Die jetzige Höhe des Ruinenhügels ist nur zu einem Bruchteil gewachsener

Boden. Einen großen Teil der Erhebung haben die menschlichen Besiedelungen

im Laufe von Jahrhunderten geschaffen: Eine Generation hat hier immer auf

den Schultern der anderen sich eingeiichtet, die Wohniäumc der älteren Gene-

ration wurden zu Kellern und Magazinen in den lläuscin der jüngeren oder

wenigstens die älteren Mauern für die neuen Kelleranlagen benutzt. Wir haben

so häufig vier bis fünf Anlagen übereinander errichtet gefunden.

Von den obersten Bauten ist ein Teil aichcr ko]>tis('hen Ursiti'ungs. Das

beweisen die kleinen sclilecliten Ijeini Bau veivvaiidteji Ziegel und vor allem

auch die Funde, die in den betrefl'emlen Häusern geniucht worden sind (huupt-

säcidicli Tongefäße minderwertiger Art). Die Meliizuld aber muß griecliischer

und römisclier Zeit angelioren, wie das aus den Funden besonders an Ostraka

und Pajtyri, die in den lläuscrn zu Tagcj tiiiten, luirvoi'geht.



Elephantine-Papyri, Einleitung.

In der Bauart unterscheiden sich die koptischen Bauten in nichts von den

griechischen und beide kaum merklich von den modernen Dorfhäusem in

Nubien.

Die Häuser, oder besser gesagt, die Hütten sind dicht aneinandergeklebt,

so eng, daß kaum einmal für eine enge Straße oder einen schmalen Hof

Platz gelassen ist. Jedes Geliöft besteht aus einer Anzahl ziemlich planlos

nebeneinander angelegter Räume, die alle die gleiche Orientierung zeigen

und in der gleichen Weise gebaut sind: Schlecht gefugte, verhältnismäßig

dicke Ziegelwände, auf denen eine Decke in Form eines Tonnengewölbes

ruht. Holz ließ sich nur an ein paar der älteren Zeit angehörigen Bauten

nachweisen, und ganz selten ist einmal ein Stein — als Türschwelle o. ä. —
1*



Elephantine-Papyri, Einleitung.

zur Verwendung gelangt. Kein Fenster findet sich in diesen Häusern, nur

selten sieht man primitive Vorrichtungen zu einem Türverschluß. Innen

begegnet hin und wieder einmal eine kleine rohe Nische, sonst nichts als die

glatten vier Wände, die in der Regel — aber auch nicht immer — mit

schlechtem weißen Wandputz versehen waren. Also genau dasselbe Bild, das

heute ein modernes Nubierdorf bietet — die Häuser der unweit gelegeneu

Berberinerdörfer auf Elephantine sehen den ausgegrabenen zum Verwechseln

ähnlich.

Die Gewölbedecken der unteren Räume sind in der Regel durch eine

Auffüllungsschicht von Ziegelbrocken und Lehm zu einer einigermaßen ebenen

Bodenfläche für die oberen Zimmer hergerichtet. In der Skizze sind fast allen

Räumen kleine Vierecke eingezeichnet: Diese geben die Einsteigelöcher an,

mittels derer man in die tiefer gelegenen Geschosse hinabsteigt Diese Ein-

steigelöcher sind schmale aus den Gewölbedecken ausgebrochene Öffnungen, die

nur ausnahmsweise Verschlußvorrichtungen zeigten. Keine Holzverschalung oder

ähnliches ließ sich nachweisen. Meist öffnen sie sich auf eine schmale Treppe

aus Lehmziegeln, auf der man in den unteren Raum hinabsteigt, oft fehlt

auch diese und war im Altertum vielleicht durch eine bewegliche Leiter ersetzt.

In den Kellerräumen wiederholen sich genau die Anlagen der oberen Zimmer,

es sind z. T. ursprünglich Oberbauten gewesen, die nur durch die Entwicklung

zu Kellerräumen degradiert sind. In zwei Fällen fanden wir sie durch Einbauten

von schmalen halbhohen Mauern zu Magazinen umgebaut

Papyri fanden sich in einer ganzen Anzahl von Räumen und zwar

demotische und griechische unterschiedslos nebeneinander. Arabisches wurde

fast gar nicht gefunden, an aramäischen Papyri, von denen ein großer Fund

vor einigen Jahren in Elephantine zu Tage getreten ist (in einem Topf verwahrt),

fanden sich nur einmal in einem Kellerraum zwei stark fragmentierte Stücke.

Die in den Häusern lose herumliegend gefundenen Papyri waren meist nur

kleine unscheinbare Fragmente.

Ganz im Westen der Grabungsstelle in dem länglichen Raum neben der

die Grabung begrenzenden Straße, den eine Mauer in zwei Teile teilt, wurde

neben der Türschwelle in ziemlicher Tiefe der eine der beiden Papyrusfunde

gemacht, die den Inhalt dieses Heftes ausmachen. (Die Stelle ist in der Skizze

durch einen kleinen Kreis bezeichnet) Das ganze Zimmer war mit Schutt er-

füllt und zeigte Spuren wiederholter Übeibauung. Der To])f, der die Papyri

enthielt, stand auf einem älteren Fußboden, der in koptischer Zeit von einem

ca. V2 ni höhcrgclegenen schlechten Estrich übcidockt worden war. Sonst fanden

sich in diesem Raum noch — aber auf dem erhöhten Fußboden — mehrere

größere Vorratsgefäßc aus gebranntem und aus ungel)ranntem Ton. Sie gehörten

einer viel späteren Epoche an als die Papyri. Dei- zwcsite Pa]»yiusfun(l wurde
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mehr in der Mitte des Grabungsgebietes gemacht, in dem Winkel, den die

östliche Rückwand der zwei dort liegenden Tonnengewölbe-Zimmer mit einer

schräg zu ihr laufenden Mauer bildet. Auch hier fand sich das die Papyri

umschließende Gefäß in beträchtlicher Tiefe.

Zahlreich waren auf dem ganzen Ausgrabungsfeld die Funde an Ostraka,

griechischen, demotischen und koptischen, vom dritten Jahrhundert v. Chr. bis

in byzantinische Zeit. In einem der Zimmer an der Westseite fand sich ein

Gefäß aus ganz rohem Ton mit schlechtem weißem Überzug. Die umlaufende

mit schwarzer Rußfarbe aufgemalte Inschrift lautet: 2sQCLJtidöi diä übq'^vov

ddeX{q)ov). Die Weihung wird sich wohl auf den Inhalt des Gefäßes bezogen

haben, das Gefäß selbst ist zu kümmerlich, um Gegenstand einer Widmung

zu sein.

Für die Geschichte von Elephantine interessante Funde sind in den

Grabungen nicht gemacht worden. Es erübrigt sich deshalb hier, auf diese

näher einzugehen, zumal Steindorffs ausführlicher Artikel in Pauly-Wissowa's

Real-Encyklopädie vorliegt; bemerkt sei nur, daß in diesem Artikel der für die

ptolemäische Epoche Elephantines wichtige Aufsatz von Strack, Athenische Mit-

teilungen XX 1895 S. 327 ff. übersehen ist.

Fund I.

Das Tongefäß, das Fund I barg, war eine rohe Vase von länglich ovaler

Form mit horizontalen Riefelungen, 32 cm hoch. Die ziemlich enge Mündung

war unverschlossen. Der Inhalt bestand aus ö Papyri. Um diese unversehrt

herauszubringen, mußte der Topf mit der Zange vorsichtig zerkleinert werden.

Die Nummern 1—4 bildeten lose aneinamlerhaftend ein Paket, das um-

wickelt war von einem großen Papyrusblatt, auf das in einer dem Tiniotheos-

papyrus nahestehenden Schrift Tiinksprüche verschiedenen Inhalts nieder-

geschrieben waren '). Der 5. Papyj-us stak neben dem Paket in dem Gefäß.

Die Dokumente befanden sich, von euiigen gciingfügigcn Verletzungen

abgesehen, noch in dem Zustand, in dem sie der licsitzcr dem Gefäß anvertraut

hatte. Sie waren gerollt und versiegelt; Tafel I zeigt. Pa])yrus II und Papyrus III

in dem Zustand, in dem sie gefmidcn sind.

') Vgl. jetzt Berliner Klassikertexte Heft V 2, S. 5(5 ff.
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Für die gerade in letzter Zeit viel erörterte Frage der Siegelung der

Papyrusurkunden ist der Fund dieser unberührten Stücke von Bedeutung,

einige erläuternde Worte zu den nachstehenden Skizzen dürften deshalb nicht

unnütz sein.

Die Urkunden I—IV sind doppelt ausgefertigt Beide Ausfertigungen stehen

auf demselben Papyrusblatt und sind von derselben Hand geschrieben. Zwischen

ß^*''AfVOt^9C-'-^

u.
Fig. 1. Fig. 2,

den beiden Ausfertigungen ist jedesmal ein Spatium von 2—3 cm Breite ge-

lassen. Das Papyrusblatt wurde in der Mitte des Spatium durch einen scharfen

Schnitt (Figur \ a— h) bis zur Hälfte seiner Breite durchteilt, dann wurde die

obere Hälfte des Blattes in ihrer ganzen Breite zusammengerollt (Fig. 2), diese

11 m"'m ^
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Darauf wurde die untere Hälfte des Papyrusblattes zusammengelegt (Fig. 5),

das gefaltete Blatt gerollt (Fig. 6) und diese Rolle schließlich unter die ver-

siegelte Rolle untergebogen (Fig. 7), so daß also diese

offene Rolle frei an der gebundenen Rolle hing.

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7.

Der Zweck dieser ganzen Herrichtung ist klar. Es wird so neben der

offenen, jeder Zeit zur Einsicht — aber auch zur Verfälschung freien Aus-

fertigung ein gegen jeden Eingriff gesichertes Exemplar geschaffen, das den

garantiert echten Text enthält.

Aus demselben Grund versiegelt man den auf einer späteren Stufe der

Entwicklung üblichen kurzen, aber alles wesentliche der Urkunde enthaltenden

Auszug, der entweder von den Kontrahenten oder vom privaten Syngraphophylax

oder von dem öffentlichen Beamten angefertigt und gewöhnlich an den linken

Rand oder an den Kopf der Originalurkunde gesetzt ist').

Die Siegel bestehen aus Tonerde"). Beim Siegeln ist derart verfahren

worden, daß zunächst das Papyrusband einmal um die Rolle gelegt wurde, so-

dann wurde ein Teil der Sicgelerde aufgedrückt, das Pap}Tusband noch einmal

um die Rolle gezogen, das Ende in der Siegelerde befestigt und oben darauf

der Rest der Siegelerde gepreßt. Dann wurde der Name jedes der Siegelnden

neben die Stelle, an der er zu siegeln hatte, gesetzt') und erst dann siegelte

jeder. So ist es gekommen, daß in zwei Fällen einzelne Buchstaben der

Namensbeischriften von der beim Siegeln sich etwas verbreiternden Tonerde

verdeckt wurden.

Das Verfahien ist in dci- Komplizität der Faltung singulär, wenigstens

^) Daß wir in diesem kurzen Auszug nur ein Residuum der in unseren und

anderen älteren Papyri vorliegenden vollständigen Doppclausfcrtigungcn zu erblicken

haben, braucbt wohl kaum hervorgehoben zu werden.

2) vgl. Scholion zu Aristophancs Lysistrat. 1190 (irrniV':, rag acpttayliinc tx TTißov

yn(t vnfjQxor. Herodot II 1^8 bei der Auseiuandcrsctzung über die Stempelung der Apis-

sticro: <rijiiuinTui ßvßXm Trhni tu yt'neu tiXi'aamr xai frzfiru yijv aijfiavTiiiKit eniTrldaag

enißäXXn xov 8an7vXior,

^) Es sind keine eigenhändigen Eintragungen der Siegelnden, die Namen sind alle

von einer llaud geschrieben (vielleicht vom Syngraphophylax).
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bisher noch nicht beobachtet. Am nächsten kommen unseren Papyri die doppelt

ausgefertigten Kontrakte Hibeh-Papyri 84a und 96, bei denen — nach dem

Faksimile von 84 a zu schließen — einfache Wickelung- der oberen Ausfertigung

(ohne Durchschneidung) und Siegelung mit Namensbeischrift vorliegt Bei

diesen wie bei unseren Papyri fehlt jede Notiz einer amtlichen Stelle. Genau

dieselbe Praxis zeigt sich bei einem in unserer Grabung gefundenen demotischen

Papyrus aus der Zeit des Amasis, bei dem nur der größere Teil der zweiten

Ausfertigung weggebrochen ist und hat auch in Judäa gegolten, von wo uns die

auffallendste Parallele zu unserem Fund bekannt ist').

Dasselbe Prinzip, das so bei den Papyri verfolgt wird, kehrt ferner bei

den babylonischen eingeschachtelten Tontafeln, den sogen. „Case-tablets" (vgl.

Clay in „The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania" B. XIV

S. 9ff.) und bei den römischen Militärdiplomen wieder'), ist also etwas in der

ganzen antiken Welt verbreitetes. Inwieweit wir dabei an Abhängigkeit des

einen Brauchs vom anderen zu denken haben, bleibe hier dahingestellt^.

Das Siegel durch die Nebenschrift des Namens zu identifizieren, war in

der ganzen ptolemäischen Zeit Mode. Zahlreiche Verso-Aufschriften beweisen

dies, vgl. z. B. Tebtynis-Papyri I 104, 105, 106, 109 und zahlreiche der von

Th. Reinach, Papyrus Reinach publizierten Stücke*).

^) Jeremias 32, 10 (Kautzsch's Übersetzung) Kauf des Ackers in Anathoth: „Dann

schrieb ich [den Kaufvertrag] auf ein Blatt, siegelte [ihn] und nahm Zeugen hinzu . .

.

Sodana nahm ich den gesiegelten Kaufbrief [und den offenen] und fibergab den Kauf-

brief an Baruch .... und wies ... Baruch an: .... Nimm diese Briefe diesen

gesiegelten Kaufbrief und diesen offenen Kaufbrief und lege sie in ein

Tongefäß, damit sie geraume Zeit erhalten bleiben." Es sei hervorgehoben,

daß sich unter den in Elephantine in einem Tongefäß gefundenen aramäischen Papyri

keine Doppelausfertigungen finden. Sie waren zum Teil bei der Auffindung noch mit

Papyrusbändern umwickelt und versiegelt.

') Ein besonders gutes Exemplar derselben abgebildet und besprochen von

V. Domaszewski in der Publikation des Mainzer Zentral-Musenms „Die Alterifimer unserer

heidnischen Vorzeit" Band V Heft 6 Taf. 33.

^) Behauptet hat Abhängigkeit der griechischen Sitte vom Orientalischen Gerhard,

Philologus LXIII S. 500. Unsere und die Hibebpapyri mahnen dieser Annahme gegen-

über zur Vorsicht. Daß wir aus Griechenland aus älterer Zeit keine vollwertigen Zeug-

nisse haben, liegt an der Natur der uns erhaltenen Quellen. Die von Gerhard an-

gezogenen Anführungen bei den Rednern beweisen nichts, denn als Dokumente vor

Gericht konnten natürlich immer nur die versiegelten und beglaubigten Urkunden pro-

duziert werden.

*) Von No. 20 sagt R., duß die Siegel noch erbalten seien und bemerkt: Dans

tous les cas le cachet est le mdme. 11 faut y reconnaitre le sceau du notaü'e Apollonios

(S. 48). Das ist ein Irrtum, denn wie die Beschreibung S. 102 zeigt, gehören die Siegel

von No. 20 den beiden Dionysios, den Kontrahenten des Kontrakts, deren Namen neben

den Siegeln stehen.
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In römischer Zeit waren die Namensbeischriften neben den Siegeln in

Ägypten nicht mehr Brauch. Die durch sie bezweckte Identifizierung der Siegel

wurde durch Siegelbeschreibung in der Urkunde ersetzt^). Der Gebrauch war

aber lokal verschieden, in Pompeji z. B. finden sich in der gleichen Periode

die Nebenschriften zu den Siegeln ganz en vogue, vgl. die Quittungstafeln des

L. Caecilius Secundus.

Die Siegel.

Tafel II.

Die zum Verschließen der Urkunden benutzten Siegel sind zum Teil in

vortrefflicher Erhaltung. Für die Geschichte der Gemmenschneidekunst hat der

Fund von 35 Siegelabdrücken, für die es einen ganz genau bestimmten terminus

ante quem gibt, eine gewisse Bedeutung, wenn es auch an verwandten Vor-

gängen gerade auf diesem Gebiet nicht mangelt. Bekannt ist der große Siegel-

fund von Selinunt, der auf den Stufen des Heraklestempels gemacht worden ist

und für den man einen terminus ante quem in dem Jahr 249 v. Chr., dem Jahr

der zweiten Zerstörung der Stadt, mit einiger Wahrscheinlichkeit eruiert hat^).

Unter den Siegeln von Elephantine finden sich neben einigen wenigen

rohen Stücken viele gute und einige ganz hervorragende Arbeiten. Die Mehr-

zahl entstammt natürlich der griechischen Kunst des vierten Jahrhunderts. Es

fehlen jedoch auch nicht Stücke, die dem fünften Jahrhundert zugeschrieben

werden dürfen. Dahin rechne ich besonders den Herakles des Alexanderpapyrus

No. 3, den schönen leider durch Übersiegeln arg beschädigten Kopf No. 15

von Papyrus II und, mit einigem Vorbehalt, die nackte sitzende Frau auf dem
Siegel des Nikagoras von Kyrene auf Papyrus IV (No. 28). Daneben sehen wir

aber in den Händen der Kallista aus Temnos, also einer zweifelsfreien Griechin,

') Beispiele hierfür sind ganz bekannt, wie Oxyrynchos Pap. III 489, 21 ff.;

490, 11 ff. usw.

») vgl. Notizie degli Scavi 1883 S. 288 ff. tav. G— 15 (Salinas), Furtwängler,

Die antiken Geramen III S. 130. Wir werden auf diesen Fund des öfteren zurück-

zukommen haben.

Auch von den in den Musees de l'Algerie von Delattre aus dem Musöe Lavigerie

Taf. 36 veröffentlichten Siegelabdrücken scheint eine ganze Reihe aus griechischer Zeit zu

stammen. Leider ist die Wiedergabe der Abdrücke so schlecht ausgefallen, daß ihre

Benützung zu Vergleichen beinahe ganz unmöglich ist. Nicht in Betracht kommen für

uns die Siegel aus dem Fayum, die Milne, Journal of Ilellenic Studies 1906 S. 32 ff.

publiziert hat, sie stammen durchaus aus römischer Kaiserzeit. Im Winter 1905/06

ist ein großer Fund von mehreren Hundert Siegelabdrücken in Oberägypten, wie es

heißt, in Edfu gemacht worden, sie sollen in einem Topf gefunden sein. Was ich von

diesen gesehen habe, gehörte ebenfalls in römische Zeit, ob sich für sie ein genauerer

Zeitansatz ausfindig machen läßt, bleibt dahingestellt.
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bereits einen Siegelstein rein ägyptischen Charakters, sie siegelt offenbar mit

einem Skarabäus. Weniger auffallend ist es, daß der Drimachos des Papyrus V
sich eines ägyptischen Siegels (Namensschild des Thutmosis III) bedient, sein

Griechentum ist wohl nicht ganz einwandsfrei. Und nur natürlich ist es, daß

unter den wenigen Siegeln von den Papyri des zweiten Fundes, der aus dem

Jahr 223/22 stammt, vorwiegend aus ägyptischer Kultur entnommene Siegelbilder

begegnen; das schnelle Wachsen des ägyptischen Einflusses auf Gebieten von

ganz anderer Bedeutung ist ja bekannt.

Von den benutzten Siegelringen oder Siegelsteinen sind in Ägypten nur

die für No. 10, 33, 34 verwandten, vielleicht auch der von No. 16 angefertigt,

die übrigen haben ihre Besitzer aus ihrer Heimat oder sonst aus griechischen

Landen mitgebracht. Irgendwelche Beziehungen aber zwischen den Besitzern

der Siegel und dem Inhalt der Siegelbilder lassen sich nicht ausfindig machen.

Von den Darstellungen sind 10 mythologischen Inhalts, wenn wir No. 28

und No. 30 mit einberechnen, vielleicht sind auch No. 6, 7 und 31 hierher zu,

stellen. Auch im Fund von Selinunt und noch mehr bei dem von Milne a. a. 0.

veröffentlichten Siegeln aus dem Fayum überwiegen die Stücke mit mythologi-

schem Inhalt. Elf Siegelbilder sind der menschlichen Sphäre entnommen, auch

die Perserin, No. 26, rechne ich hierher, der Rest sind Masken, Tiere und das

SchÜdbUd, No. 4.

Für die meisten Bilder lassen sich parallele oder ähnliche Darstellungen

unter dem auf uns gekommenen Typenschatz nachweisen; besonders ergiebig ist

eine Vergleichung unseres Fundes mit dem Fund von Selinunt, der ihm ja auch

zeitlich ziemlich nahe steht. Direkte Wiederholungen haben sich nicht gefunden.

Ich stelle die Siegel nach den zugehörigen Papyrus geordnet zusammen, vgl.

Tafel II ').

Papyrus I.

Der Papyrus war mit drei Siegclgruj)]>en gesiegelt. Davon ist eine Grui)pe

verloren. Die Beischriften sind bis auf einige wenige Buchstabenrestc gänzlich

verlöscht.

1) Eros den Bogen abscliicßcnd, nach rechts.

Unbedeutende Arbeit; für die merkwürdige Frisur kenne ich keine

Parallelen, sie fällt wohl ebenso der geringen Sorgfalt des Gemmen-

schneiders zur Last wie die Vertauschung der Hände des (Jottcs beim

Abschießen des Bogcns.

') Die Siegel sind von M. Lübke mit gewohnter Sorgfalt nach den Originalen

im wesentlichen in Originalgröße gezeichnot. Bei der Kontrolle der Zeichnungen konnte

ich mich der Unterstützung durch R. Zahn erfreuen, dem ich auch für einige Literatur-

nachweise zu Dank verpflicbtet bin.
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Über der Darstellung steht die links abgebrochene Inschrift MAX.
Den abgekürzten Namen des einen Zeugen "AgtaToj/^axiog) in dem
Buchstabenrest zu erkennen, geht nicht an, da zwischen den beiden

Hasten ein Rest der Mittelstriche von M erhalten sein müßte. Die

beiden Hasten können nur zu Fl oder etwa zu *ll ergänzt werden.

Vielleicht ist linksläufig x^^^qI^ zu lesen. (Vgl. Furtwängler Die antiken

Gemmen III S. 136 Taf. IX 34.)

2) Weiblicher Kopf, sehr sorgfältige schöne Arbeit des vierten Jahrhunderts.

Mit Halsband und Ohrring geschmückt. Im Haar liegen drei Bänder,

durch welche das Haarnetz gehalten wird, denn dieses, nicht die Haare

sollen wohl durch die feine regelmäßige Strichelung gekennzeichnet

werden. Ähnliche Haartracht begegnet auf attischen Vasen des fünften

Jahrhunderts, vgl. beispielsweise Hjdria des Meidias, Furtwängler-Reich-

hold I 20, auch auf Grabreliefs, z. B. dem der Hegeso, vgl. auch die

sog. Sapphoköpfe, Furtwängler, Meisterwerke S. 98. Ein verwandter

Kopf kehrt im Fund von Selinunt wieder, vgl. Notizie degli Scavi 1883

Taf. VII 1 und Taf. XI 198, und die gleiche Haartracht zeigen die

zwar etwas strengeren aber doch unserem Kopf nahestehenden Münz-

bilder von Syrakus mit der Arethusa, Du Chastel Syracuse, ses monnaies

d'argent et d'or 1898 Taf. IV, 47 u. 48, Numismatic Chronicle 1874

Taf. III, 4. Wir müssen daher annehmen, daß ein bekannter Typus zu

Grunde liegt. Das Zeichen M sieht aus wie von einer Münze her-

genommen. Verwandtes vgl. Furtwängler Die antiken Gemmen Taf.

XXXI 9.

3) Herakles, nackt, mit der Rechten auf die Keule gestützt, steht nach rechts.

Das Löwenfell, dessen Kopfhaut er über sein Haupt gezogen hat, hängt

über seine linke Seite tief herab und verdeckt den linken Arm. Vor

flim ein mächtiger Flügel, der Rest der zugehörigen Figur ist durch

das daneben gesetzte Siegel überdeckt. Falls nicht eine Nike oder

Iris (?) hier zu ergänzen ist, hat man wohl an eine Darstellung ver-

wandten Inhalts wie Furtwängler Die antiken Gemmen Taf. XVIII 28

zu denken, nur könnte man bei unserer Darstellung die Deutung des

Dämons als Schlafgott nicht beibehalten, vielleicht FrJQag (vgl. C. Smith

Journal of Hellen. Stud. 1883 S. 105). Der Rest über Herakles Kopf

entzieht sich der Deutung.

Der Kopf des Herakies zeigt strengen Typus, die Figur begegnet in

ganz ähnlicher, wenn auch nicht gleicher Auffassung des öftern im Fund

von Selinunt und auch in dem uns erhaltenen Gemmenvorrat, nur sind

alle diese Stücke bedeutend jünger als unser Exemplar (vgl. Notizie

degli Scavi 1883 Taf. VIII 12, 13; Furtwängler a. a. 0. Taf. XLIII 35.

I
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4) Schild aufgehängt an einer Schlaufe.

Als Schildzeichen dient ein Helmbusch, der auf einer, wie es scheint,

jonischen Säule sitzt. An der Deutung des ganzen als Schild ist nicht

zu zweifeln. Das umlaufende geflochtene Band kann umsowcniger als

Umrahmung der Bildfläche gedeutet werden, als in der Epoche, in die

das Siegel zu setzen ist (4. Jahrh.), die Umrahmung der Bildfläche schon,

außer Gebrauch war (vgl. Furtwängler Die antiken Gemmen III S. 134).

Papyrus IL

Drei Siegelgruppen (s. auch Tafel I).

5) Siegel des Androsthenes von Kos.

Feines weibliches Köpfchen mit „Melonenfrisur" nach rechts. Zierliche

Arbeit des vierten Jahrhunderts. Gleichartige Köpfclien auch zahlreich

im Fund von Selinunt vertreten. Vgl. Notizie degli Scavi 1883 Taf. XI.

6) Siegel des Lysis aus Temnos.

Unfeines Stück. Ein Mann mit der Keule in der rechten Hand, über

dem linken Arm ein Gewand, schreitet nach links. Wohl Herakles.

Solche minderwertigen Arbeiten begegnen auch schon im fünften Jahr-

hundert.

7) Siegel des Herakleitos aus Temnos.

Ein Mann mit eigentümlicher Kopfbedeckung (karrikiertV) schreitet

nach links, in der rechten Hand einen Krug (?), auf dem linken Arm ein

Gewand tragend. Er hat einen Dickbauch, zwischen den Beinen hängt

ein Zipfel herab (nicht der Phallos); wenn er als Scliwanz des Löwen-

felles gedeutet werden könnte, wäre der trunkene Herakles mit der

Figur gemeint (vgl. dazu P'urtwänglcr bei lloschcr I Sp. 2181). Rohes

und auch schlecht ausgedrücktes Stück. Vgl. zu dieser und den vorher-

gehenden Nummern Musees d'Algcrie: Dclattre, Musec Lavigeric Taf. 3G,

No. 32 und 38.

8) Siegel des Numenios aus Kreta.

Herme, wie es scheint, weiblich, nacli reclits. Hinter ihr hängt an

einem Zweig eine Tänio. Audi im Fund von Selinunt kommt eine

Darstellung gleicher Art vor, vgl. Notizie dcgli Scavi 1.S83 Taf. XIV 340.

Weibliche Hermen Ix^gegnen aucli sonst im vicitcn .lahHiundert,

z. B. auf der l*erservasc hinter der Asia, vgl. \'<)rlegel)lätter Serie VII

Taf. VI a.

0) Siegel des Polykratcs aus Arkadien.

Sehr scliön gearbeitetes und gut ausgeprägtes Si(igcl. Wcil)licl»e

Maske mit Melonenfrisur. Arbeit des vieitcn Jahrhunderts. Ähnliches
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ist bisher nur aus bedeutend späterer Zeit bekannt, vgl. Furtwängler

Die antiken Gemmen Taf. XXVI 61.

10) Siegel der Kaliista.

Thoth als sitzender Affe mit dem Mond auf dem Haupt in der

gleichen Auffassung wie beispielsweise Champollion, Pantheon Egyptien

Taf. 30 G, häufig so auch im Totenbuch, vgl. Naville, Totenbuch I

Taf. 136.

11) Siegel des Herakleides aus Temnos.

Artemis in gegürtetem Chiton, der die rechte Brust frei läßt, den

Köcher auf dem Rücken, mit beiden Händen eine Fackel haltend, nach

rechts eilend (Diktynna?). Von den Knieen abwärts ist die Figur

abgebrochen.

12) und 13) Das gleiche Siegel benutzte auch der Bruder des Herakleides,

Bakchios, und außerdem noch einer der Kontrahenten des Papyrus V

(Hermagoras ?).

In diesen beiden Abdrücken ist die Figur der Göttin nur bis zu

den Hüften erhalten. Auch im Fund von Selinunt begegnet unser

Siegel mehrere Male (vgl. Notizie degli Scavi 1883 Taf. IX 83, 85, 86),

so daß man sieht, daß ein bekanntes Original wiedergegeben wird. Der

gleiche Typus begegnet auf Münzen des Akarnanischen Bundes aus dem

3. Jalirh., vgl. Catalogue of Greek Coins, Thessaly Taf. 27, 4 u. 5. Als

Diktynna erscheint die gleiche Gestalt auf Münzen von Kreta, s. Svo-

ronos, Numismatique de la Crete Taf. 33 No. 23/24, Karo, Archiv für

Religionsw. VII 1904, S. 150.

14) Siegel des Simonides aus Maroneia.

Kopf von vorn gesehen. Das vorzüglich gearbeitete Stück ist leider

stark fragmentiert. Die Stirnbildung und die steil aufsteigenden Haare

über der Stirn lassen vermuten, daß es sich um ein Alexanderporträt

handelt. Man könnte jedoch auch an einen Apollokopf ähnlicher Bildung

denken, wie er auf den Münzen des der Ilehnat des Sicgelinhabers

benachbarten Amphi])olis erscheint.

15 a) Siegel des Motrodoros aus Tcninos.

Frau im Chiton steht nach rechts, die rechte Hand in die Hüfte ge-

stützt, was sie in dei- ausgestreckton Linken hält, ist nicht mehr zu

ei-kennen, da die Hand und (his von ilii- gehaltene Attribut von dem

nobcnstehciiden Siegel überdeckt worden ist

15b) Das Siegel, mit dem das dos Motrodoros zum Teil vordruckt worden ist,

lial koino Boischi-ift. Dajgostollt ist in dem ganz sdtlccht lieraus-

gokonunonon Abdruck ein bäitigoi- Ko])f nach rechts, eine gute Aibeit

wold noch dos fünflon .lahrliuiidorts.
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16) Siegel des Dionysios aus Temnos.

Sehr schlecht ausgeprägtes, minderwertiges Stück. Stehender Adler,

vielleicht identisch mit dem ptolemäischen Adler in der etwas schmäch-

tigen Form, wie er auf den Münzen aus der Statthalterzeit des ersten

Ptolemaios erscheint. Eine ganze Anzahl Vogeltypen finden sich übrigens

auch im Fund von SeUnunt, vgl. Notizie degli Scavi 1883 Taf. XIII 289 ff.

Papyrus III.

Zwei Siegelgruppen, s. auch Tafel I.

17) Siegel des Antipatros aus Ai-kadien.

Vielleicht das künstlerisch hervorragendste Stück des Fundes. Ein

prächtiger feuriger Pferdekopf nach rechts gewemlet. An Vortrefflich-

keit steht er in nichts dem schönen, freilich bedeutend jüngeren Karneol

der Berliner Sammlung nach, der einen gleichen Pferdekopf, nur etwas

weniger scharf ins Profil gerückt, darbietet, vgl. Furtwängler Die antiken

Gemmen Taf. 51, 18.

18) Siegel des Diphilos aus Phokis.

Jünglingsfigur von den Hüften abwärts zerstört. Er steht nach links

gewendet und streckt den allein sichtbaren linken Arm nach links aus.

Was er in der Hand hält, ist mit Sicherheit nicht zu erkennen, ein

Sprunggewicht, an das man zunächst denkt, ist es nicht, dafür ist das

unterhalb der Hand sichtbare Stück zu lang. Es wird doch wohl ein

Bogen sein, auch das Bewegungsmotiv ist kaum anders zu deuten als

das eines Bogenschützen, der rechte Arm ist wohl vom linken verdeckt.

Die eigentümliche Haartracht kehrt ganz in derselben Weise wieder bei

dem bogenschießenden Apollo auf Münzen von Kroton (vgl. Overbeck,

Kunstmythol. IV Münztafel 5, 21). Auch die Haltung der Arme und des

Oberkörpers der im Gegensinn gehaltenen Münzfigur erinnert aufs leb-

hafteste an unser Gemmenbild; jedoch scheint nach der Bauchmuskulatur

und der Anbringung des Nabels zu schließen die Beinstellung unserer

Figur eine andere gewesen zu sein als die komplizierte des mit dem

Apollo Pythoktonos des Pythagoras in Verbindung gebrachten Münztypus.

Die Arbeit des Siegels ist nicht hervorragend.

19) Siegel des Arkaders Pankrates.

Roh geschnittenes Stück mit der Darstellung eines aus einer Schale

trinkenden Satyrs.

20) Siegel des Xenokles aus Rhodos.

Behelmter bärtiger Kopf, in seiner unteren Hälfte schlecht aus-

gedrückt; im Gesicht stark beschädigt. Rätselhaft ist der links neben
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dem Helm sichtbar werdende Gegenstand, der wie ein Schmetterlings-

flügel aussieht. Ein aufgeklappter Wangenschutz kann es nicht sein,

auch kein seitlicher Helmbusch. Köpfe verwandten Typus sind auch

im Fund von Selinunt vertreten, vgl. Notizie degli Scavi 1883 Taf. XI 175.

21) Siegel des Epinikos aus Chalkis.

Stark zerstörter männlicher Kopf nach links. Er ist sehr schlecht

ausgedrückt

Papyrus IV.

Drei Siegelgruppen.

22) Siegel des Thaliarchos aus Kyrene, links und unten gebrochen.

Hund, der den Kopf umwendet. In der Haltung erinnert er an

Stücke wie Berlin, Gemmen 1128, 4375 mit der Darstellung der römi-

schen Wölfin und an die Münzen von Kydonia, die den kleinen Kydon

von der Hündin gesäugt darstellen, vgl. Head-Svoronos Tafel XXI,7

(ca. 300 v. Chr.). Aber der Bauch des Hundes ist ganz glatt, der

runde Ansatz unter dem Bauch ist der Rest des rechten Hinterschenkels.

Es wird ein Tier, das sich lecken oder ki-atzen will (vgl. z. B. Münzen

von Eretria Catal. of Greek Coins Central Greece Taf. 23), oder etwa

ein verwundetes Tier wie Berlin, Gemmen 5G77 dargestellt sein.

23) Siegel des Dionysios von Magnesia.

Jünglingskopf nach rechts. Saubere, wie es scheint, noch etwas

altertümliche Arbeit, aber schlecht ausgedrückt. Das Untergesicht ist

beim Siegeln nicht mit herausgekommen.

24) Siegel der Elaphion.

Mädchenköpfchen mit außerordentlich feinem Profil, nach rechts.

„Melonenfrisur". Vgl. zu No. 5, die beiden Siegel sind nicht identisch.

25) Siegel des Rhodokles aus Ägina.

Maske eines bärtigen Alten nach rechts. Sehr gutes Stück, nur

vorn nicht gut ausgedrückt. Masken spielen wie in unserm Fund so

auch im Fund von Selinunt eine große Rolle. Zu unserm Stück vgl.

Berlin, Gemmen 1937 ff., Furtwängler, Die antiken Gemmen Taf. 2Gj 51.

2G) Siegel des Kleonikos aus Arkadien. Unten gebrochen.

Frau mit Zo])f, in anliegendem Gewand mit engen Ärmeln, deren

vorderes weites Ende herabhängt; sie steht nach rechts gewandt, erhebt

mit der rechton Hand, wohl kredenzend, eine Schale. AVas sie in der

linken Hand hält, ist nicht deutlich hcnuisgekonnncn, vielleicht noch

eine Schale oder einen S(-liö])f]r>fiol wie die Frau auf der Beiliner

Gemme No. IS]. Es ist eine ]*er.serin, wie sie älnilich auf dieser

(Wnnmo in Berlin, ciiicni Skaiabjioid IClmlcedoii] uns Megalo])olis
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(Katal. No. 181 = Furtwängler, Die antiken Gemmen XI 6) erscheint.

Vgl, auch Die antiken Gemmen, Taf. XI 10 und Furtwängler zu

Berlin 179.

Unser Stück wird der gleichen Periode angehören wie das Berliner

Stück. Da der Besitzer unseres Siegels aus Arkadien stammt, so ist

nicht ausgeschlossen, daß der Berliner Skarabäoid und das Original des

Elephantiner Abdrucks aus derselben Werkstatt herrühren. (Vgl. je-

doch Furtwängler, Die antiken Gemmen III S. 123 über die Ver-

breitung des Typus und seine Herkunft.)

27) Siegel des Aphrodisios aus Side.

Männlicher Kopf nach rechts, das Gesicht ist stark beschädigt, läßt

aber doch noch erkennen, daß ein Porträtkopf dargestellt war. Viel-

leicht der jugendliche Ptolemaios II. Das Original war eine sehr sorg-

fältige Arbeit.

28) Siegel des Nikagoras von Kyrene, unten, rechts und links abgebrochen.

Sitzende Frau mit nacktem Oberkörper, nach rechts. Der Unter-

körper ist weggebrochen. Sie stützt sich mit der Rechten wohl auf

den Sitz, über ihrer linken Schulter bemerkt man einige Gewandfalten,

. der linke Arm ist nicht sichtbar, wird vielleicht von diesen verdeckt.

Um den Hals trägt sie eine Halskette. Der schöne noch etwas strenge

Kopf erinnert an Typen des fünften Jahrhunderts, wie den der Aphro-

dite iv y.'^jioig des Alkamenes, die Haartracht kehrt auf Vasenbildcrn

wieder, vgl. beispielsweise Vase des Meidias Furtwängler-Reichhold,

Griech. Vasenmalerei I t. 8.

Wie die Frau zu benennen ist, läßt sich nicht bestimmen. Für die

Haltung vgl. Furtwängler, Die antiken Gemmen Taf. IX 42 und

XXXVII 15, und Silbermünzen von Histiäa aus dem 4. Jahrhundert,

s. Catalog of Greek Coins, Central Greece Taf. 24, 6 u. 7. Der Rest

rechts am Rande des Siegels entzieht sich der Deutung. Die Arbeit

des wohl noch dem fünften Jahrhundert angehörigen Stückes ist sehr

sorgfältig.

29) Siegel des Dion (Herkunft unbekannt), nur leicht beschädigt unten und links.

Geflügeltes Gorgoneion von dem strengen Typus, der der Meduse

Rondanini nahe steht. Es fehlt noch jeder Zug zum pathetischen, je-

doch ist der Kopf schon etwas aus der reinen Vorderansicht gedreht

(vgl. Furtwängler bei Röscher, Lexikon I S. 1724); etwas älter ist das

vergoldete Tonmcdaillon in Berlin, eine attische Arbeit des fünften

Jahrhunderts (vgl. Arcliäol. Anzeiger 1891 S. 122). Auch im Fund von

Selinunt sind eine ganze Anzahl von Gorgoneiontypen entlialten. Ganz

hervorraL'ende Arbeit.
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30) Siegel des Pantarkes aus Arkadien.

Jugendlicher Dionysoskopf mit Kranz von Efeublättern und Korymben,
ganz ähnlich der Kopf der von mir im Archäol. Anz. 1906 S. 139

veröffentlichten Bronzestatuette, doch ist der Siegelabdruck älter. Vgl.

auch Furtwängler, Die antiken Gemmen Taf. 26, 4 u. 6, Taf. 41, 17.

Papyrus V.

Siegel des Hermagoras (?), vgl. No. 11. 12. 13; es ist in allen drei Fällen

derselbe Siegelstein benutzt worden,

31) Siegel, Besitzer unbekannt. Ganz rohes Stück. Zwei Männer einander

gegenüber, auf dem Kopf Helme?

33) Siegel des Drimakos mit dem Namen des Thutmosis III im Namensring.

Skarabäen mit dem Namen dieses Königs sind bekanntlich in der

ägyptischen Spätzeit außerordentlich häufig.

Von den Papyri des Fundes II waren nur wenige mit Siegeln versehen.

Diese Stücke seien hier gleich angeschlossen:

Papyrus XXIII aus dem Jahr 223/22.

32) Wer der Siegelnde ist, ist unsicher, wahrscheinlich doch der Briefschreiber

Paniskos, der Sohn des Potamon, Perser.

Isis und Serapis. Ein ähnliches Siegelbild kehrt auf dem Siegel des

Berliner Papyrus P. 9075 = B. G. U. 999 aus dem Jahr 99/98 v. Clir.

wieder, der Typus ist auch in dem erhaltenen Gemmenschatz häufig

vertreten.

Papyrus XXX aus dem Jahr 223/22. Siegel des Philemon.

34) Weibliches Köpfchen nach rechts. Vielleicht eine „Isis" mit „libyschen"

gedrehten Locken wie Furtwängler, Die antiken Gemmen Taf. 63, 27.

Papyrus X aus dem Jahr 223/22.

35) Siegel, wie es scheint, des Verwaltungsbeamten Euphronios.

Komische Maske, ganz ähnlich wie Berlin, Gemmen 1968, 1969.

Griechische Urkunden aus d, Kgl. Museen. Elephantine-Papyri.
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I (No. 500). Tafel III.

Höhe 40 cm. Breite 35 cm.

Ehevertrag.

Der Papyrus ist aus dem siebenten Jahr Alexanders, des Sohnes des

Alexander, datiert, dem Jahr .311/10, alse aus demselben Jahr wie die bekannte

Satrapenstele'). Während auf diesem Denkmal aber die Datierung nur nach

den Königsjahren gegeben ist, ist in unserer Urkunde noch die Zählung nach

den Satrapenjahren des eigentlichen Herrschers von Ägypten zugefügt. Da das

siebente Jahr Alexanders mit dem vierzehnten Jahr des Ptolemaios gleichgesetzt

ist, ergibt sich, daß Ptolemaios als erstes Jahr seiner Satrapie das Jahr 324/23

gezählt hat. Wir haben hier also den urkundlichen Beleg dafür, daß das vom

Verfasser des Marmor Parium, vom astronomischen Kanon der Königsherrschaften

und auch sonst (vgl. Ed. Meyer Forschungen II 444 ff.) den chronologischen An-

setzungen zu Grunde gelegte Prinzip der „Antedatierung" unter Ptolemaios I

in Ägypten bei der Zählung sowohl der Satrapen- wie der Königsjahre offiziell

zur Anwendung gelangt ist-) und ersehen, daß Ptolemaios sein erstes Satrai)en-

jahr einfach mit dem ersten Regierungsjahr Philipps Arrhidaios gleichgesetzt hat,

obwohl es keinem Zweifel unterliegen kann, daß er erst 323/22 sein ägyptisches

Amt angetreten hat. Die Urkunde ist somit als das älteste bisher bekannt

gewordene datierte griechische Papyrusdokument zu betrachten, als das einzige,

das dem vierten Jahrhundert mit Sicherheit angehört^).

Die Schrift des Pai)yrus steht auf Rekto, läuft aber senkrecht zur Richtung

der Fasern. Die Buchstabenformen sind altertümlich und denen des Timotheos-

papyrus verwandt. Nur das Sigma hat in dem Elcphantiner Pajjyrus bereits

die gerundete Form und beim N ist des öfteren schon der Eiidstrich nacli oben

ausgezogen. Der Schreiber der Urkunde verfügt über eine etwas geläufigere

Hand, infolgedessen haben die vertikalen und schrägen Hasten mehr geschwungene

Form erhalten, wie sie auf den gleichzeitigen Steininschriften übrigens auch

begegnen. Die Buchstaben stehen unverbunden nebeneinander, Ligaturen finden

•) Vgl. Sethe, Hieroglyphische Urkunden der gricch.-röm. Zeit II S. 11 fF.

2) Vgl, zu der Frage zuletzt Kolbe, Athenische Mitteilungen 1905 S. 80 if., Jakoby,

Marmor Parium S. 195; s. auch Spicgelberg, Die Demotischen l'apyri der Straßburgcr

Bibliothek S. 15 für die Datierungsweiso im alten Ägypten,

'') Über Ilibcli-Papyri 84 a und b biehc unten.
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sich nur hin und wieder beim v, das unter ihrem Einfluß neben der alten

Form Y schon die jüngere Gestalt 1 aufweist. Vergleicht man diese Hand mit

den ältesten literarischen Handschriften, Timotheos und Hibeh-Papyri 4, so er-

gibt sich in den Buchstabenformen kein grundsätzlicher Unterschied zwischen

der Schrift der Urkunde und der des Buches, wohl aber gewinnt die Timotheos-

hand durch den Vergleich einen altertümlichen Charakter gegenüber der Schrift

der ältesten Urkunde, die schon die Ansätze zu dem frühptolemäischen Typus

(Hibeh 84 a) enthält.

Den Inhalt des Papyrus bildet in doppelter Ausfertigung (vgl. S. 6 f.) ein

Ehevertrag, der somit als dritter und ältester zu den beiden bisher bekannten

Eheverträgen aus ptolemäischer Zeit [P. Genf. 21 (Archiv III S. 387) und

Tebtynis-Papyri 104] hinzutritt. Seine besondere Bedeutung liegt in seinem

Charakter als re.üi_ griechischem Vertrag, den nicht nur das Jahr seiner

Abschließung und die Nationalität der \^ertragschließenden verbürgen, sondern

den auch die durchaus im Tenor der rein hellenischen Steininschriften gehaltene

Sprache verrät.

Die Vertragschließenden sind Heraldeides aus Temnos und Demetria aus.

Kos, von den Zeugen, die am Fuß der Urkunde erscheinen, sind drei ebenfalls

aus Temnos, den vierten hat der Vater der Demetria unter seinen Landsleuten

gewählt, je einer stammt aus Gela und Kyrene. Wir befinden uns hier offenbar

im Kreis der Söldner der Garnison von Elephantine.

Der folgende Text ist der der oberen Niederschrift (A) ; die Abweichungen

der zweiten (B) sind unten notiert. B zeigt mehrfach eine stilistische Über-

arbeitung des A-Textes.

1 'AXe^dvÖQOv rov 'Ale^dvÖQOV ßaoiXsvovvog etei eßöoiKoi nvoXsfiaiov oatga-

jtevovTog etei rsoGage-

2 oxaidexdtoji (^rjvög Aiov. 2vyyQag)rj owoimaiag 'HgaxXelöov '/mI Arji.ir)tQiag.

Aafißdvet 'HQaxXslörjg

3 ArjfiTjTQiav Köiiav yvvalKa yvrjolav nagä vov jvavQÖg Aejtvivov Kcoiov xal

vrjg ßtjTQÖg <Piko}vidog eXsv'üsQog
^

4 kXBV&eqav nqoacpBQOiievriv elfiavio^ibv xai xöo/j,ov hrP, jtaQsx^Tco ös 'Hga-

xXelÖTjg Arjfj,rjtQiai

5 oaa nQooyxsi yvvaiKi eXsvO'EQai Jidvta, dvai öe r)/.iäg xavä tavtb ojtov äv

öoxijt ägiOTOV slvai ßovXevof.ievoig xoivfjt

6 ßovXrji AsjiTivTjt xai 'HQaxXeidrji. Eiäv öe u xaxoTS/vovaa dXLoxritai sni

aioxvvrji tov dvÖQÖg 'HQaxXsldov Arj/LirjTQla,

1 A kei korr. aus eti. — A isaa. — 2 B 'I/QanXsiSt]g Tijfivizrjg. — 6 B Aenrivov

Kai 'HquxXhiSov (offenbar falsch). — üXt'aHijrai zweimal gescbr., das zweite Mal aus-

2*
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7 oTSQSO'&o) a>fi jiQoorjveyyMto Jidvvcov, inidei^dvoi öe 'HQaxXeidrjg özi äv

Bynakfn Arj(j,rjTQlai evavrlov ävÖQCOV tqicöv,

8 ovg äv öoxifxd^cdoiv dfxtpÖTSQOL Mi] e^tovco de 'HQaxXelörji yvvalxa aXXr]v

ijTEigdyEO'd-ai eq>' vßgsi Arj/jitjTQiag (A,r]dh

9 texvojtoieto'&ai e^ äXXriq yvvaixög ßr)de xaxovs/vsiv firjöev JiaQevQeoBi firjöe-

(jLiäi 'HgaxXeiörjv eig Atjf^rjVQlav

10 Eiäv öe n 7to(bv tovrcov dXioxrjvai 'HQaxXeiörjg xai kmöel^i Ar}fj,rjtQia

evavtiov dvÖQCÖv tqiwv, ovg äv öoxifj.d^cooiv

11 äfA,q)ÖTeQOi, djtodövü) 'HQaxXeiörjg ArjfirjVQiai trjfj, q)eQvr)v i)v JiQOorjveyxaTO

A

\-rn xai nQooaJTOveiodvco aQyvQi-

A

12 ov Ä?.e^avdQelov \-W. 'H de nQä^ig sovco xad'drceQ ey öixr)g xatd vößov

veXog eyovorig ArjfArjVQiai xai toTg fietä

13 Ar}i^r)TQiag JTQdooovoiv ex te avvov 'HQaxXeldov xai tcjv 'HgaxXelöov ndv-

voiv xai eyyalcov xai vavvixüv, 'H öe ovyyQag)rj

14 ijÖE xvQia eoTO) ndvvrji ndvtcog ü)g exeX tov ovvaXkdyfiavog yeysvrjfievov,

oTCov äv ejieycpeQfji "ÜQaxXeiöi^g xatd

15 Arjfi'^VQiag q ArjixtjVQia te xai toi [letd Arjfi'qtQiag JCQdooovteg EJieyq)eQ(Oöiv

xatd 'HQaxXeiöov. Kvqioi öe eotcooav 'ÜQaxXei-

iG ör}g xai Ai]fA,r)tQLa xai tag ovyygacpdg avtoi tag avtöjv (pv?AooovtBg xai

EJtEycpeoovteg xar' dXX7j?Mv. MdQtvQeg

17 KXeo)v FeXcöiog 'AvtixQdtrjg Ti]ßvit)]g Avoig Tf]fivitrig Aiovvoiog Trjf^vltijg

'Aniotöixa'/og Kvntjvaiog 'Aniotööixog

18 Köjiog.

gestr. — 10 B Öo-Aiftäacoati'. — 1'» I) y.ui tv. zär 'J/q. — 14/15 B Jriurjroi'ai statt

y,aru /f. — 15 B avfinoudaovTeg, ünov a\_v i;i]eyqit'na)atv. — ta&oaauv. — Jü B t^ x«/

/JrjfiTjZQi'u. — ulli]X(og (Versehen). — A [iünrtnei;, B fuänvQEi;.

Z. 1 Die gleiche Datierungsweise kennen wir auch schon unter Alexander dem

Großen und T'hilipp Arrhidaios, vgl. Dittenberger Syllog. inscr. I 15.') (aus dem Jahre

:-;2G/25) und IGO (aus :^24/23).

Z. 2 Überschrift. Mit awor/uaia wird die Ehe als eine vollgültige bezeichnet.

Dabei darf freilich noch nicht an den iyynmcpog yüfwg der ptolcmäischen Zeit, für den

avvom'awv (später avvoixt'aiuv) terminus technicus ist, gedacht werden. Die Termino-

logie ist in unserer Urkunde noch ganz unsicher, wie z. B. auch awäXlayfiu Z. 14 zeigt.

Die Vollgültigkeit der Ehe wird aullerdem noch durch yrtjaiuv Z. '^ besonders betont.

Z. 2 - 4 Beurkundung der Eheschließung. Unterscheidet sich in Form und Inhalt

von der Fassung der späteren Ehcverträgo, die meistens mit einer Quittung des Mannes

über die empfangene Mitgift beginnen. Charakteristisch für den rein griechischen

llechtsstandpunkt der Urkunde ist die patriarchalische Auffassung, nach der die Braut

aus den Händen des Vaters in die des Galten übergeht, und der wiclitigc Zusatz iXav-

•Ontog tXfvOt'oar.
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A

Z. 4 Hftaxiafiuv xai xöafiov bW, vgl. Isäus nenl tov Kinmvog xXijq. § 8. Die

Ausstattung scheint hier mit zur q>f'Qvrj gereclinet zu sein (vgl. Z. 11) und ihr Wert in

der angegebenen Summe einbegriffen zu sein, ebenso Dittenberger, syll. 817, 16 ff., vgl.

dagegen z. B. C. P. E. 27.

Die Mitgift beträgt 1000 Drachmen, wie aus den im Anhang abgedruckten Aus-
A

einandersetzungen Herrn Prof. B. Keils über das Zeichen fP mit Sicherheit hervorgeht.

Z. 4— 5 Verpflichtung des Mannes zur standesgemäßen Unterhaltung der Frau.

Wieder ywaixi eXsv&fQai, wofür später immer ywain) yafierr/i.

Z. 5—6 Bestimmung über die Wahl des zukünftigen Wohnsitzes.

Der in der Luft schwebende Infinitivsatz ehai — HQaxXeiSiji mit dem unmotivierten

Übergang in die erste Person, der einzige Passus der Urkunde, in dem die Kontraheulen

selbst zu Wort kommen, sieht aus wie ein späterer Zusatz zum Vertragsentwurf, der bei

der endgültigen Redigierung des Textes eingefügt, aber aus Nachlässigkeit nicht mehr

stilistisch mit dem übrigen in Einklang gebracht ist. tlvai xata tavio = im Einver-

nehmen leben oder einfach zusammen leben.

Die Anordnung, die Wahl des Wohnortes einer gemeinschaftlichen späteren Ent-

schließung des Ehemanns und des Brautvaters vorzubehalten, ist singulär, aber bei

Söldnern ohne festen Wohnsitz erklärlich. Vielleicht durfte der Soldat auch in das

Quartier oder in die Kaserne eine Frau nicht mitnehmen.

Z. 6—12 Strafbestimmungen für Verletzung der Ehe.

Die Frau verliert die Mitgift; gleich strenge Bestrafung wie hier nur noch in

B. G. U. IV 1050 if. aus Abusir el Mäläq. Der Mann muß die Mitgift plus einem Straf-

geld in gleicher Höhe zahlen; in den Abusir-Verträgen und dem Genfer Papyrus Straf-

summe = halber Mitgift, in Tebtynis 104 und römischen Verträgen nur einfache Rück-

erstattung der dos. Für die Aburteilung der Scheidungsgründe bedarf es eines

Richterspruchs, hier ist privates Schiedsgericht vorgesehen, in den Abusir-Verträgen wie

im Recht von Gortyna II 55 ein öffentlicher Gerichtshof, ^as Schiedsgericht von drei

Männern scheint nicht eine speziell militärische Einrichtung zu sein, vgl. Dittenberger,

syll. 850; (Demosthenes) in Apatur. 14; in Ncaer. 45. Es ist auffallend, daß die in den

späteren Vertragen immer vorhandenen Strafandrohungen für Nichterfüllung der Unter-

haltungspflichten von seilen des Mannes fehlen. Die Bedingungen für Mann und Frau

bedeuten Erschwerung der Ehescheidung gegenüber den späteren Eheverträgen. Bemerkens-

wert ist die rechtliche Selbständigkeit der Frau vor dem Dreimännergericht, ebenso auch

unten Z. löff. im Gegensatz zu der in der Anfangsformol sich dokumentierenden Auffassung.

nnyvQiov 'ylX. Vielleicht die erste urkundliche Erwähnung des Alexandcrgeldes,

wenn nicht Dittenberger syll. 176, a um tin paar Jahre aller ist.

Z. 12—18 Bestimmungen über die Eintreibung der zurückzuzahlenden Mitgift und

der Strafsumme. Zu xurd rufiov u'hK- fX'n'O'f,' vgl. beispielsweise Dittenberger syll. 517

Die aus rein griechischem Gebiet wohlbekannte Wendung xm f'yyaiay xai rnvTiy.o}v

begegnet in den Papyri sonst nie. In Ägypten verwandeln sich bei der ackerbauenden

Bevölkerung die mvTixti sehr rasch in minXu und xr//)7/.

Z. 18-15 Bestimmungen über die Gültigkeit des Vertrags an jedem beliebigen

Ort „als ob dort der Vertrag abgeschlossen sei, wo auch immer II. gegen D, ihn geltend

macht, oder D. und ihre llechtsbeistände gegen 11." Der Zusatz tü^- inEl tov aw

aXXäymttoc: yt^ynijunov zu der sonst bekannten Formel zeigt ihren eigentlichen Sinn:
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Nach griechischer Anschauung gilt der Vertrag nur da, wo er geschlossen ist, also nicht

außerhalb der noXtg; die größere Bewegung der Bevölkerung hat wahrscheinlich schon

vor den Zeiten Alexanders es nötig gemacht, die Gültigkeit auch außerhalb des Yertrags-

ortes zu sichern. Echt juristisch wird dem so abgeholfen, daß der andere Ort, was die

Gültigkeit angeht, als Vertragsort betrachtet wird,

Z. 15— 16 „H. und D. sollen selbständig sein sowohl bei der Behütung ihrer

eigenen ^!) Verträge als auch bei dem prozessualen Vorgehen gegeneinander." Diese

etwas unklar ausgedrückte Bestimmung ist vielleicht eine Folge der Unbestimmtheit des

zukünftigen Wohnorts. Es kann kein Syngraphophylax ernannt werden, da es unsicher

ist, ob der betreffende später den gleichen Wohnsitz mit dem Ehepaar haben wird. Es

erhält deshalb jeder der Gatten ein Exemplar mit den beiden Ausfertigungen (deshalb

der Plural) mit dem Recht, es selbständig zu deponieren und bei gerichtlichem Vorgehen

gegen die Gegenpartei in Anwendung zu bringen.

II (No. 501).

Höhe 51 cm, Breite 40 cm.

Testament.

Der Papyrus ist datiert aus dem Jahre 40 des Königs Ptoleniaios. Daß

es sich um Soter I handelt, dafür bürgen die Fundumstände, die Schrift, das

Fehlen jedes Vaters- oder Beinamens und vor allem der Name des eponymen

Priesters. Der ptolemäisclie Kanon gibt diesem Herrscher bekanntlich nur

20 Jahre, anhebend mit November 305 und endigend mit Oktober 285. Jetzt

sehen wir zum erstenmal, wie dieser König selbst seine Jahre gezählt hat. Es

ist ohne weiteres klar, daß er seine Satrapenjahre wie Mitregentenjalu-e be-

trachtet und sie nach dem Vorbihl ägyptischer Könige') als Königsjahre mit-

gezählt hat, nachdem er offiziell den Königstitel angenonmien hatte"). Da

Pap. I uns gezeigt hat, daß Ptoleniaios als sein erstes Satrapenjahr das Jahr

324/23 gezählt hat, so ergibt sich, daß unser Papyrus aus dem Jahr 285/84

stammt.

Demselben Jahr gehört der Papyrus Ilibeh-Papyri 84 a an. Grenfell be-

stätigte mir auf meine Anfrage, daß in Z. 1 desselben zu lesen, respektive zu

ergänzen ist [BaoiXevovtog nroXefialov L| ^u, i(p' leQh:(og MeveXdov rov

Adyov x(bi sL und in Z. IG: %ov Ääyov [tcöji e L. In dasselbe Jahr ist

natürlich auch das Fragment Ilibeh-Papyri 84 b zu setzen.

») Vgl. z. B. Ed. Meyer, Ägypt. Chronologie, Abhandl. der Berl. Akad. 1904 S. 56 f.

^) Die gleiche Berechnung der Königsjahre des Ptolemaios findet sich in der In-

schrift I. G. XIV 1184, in der Menanders Tod auf das Jahr '.Vi des Ptolemaios Soter

festgelegt wird. Vgl. dazu Kolbc Athen. Mitteil. 1905 S. 80.
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Hat Ptolemaios bis 305/04, d. li. bis zum Datum der offiziellen Annahme

des Königstitels, die Jahreszählung wie auf unserem Papyrus I nach den

Regierungsjahren des jungen 311/10 ermordeten Alexanders beibehalten, und

Datierungen aus dem 12. Jalire (Recueil des travaux III 57 ff.) und dem

13. Jahre des Alexander (Pap. dem. Louvre 2420 H, 2427, 2440; Revillout,

Chrestomathie S. 219 ff.), also aus 306/05 und 305/04, beweisen, daß er das

getan hat, dann kann es keine Datierungen nach den Königsjähren des Ptole-

maios I geben, die mit Zahlen, die kleiner als 20 sind, rechnen. Pap. dem.

2429 bis des Louvre (Revillout, Chrestomathie S. 229), der aus dem 13. Jahr

eines Königs Ptolemaios datiert ist, kann also nicht, wie bisher allgemein an-

genommen, aus der Zeit des ersten Ptolemäers stammen^), der von Grenfell

und Hunt Hibeh-Papyri S. 242 erwähnte demotische Papyrus aus dem 21. Jalir

des Soter darf nicht in das Jahr 285/84 gesetzt werden, sondern gehört in das

Jalir 304/03.

Der Datierung nach dem Königsjahr ist die Datierung nach einem

eponymen Priester beigefügt Dieser Priester ist kein geringerer als Menelaos,

der Sohn des Lagos, der bekannte Bruder des Königs, der nach der Scldacht

bei Salamis 306 von Kypros nach Ägypten zurückgekehrt (vgl. Justinus XV 2, 7),

für die Zeitgeschichte seit diesem Ereignis bisher verschwunden war. Jetzt

sehen wir ihn im Jalire 285/84 in der einflußreichen Stellung eines eponymen

Priesters, und dem Kontrakt Hibeh-Papyii 84 a entnehmen wir, daß er die

Stellung in diesem Jahr bereits zum fünftenmal bekleidet hat. Den Schluß,

daß dies eponymc Priestertum das des vergötterten Alexanders gewesen sein

müsse, haben bereits Grenfell und Hunt zu Hibeh-Pajjyri 84 a gezogen. (Vgl-

hierzu die Bemerkungen zu Pap. III u. IV.)

Die Sclirift des Papyrus steht auf Rekto, läuft aber senkrecht zur Richtung

der Fasern. Das ungewöhnlich grolle Blatt ist aus vier Selides zusammengeklebt

Die Schrift ist gewandter und kursiver als in No. I; obwohl die Buch-

staben noch nicht verbunden werden, steht sie doch der ausgesi)rochcnen

Kursive in Ilibeli 84 a schon ziemlich nahe. Der Text ist doppelt ausgefertigt

(A u. B).

Don Inlialt des Papyrus bildet ein TesUiniont. Die Überschrift der Ur-

') Die Koiitrabentiii des Vertrags Ens-Chons erscheint, wie mir W. Spiegelberg auf

meine Frage bin mitteilt, als Kontrabentin in folgenden demotiscben Papyri: Pap. dem.

Louvre '2427 u. 2440 aus dem Jabre 13 Alexanders; Pap. dem. Louvre 2428: Jabr 8

rtolemaios II; Pap. dem. Louvre 2424: Jabr 10 Ptolemaios II; Pap. Ilay 2 (Revue

egypt. 1 S. (i): Jabr 21 Ptolemaios II. Der Pap. dem. Louvre 2429 bis scheint also

auch in die Zeit Ptolemaios 11 zu geboren, zumal Spiegelberg betont, daß man nach

Revillouts Wiedergabe annebmeu könne, daß zwischen „Königs" und „Pturmis" eine

Lücke ist, die man gut mit „des Königs [Pturniis, Sobnes des] Pturmis" ausfüllen könne.
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künde lautet avyyQacpr) Tiai biioXoyia. Das ist bei einem Testament etwas

Ungewöhnliches, aber hier wohlbegründet. Denn wenn auch in Zeile 2 die

Urkunde als Testament des Dionysios von Temnos gekennzeichnet wird, so gibt

sie sich in der Abfassung doch deutlich einmal als ein auf gegenseitigen Ab-

machungen beruhender Testamentsvertrag der beiden Ehegatten und im zweiten

Teil als ein Vertrag der Eltern mit ihren Söhnen, speziell mit drei derselben,

die auch mitsiegeln, zu erkennen. Die Urkunde ist also durchaus mit den

ovyyqaipoöia'driKai zusammenzustellen, mit denen sie z. T. auch in der Formu-

lierung übereinstimmt

Wie in Pap. Genf. 21 (= Archiv III 387), Z. 15 f. setzen sich beide Gatten

wechselseitig zu alleinigen Erben ein. Der überlebende Teil wird verpflichtet,

das Erbe an sämtliche Söhne des Ehepaars weiter zu vermachen.

Drei der Söhne müssen irgendwie in geschäftlichen Beziehungen zu ihren

Eltern gestanden haben, vielleicht waren sie in einem industriellen oder land-

wirtschaftlichen Betrieb derselben beschäftigt. Was ihnen als Lohn hierfür aus

dem Besitz der Eltern zu Lebzeiten des Vaters oder der Mutter zufällt, soll

ihnen nicht auf die Erbschaft angerechnet werden. Treten die drei Söhne aber

infolge Verheiratung oder aus einem anderen Grunde aus dem Wirtschaftsbetrieb

der Eltern aus, so kommt die Bevorzugung in Wegfall, die Erbschaft wii'd dann

gemeinsamer Besitz aller Söhne sein.

Es folgen Bestimmungen über die Verpflichtung der Söhne zur Unter-

stützung der Eltern, falls diese in Not oder Schulden geraten, und Straf-

androhungen für denjenigen, der sich dieser Verpflichtung entzieht oder bei der

Bestattung der Eltern nicht mitwirkt.

Für den Fall, daß die Eltern Schulden liinterlassen, wird den Söhnen das

Recht eingeräumt, auf die ganze Erbschaft zu verzichten. Den Schluß bilden

Anordnungen über die Gültigkeit der Testamentsurkunde, ihre Deponierung und

die Zeugen, deren Namen und Herkunft uns wiederum in den Kreis der Söldner

von Elephantine führen. Auffallend ist, daß jede Angabe über den Inhalt der

Erbschaft fehlt und weder vom Testator noch von den Zeugen das Signalement

(elTiCüv) gegeben ist, was beides bei tlen eine einheitliche Klasse bildenden

Testamenten aus dem 3. Jahrhundert in den Petrie-Papyri und auch später nie-

mals versäumt wird. Diese Auslassungen sind aber ganz im Stil der ovyyQaq)o-

öia'Oijxai, bei denen diese beiden Punkte in dem vor dem Testament stehenden

Ehekontrakt schon abgehandelt sind.

BaodevovTog TlvoXsfjialov L /a, fxrjvög roQmalov i(p' leQecog MeveXdov

tov Aadyov. üvyyQa-

ffij xai bfjLoXoyla. Tdde öii^evo Aiovvoiog Trjfivltrjg KaXklovai Tr)f.ivltEi

t^t avTov yvvai-
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xl. 'Eäv ÖS u ndax^i Aiovvaiog, xavakeineiv xa. vndQyovxa. avtov ndvva

KaXXiatai xai xvgiav

slvai tmv vnaQxovtoav jidvvcov f^ixot äv ^rji. 'Eäv de ti Jidaxi]t KaXklata

Aiovvoiov ^(övvog,

6 icvQiov elvai Aiovvoiov väv vjiaQxövrmv. 'Eäv de u jidoxi]i Aiovvoiog,

xavaXemevco xä vjidQxovta

näaiv toig vloig tolg avtov, xavä vavvä de xai KaXkiota edv ti Jtdoxrji,

xataXemetü) tä v-

stdQXOvta Tcäoi tolg vioig jiXtjv vöiv fieQWv, &v äv Xafißdvcooi jzaQa

Aiovvoiov xai KaXXlotag egya^ö-

fASvoi Bdxxiog 'HgaxXelöijg MrjVQÖöcoQog tov JtavQÖg ^cjvtog xal Trjg

fi,r}TQÖg. rriixdvvow de xai xa-

taxcoQio^evvcov Baxxiov 'ÜQaxXeidov MrjVQodcÖQOv eovo) tä vnaQxovva

tä Aiovvoiov xai KaXXio-

10 tag xoivä Jidvtcov tMV vicäv eäv de ti e^ajiOQCövtai rj XQ^^^ öq)eiXo}Oiv

Aiovvoiog i] KaXXiota ^cövteg

tQe(pet(ooav avtovg oi vieig Jidvteg xoivfji xai ovvanonvetoyoav tä XQ^^

jtdvteg. 'Eäv de tig avtwv

[iri '&eXr)i fj tQafpeiv rj ovvanotiveiv t] fitj ovv&djztojoiv, djtoveiodto)

ägyvQiov dgaxf^äg ;<tAmg

xai fj jiQä^ig eatco ex tov dtaxtovvtog xai fj,r} noiovvtog xatä tä

yeYQafifieva. 'Eäv de

xataXeijicooiv Aiovvoiog rj KaXXiota /peog ti, s^iotco tolg vlolg f^ii]

e(.ißateveiv, eäfi, fiij ßovXayv-

15 tai teXevtfjoavtog Aiovvoiov xai KaXXiotag. 'H de ovyygacprj ijde xvQia

eot(o Jidvtrji Jidvtojg,

önov äv emq)eQrjtai cüg exel tov avvaXXdyjiatog yeyevrjfievov. Tijv de

ovyyQacpijv exovteg s'&ev-

to JtUQä ovyyQa<poq)vXaxa 'HgdxXeitov. MdgtvQeg' TIoXvxQätrjg 'Agxdg,

'Avdgoo'd'ivrjg Kcöiog,

Nov,u}'jviog Kgng^ li^iavidrjg MaQCOvitrjg, Avoig 'HodxXEiTog Trji.ivivai.

Rückseite: Siegelbeischriften. Drei Siegelgruppen (s. Tafel I):

Aio Baxxiov [IloXv] Nov,ur] Avoiog

vvoiov KaAAiotag x[Qatovg] viov

MrjtQO (Siegel)
2if^o}vi <^'^^^^^ 'HgaxXeidov 'HgaxX (^^egel) ^Avdgoo^evovg

dcü dov elvov

QOV

Z. 1 B: fit].
— Z. 2 A: Tsfivit^g Tttfivitei. — Z. 6 A u. B: KaXXiarat. — Z. 10

B: Jiovvaio[v ij] Kalliatag-Cmvtog (Versehen). — Z. 12 B: Drachmen- und Zahlzeichen.

— Z. 14 B: iav. — Z. 17 A: avyyna(po(fvla Ende ausgelassen.
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Z. 1 Für die bekannte Stellungnahme Ptolemaios I seinem Vater gegenüber ist

es bezeichnend, daß beim König der Name des Vaters unterdrückt ist, während gleich

daneben beim Namen des Bruders der Vater genannt wird. Pap. I (5U0) zeigt übrigens,

daß Ptolemaios schon vor 305 das gleiche Prinzip verfolgt hat (s. Strack, Dynastie

B. 109). Die Form Aäayog war bisher in Urkunden oder Inschriften nicht belegt, die

kontrahierte (Hibeh Pap. 84 a) und die unkontrahierte Form waren also gleichzeitig

gebräuchlich.

Z. 2 Der Zusatz voäv nai qiQoväv zu öit'&sto, der für die juristische Gültigkeit

des Testaments nicht unwichtig ist, fehlt, soweit ich sehe, nur noch im Testament des

Pachnubis, Archiv I S. 63. Vgl. Aristoteles 'J&tjv. nolir. c. 35 und Kenyons Bemer-

kungen dazu. Einen Ersatz bildet sKÖvTeg Z. 1 6, was auch sonst öfters in diesem Sinne

begegnet, vgl. z. B. B. G. U. 993 II 10.

Z. 3 Vor iav de ist eine der gebräuchlichen Formeln wie ett] ^lev Jiovvaian

vyiaivoni rmv eavtov xvqiov ehai o. ä. wohl nur aus Versehen ausgelassen.

Vollkommene Gütergemeinschaft scheint nicht bestanden zu haben, sonst wäre der

Zusatz aitov in Zeile 1 und das Fehlen einer Form von nataXelmiv in Z. 2/3 nicht

erklärlich. Andererseits muß ein gewisses Eigentumsrecht der Kallista anerkannt ge-

wesen sein, sonst wäre der ganze Satz Z. 2 ea*' bis vnaQiovxmv Z. 3 überflüssig.

Z. 8 Mit xataxoaotCfir kann entweder Eintragung in das Demenregister bei Er-

langung der Mündigkeit (vgl. Meyer, Heerwesen d. Ptol. S. 46) oder, wenn es sich um
militärische Verhältnisse (Söldner) handelt, einstellen eV riyeiiovlaig (vgl. Dittenberger,

sylloge 197, 23) gemeint sein. Mit beiden Vorgängen ist die Begründung der Selb-

ständigkeit des Individuum verbunden.

Z. 12 1. avv&dntrjt. Bestimmungen über die Bestattung, die in den griechischen

Testamenten regelmäßig getroffen zu sein scheinen (vgl. die Philosophentestamente),

kommen in den uns erhaltenen Testamenten aus Ägypten nur selten vor, vgl. beispiels-

weise Oxy. III 494, 24.

Z. 16 f. Die Deponierung war beim Testament bekanntlich von besonderer

Wichtigkeit; griechische Sitte war es, verschiedene Abschriften des Testaments an ver-

schiedenen Stellen zu deponieren (vgl. z. B. Diogenes Laert. V 57 Theophrast), der

Syngraphophylax oder einer derselben war in der Regel auch Testamentsvollstrecker.

Das erklärt den Zusatz tAÖvzsg hier.

Die von Grenfcll und Hunt, Tcbtynis Pap. 105 S. 4G2 gemachten Beobachtungen

über den avyynacpo^fvXa'E. finden in den Elephantineurkunden durchaus ihre Bestätigung.

(Wir konnten sie übrigens schon aus griechischen Inschriften erschließen, vgl. z. B.

Dittenberger syll. 850, 852.) In unserem Vertrag ist der Urkundenbewahrer Herakleitos

an letzter Stelle genannt, in No. III an erster Stelle (l'ankrates), in No. IV an zweiter

Stelle (Nikagoras), also ganz willkürlich. Da alle drei Syngraphophylakes verschieden

sind, ist es um so auffallender, daß die Papyri zusammengebunden in demselben Topf

gefunden sind.
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III u. lY (No. 504 u. 503).

III Höhe 28 cm, Breite 42 cm.

IV Höhe 28 cm, Breite 42 cm.

Scheinloskauf.

Die beiden Papyri gehören inhaltlich eng zusammen. Sie stammen beide

auch aus demselben Jahr, nämlich dem Jahr 41 des Soter, III aus dem

Artemisios, IV aus dem Hyperberetaios, Nach den aus Pap. I u. II sich

ergebenden Ansätzen ist das das Jahr 284/83.

Nach der einstimmigen Überlieferung hat Soter im Jahr 285/84 zu Gunsten

seines jüngsten Sohnes Philadelphos abgedankt, nach dem Kanon der Königs-

herrschaften ist das erste Kegierungsjahr des Philadelphos das Jahr 285/84, die

„Abdankung'' muß also vor dem 1. Thot (= 3. November) 284 erfolgt sein.

Soter lebte nach seinem Verzicht noch zwei Jahre, d. h. er ist im zweiten,

spätestens dritten Jahre des Philadelphos gestorben.

In demselben Topf wie Pap. III u. IV ist auch Pap. V gefunden, er war

aber nicht mit in das Konvolut gepackt, sondern stak frei neben dem Paket

im Gefäß. Er ist datiert aus dem Tybi des 2. Jahres des Philadelphos, also

auch aus dem Jahr 284/83.

Mit welchem makedonischen. Monat der Tybi dieses Jahres korrespondiert,

ist unbekannt. Grenfell und Hunt, Hibeh Papyri 84 a (S. 244) haben für das

Jahr 285/84 eine Gleichung Panemos == Pharmuthi, Pachon oder Payni aufzu-

stellen versucht. Mehr als ein Anhalt ganz allgemeiner Art ist das nicht'),

und für unseren Fall und das Jahr 284/83 können wir den Ansatz um so

weniger benutzen, als bei der Zählung der Königsjahre einmal nach makedo-

nischem und einmal nach ägyptischem Kalender und bei der Unsicherheit über

das Schaltungssystem sich unberechenbare Verschiebungen ergeben haben können.

Die Datierung des Pap. V nach den Jahren des neuen Königs zeigt klar, was

auch durch die Fundumstände schon nahegelegt wird, daß Pap. V jünger ist als

Pap. III u. IV, die mit den älteren Stücken I u. II zu einem fast das ganze

Gefäß füllenden Paket zusammengepackt waren, neben das man den Pap. V nur

mühsam hat einschieben können. Demnach fällt der Tybi 284/83 später als

der Hyperberetaios 284/83.

Die Papyri lehren uns somit, daß, solange der alte König gelebt hat, nach

^) Nach dem Wortlaut in Hibeh Tap. 84 a, 5 rauü Panemos nicht direkt ein

Erntemonat sein, es kann auch ein nach der Erntezeit liegender Monat gemeint sein.

Die Monate der Erntezeit sind außerdem in ptolemäischer Zeit Tybi— Pharmuthi (vgl.

Ginzel Handbuch der Chronologie S. l.OOf.).
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seinen Jahren datiert worden ist, auch naclidem er im Jahre 285/84 seinen

Sohn als Mitregenten angenommen oder ihn gar als Regenten bestellt hatte.

Porphyrios hat also dem Soter mit Recht 23 Königsjahre zugesprochen (bei

Eusebios I 162 Schöne). Zwischen dem Hyperberetaios des 41. Jahres Soters

und dem Tybi des zweiten Jahres des Philadelphos muß Ptolemaios I gestorben

sein, die Jahre des Philadelphos wurden dann sofort von dem Zeitpunkt an

gezählt, an dem er Mitregent oder Regent geworden war. Der Tod des Soter

wird dadurch auf das Jahr 284/83 festgelegt.

In der zweiten Datierung, der nach dem cpon)inen Priester, ist in beiden

Papyri der Name des Gottes, in dessen Kult der Priester amtiert, nicht genannt.

Darin stimmen beide Urkunden mit Pap. II und mit Hibeli-Papyri 84 a, 1)7, 110

überein. Grenfell und Hunt haben, wie oben erwähnt, in diesen Priestern die

Priester des Alexanderkultes gesehen. Eine andere Losung ist nicht möglich.

Wilcken hat Archiv IV S. 184 G. u. H. gegenüber geltend gemacht, daß Alexander

dem Hephaistion in Alexandrien eponyme Priester eingesetzt habe. Es ist aber

fraglich, ob dieser Hephaistionkultus jemals wirklich in die Erscheinung getreten,

zweifelhaft ob Hephaistions Leichnam ül)erhaupt nach Alexandrien überführt

worden ist. Und ganz abgesehen davon, der so sorgfältig datierte Pap. I zeigt,

daß das eponyme Priestertuni damals noch nicht vorhanden war, damit wird die

Hephaistion-Hypothese hinfällig. An einen beliebigen Gotteskult kann auch nicht

gedacht werden, es wäre nicht zu erklären, wie das betreffende Priestertuni

wieder aus den Präskripten hätte verschwinden können. Eine alte ägyi)tisclie

Institution, an die man in der früliptolemäischen Zeit hätte aidinüpfen können,

gab es nicht. Somit rückt die Gründung des Alexanderkultcs in die Zeit

Ptolemaios I wieder hinauf, in die sie Kornemann und Karst gesetzt hatten.

Eine Schwierigkeit ergil>t die Pricsterdaticrung aus einem andeien Grund.

Pap. II zeigt, daß im Gori)iaios des 40. Jahres des I'toleniaios (280/4) Menelaos,

der Sohn des Lagos, cponymcr Priester wai-, Pai)yrus Ilibeh 84a aus dem Dios

desselben Jahres, lehrt, daß dies Jahr bereits das fünfte Amtsjahr des Menelaos

war. Die Urkunden III u. IV geben als e]>onynien Priester des 41.,)alircs des

Ptolemaios (284/3) den Euicas, den Holin des Pioitos an, in beiden wird das

Jahr als sein drittes Amtsjahr l)ezeiclinct.

Wenn die Wendungen tf// iBQLidg ton e (htm) l)ez. tut y (ttei) nicht dazu

nötigen, anzunehmen, daß liier von fünf liez. diei aufeinandci folgenden Jahren die

Rede ist, könnte man die Amtsjahrc (Ivr beiden Miinner so ansetzen, daU sie nicht

miteinander in Kollision geraten. Aus der si)äter(!n /(sit ist v'm Fall bekannt,

in dem wahrsclieinlich derscilbe Mann Tiäger des e])onymen l'riesleramles in

getrennt voneinander liegenden .lahien g<!wes(!n ist, wenn nämlich Aötos, der

Sohn des Aetos von 21(;/]r), mit dem Actos, Sohn des Ai'tos von ]!»7/'.H>

(vgl. die Listen bei Otto Priestei- un<l Tenii»el S. JT'.MT.j identiscli ist. P.ei
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weitem häufiger sind aber die Fälle, in denen dieselben Personen Träger eines

eponymen Priesteramtes in aufeinanderfolgenden Jahren gewesen sind, so

z. B. auch in Petrie P. III 5 a, 2, wo durch einen Zusatz wie bei uns — tö ß
(erog) — auf die wiederholte Amtsführung hingewiesen wird.

Es soll hier nicht entschieden werden, ob die Interpretation rcoi nifijivayi

etEi, tibi TQivcoi Ivel = vö neimvov, x6 tqivov zulässig ist, und wir nicht viel-

mehr anzunehmen haben, daß das erste und zweite Priesterjahr des Eureas

(280/85 u. 285/84) mit dem vierten und fünften des Menelaos zusammenfällt.

Möglich wäre dies z. B. unter der Voraussetzung, daß Eureas in den letzten

zwei Jahren des (nur ehrenamtlich fungierenden?) Menelaos dessen Vertreter

gewesen wäre und dann nach dem Rücktritt des Menelaos, als er im Jahre

284/83 das Priesteramt selbständig übernahm, die Jahre seiner Stellvertretung

mitgezählt hätte. Doch sei auch auf die bekannten Fälle hingewiesen, in denen

zwei Alexander-Priester für dasselbe Jahr vorhanden sind (vgl. bes. Krall Fest-

schrift für Hirschfeld S. IIG für das 20. Jahr Ptolemaios III; im G. Jahr Ptole-

maiosX= 112/11 sind Priester 1) der König selbst, 2) Artemidoros, Sohn des

Sotion, vgl. die Zusammenstellungen bei Otto a. a. 0. S. 182f. und vgl. Pap3TUS

Reinach 9). Man hat bisher diese Doppelpriestertümer durch Interpretation be-

seitigt, diese Fälle bedürfen jetzt einer erneuten Untersuchung.

Die Schrift von III zeigt eine gewandte Hand, IV dagegen ist steif und

steht im Charakter den Zügen von II sehr nahe.

Die Namen der Zeugen auf den Rückseiten scheinen in beiden Papyri von

einer anderen Hand zu stammen. Die Überschrift auf der Rückseite von IV

zeigt große unbeholfene Buchstaben von dritter Hand.

In beiden Papyri begegnet uns ein eigentümlicher Handel. In III

zahlt die Syrerin Elaphion unter dem Rechtsbeistand des Arkaders Pantarkes

dem Arkader Antipatros die „VQocpBla'' in einer Höhe von oOO Drachmen aus,

unter der Bedingung, daß er allen Ansprüchen auf sie entsagt. Fünf Monate

si)äter, IV, im Ilypcrbcretaios desselben Jahres, wiederholt sie diesen Vorgang,

nur mit einer um 100 Dr. höheren Summe, eben dem Pantarkes gegenüber,

der in III als ihr Rechtsbeistand auftrat, diesmal unter dem Rechtsbeistand

des Dion.

Dei- Handel geht in beiden Fällen unter Formen vor sich, die uns aus

den Loskaufnrkunden von Sklaven hei- bekannt sind. Abei- Ehiidiion ist durchaus

keine Sklavin, fsie führt, wenigstens in IV, ein eigenes Siegel und in beiden

Urkunden tritt sie als rechtsfähigi; Person auf.

Vennullich ist l^laidiion eine syiisi-he Dirne, die in der Garnison von

Elejihantine von Hand zu Hand ging. Ihr neuer xöoiog ist offenbar der jedes-

malige Bescliützer, der aucli in Wirkliclikeit das (leid an den verflossenen Be-

schül/.cr zahll. Die erslMlIcten vijixjda sind also faktisch ein Kaiil'pieis, der
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für Elaphion gezahlt wird, und xavaöovXov/xBvov in beiden Urkunden zeigt

auch, daß das Verhältnis wirklich als das des Herrn zur Sklavin aufgefaßt wird.

Rechtlich ist aber Elaphion eine freie Hetäre.

III (No. 504).

Baoiksvovtog Utokefiaiov L^ia ecp' leQscog Eöqsov tov Ugoirov rcbi y L

f^rjvög "AgtEfiioiov

xateßaXev 'EXäq)tov 2vQa fievä xvqiov UavvdQKOvg 'AvvmdtQCoi 'AgKaöi

XQOfpeia vjzeq avvrjg ägyvQiov \-t.
*

Mi] E^eovco de 'AvtiJidvQCOi kn.sX'&elv ejt' 'EXä(piov stojiQdtvovti tQoq)£ia

rj TiataöovXovfiBvov JiaQSVQeöBi,

fiTjösfxiäi ßrjö' äXXoii vneo AvvmdtQov. Ei de fir) i] r' ecpoöog avvoXg

äxvQog soto) xai änovsiodtco

5 'AvTiJtavQog 'EXa(pia)i, y tcoi, vneg 'EXacpiov noQevofievcoi emtifiov h y.

TI de avyyQa(p'q ijös xvgla sato}

navtapii ov äv emq)BQr)i 'E?Ag>iov xav' AvujidtQOv »y äXXog vjisq

'E?M(piov ngdoocov Kod'djiBQ 'EXa(picoi

yeyQanvai. MdgrvQeg UayKQdTrjg Agxdg, Kacpiolag fpcoxevg, AUpiXog

^(üxevg, 'Emvixog XaXxiöevg,

'A'&r]vayögag 'AXs^avögevg, SevoxXrjg Pödiog.

Die Abweichungen der beiden Ausfertigungen sind nur sehr gering.

Z. 3 hat B Aaxaloviitvov. — Z. 4 B 7 r« scpodog.

Rückseite: Sicgelbeischriften. Zwei Siegelgruppen (s. Tafel I):

^vy'/Qaq:ocpvXa^

Tlarxod ^. , 'AvtiTiätnov IlayAndtrig ,_. . SsvoxXiovg
' - (Siegel) . M

'
,„ , (Siegel) ^^

'u4&i]vay6nov

EtiivUov steht auf dem Kopf, avyyoacpocfvXa^ IlayxQdzTig ist keine Siegel beischrift

sondern eine selbständige Aufschrift.

Es fehlen also Elaphion und Pantarkcs, während die folgende Urkunde auch von

Elaphion und ihrem xvQiog gesiegelt ist.

Z. 1 Der Schreiber hatte zuerst rcot L y geschrieben, dann hat er L gelöscht

und hinter y gesetzt; in beiden Ausfertigungen.

Z. 2 TQocpsia kennen wir aus der literarischen Überlieferung und den Papyri nur

als „Lohn", „Kostgeld" für ein freies Mietsverhältnis, bes. bei Ammen.

Z. 4 /MtadovXovfxevov hier wie in der folgenden Nummer stets im Akkusativ.

Z. 5 Zu nonevea&ai = TZQuaaeiv vgl. Papyrus Reinach XI 19.

Z. (J/7 xa&dntn 'lüacpimi ytyouTztai eine zwanglose von der Regel abweichende

Ausdrucksweise.
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IV (No. 503).

BaoiXevovTog IlToXefiaiov Lfia eq)' legecog Evoiov rov ügoiTov tcoi

Y L fiTjvög

YjtsQßeQsraiov. KaxeßaXev ''E}A<piov 2vQa fASvä xvqIov Aicovog IlavrdQXEi

"AQxdöi TQog)Eia

VJISQ avvfjg äQyvgiov ögaxßäg Tetgaxooiag. Mij e^eoro) de IlavvdQZBi

eneX'&Biv kn' ^E?Aq)iov

elajiQaTTOvu TQoq)Ela tj xaTadov?i.ovfievov nagsvQSOEi (iijÖEfiiät, fitjö'

äXXcoi VJZEQ navtäQxovg

6 firid^E^'i. El de /li) ij te sq)OÖog avroig äxvQog eotco xai dnovEiodtco

UavTdQxrjg "EXacpicoi r} vm
vjtEQ ^EXaiplov JiOQEVofAEvcoi Emtifiov öqaxi^äg fivgiag. 'H de avyyQacpi]

ijös xvgla eotco navTax^jt

ov UV ijii(pEQ7}t ^Ekäq)iov xarä üavvdQxovg i} älXog vtceq "EXacpiov

ngdoocov xad-dKEQ xal ^Ekaq)i(oi

yeyQajcvai. MdQTVQEg KkEÖvixog ^Ag^idg, NixayoQag KvQr}vaiog, 'PoöoxXrig

Aiyivqvrjg,

'AcpQOÖloiog Iidcbvfjc, Aiovvoiog Mdyvrjg, OaUaQxog KvQrjvalog. 2vy-

yQa(poq)vka^ Nixayogag.

Rückseite: 2vyyQa(p'q ^EXacplov

jtQÖg UavvdQxi]

TQoq}ela xareßa^B

\- Y

Siegelbeischriften. Drei Siegelgruppen:

A'ixayoQOV ^yäqtQoSiai'ov QaXiaQXov

Ji'mog (Siegel) 'PoöoxXeovg (Siegel) "Ela(piov /horvat'ov

IlavräQxovg KXevvi[xov] ^ ^ ^ htrjaaro

jiaoa cpi . .

.

Jimvog, 'PodoxUovg, "Ela(fiov Btchen auf dem Kopf und gehören zu den rechts

danebenstchcnden Siegeln.

Unter Jiowai'ov scheint ixTi'^aaro aunn qi . . . zu stehen, jedenfalls nicht naoii.

IJavränxovg; auch ixQ>',anTo scheint möglich.

Z. 1/2 B itijitug). — Z. 2 A roqpti«. — Z. 4 B xarndovlonfroy.

In B sind die Zahlzeichen mit Siglen geschrieben. Z. ;^ hY. — Z. G HM, das

V B

Zeichen ist neben dem gewöhnlichen M selten, nach Analogie von B M oder M gebildet.

Z. 8 Aus der höheren Normierung der tQoqna in Papyrus IV dürfen wir wohl

schließen, daß den Beziehungen der Elai)liion zu l'antaikcs eine längere Dauer beschieden

gewesen war als denen zu dem Vorgänger Autijjatros.

Z. 9 Die Form ^/ÖtüV»/*,« (so in beiden Ausfertigungen) ist wunderlich. Die Ein-

wohner der Stadt 2V(<// heißen DUi^T/jg.
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Y (No. 512).

Höhe 38,5, Breite 13 cm.

Abrechnung über eine Erbschaft.

Der von einer ungeschickten Hand — ähnlich der von IV — ge-

schriebene Papyrus stammt aus dem Jahre 284/83, s. Einleitung zu No. IH u. IV.

Bei der Auffindung war er festgerollt, mit Papyrusband umwickelt und versiegelt.

Die <lrei obersten Zeilen der Vorderseite enthalten nicht den Anfang des

Schriftstücks sondern bilden die Fortsetzung der letzten Zeile (Z. 24). Der

Schreiber hatte mit der Schrift zu tief unten auf dem Blatt angesetzt, es

mangelte ihm daher am Ende der Seite an Platz. Ganz ähnlich Tebtynis

Pap. 58, wo sich auch, wie bei unserem Blatt, der Schluß des Ganzen auf dem

Verso findet; darauf macht dort der Schreiber noch durch vdmXoiJta önelocoi

besonders aufmerksam. Es handelt sich um eine Auseinandersetzung zwischen

Hermagoras und Diagoras über das Vatererbe des letzteren.

Rckto.

25 'AOL TOV oltOV TOV XQl'O'ivOV

xai nvnivov äjtixco vovg

Xöyovg.

i "Ooa AiayoQag etlrj(pe

dßeXiaxovg y

Kva'&ov a aal x olvi-

tlwy.rfjna xai ol(p(ava

5 atQÖjfxa a

jVQOOXEcpdkaia ß
Xv'/yia oidrjoä a

TÖ^ov a

(paoEVoa a

10 xUvT) a

xXLvq h e

TQCiTze^a a

(Aaxaloia ß
X olvov t

Z. 3 xul tC«»-) otVt?, wohl oivoxpvxtiJQa gemeint, Athenäus XI 503, b. — Z. 14

Anfang: das Zeichen besteht aus t und s, die dicJit aneinander gedrängt sind, kann

aber kaum anders als mit -Aifounla) gedeutet werden. Ebenso in Z. 20. 23. 24, —
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15 BaaiXevovTog UroXefzalov

t[ov nto]Xefia£ov Lß
ßT](v6g) Tvßi tQiTTji BJt' eixä-

öi. 'EXoyiadfj,r]v jrpog 'Eg^ayö-

Qav vnsQ vov otvov, rov el^Bv

20 X olvov Qs, Exco Xöyov

xai xExöfii^fiai änavva

x(äv jzavQCüicov' otvov ävrj-

X(t){h)oav X iiy ti(i'f)[v]

eXdßofiev x X^: h qv

Rückseite.

'OfioXoyEl ög)ElXsiv 'Egfiayögag

naQCL AiayÖQov Jtgög rov X[oi-]

Jiöv Xöyov T&v JiavQcbicov

MdQVVQEg Aglfiaxog hQ[r}= C]

5 TasQJtxvßg.

Neben den Siegeln: AQi((xdxov), 'Egfiayogov und [AjiayÖQOv.

Z. 15 Pap. BJnJEONTO^. - Z. 17 TTB I, so getrennt geschrieben wegen einer

schadhaften Stelle im Papyrusblatt.

Rückseite. Z. 2 r unsicher. — Hinter X noch eine Spur: oder v, also auch
Xv— Txdv möglich. — Z. 4 \-q[ hatte der Schreiber in Z. 3 vergessen und hat es

dann in dem freien Raum hinter Drimakos eingetragen.

Z. 1— 14 Verzeichnis des ärmlichen dem Diagoras von Ilerraagoras überlieferten

Nachlasses

:

Kva&og Schöpflöflfel mit langem Stil, aus Bronze und Silber, in ägyptischen Funden
und auch in Pompeji häufig, vgl. beispielsweise Mau Pompeji S. 371 q und u.

oipo\pvAti]Q Das zusammengesetzte Wort ist singulär, vgl. aber Athenäus XI 503 b.

Die uns aus griechischem Kulturgebiet bekannten sog. Psykteres (vgl. Klein Euphronios

S. 104, Hartwig Jahrbuch d. Archäol. Instituts VII 1892 S. 157, Furtwängler-Reichhold

Griech. Vasenmalerei T. XV, XVI, IIL), Vasen, die mit Schnee gefüllt in die Kratere

gehängt wurden, überhaupt alles, was auf die Verwendung von Schnee zum Kühlen be-

rechnet ist, kommen hier nicht in Betracht. Petrie Papyri I 12, 21 ist ein Psykter aus

Bronze erwähnt, damit müssen wir auch hier rechnen. Sonst würde der Gedanke an

die modernen tönernen porösen Kühlgefäße in Ägypten, für die es auch in der alt-

ägyptischen Tonware nicht an Parallelen fehlt, nahe liegen. Ein ipvunjoio» aus Gold

oder Silber auch Dittenberger syll. 588, 50.

Zu aiqioav vgl. am besten Pernice Jahrbuch des Instituts 1893 S. 180 ff., Zahn

Athenische Mitteilungen XXV 1899 S. 339 ff.

Z. 11 Sehr eigentümlich ist mitten unter der Aufzählung nach Stückzahl die

Anführung des Preises. Da 5 Drachmen für eine Kline wohl ein sehr billiger Preis

waren, so soll die Namhaftmachung desselben wohl als Charakterisierung der Kline dienen.

Griechische Urkunden aus d. Kgl, Museen. Elephantinc-Papyri. O
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Z. 15—29 Bescheinigung des Diagoras über die erfolgte Abrechnung, in der es

sich besonders um den Weinvorrat handelt. Abgesehen von den 10 in natura zurück-

gegebenen Keramia (Z. 14) waren noch 105 Keramia zu verrechnen, verbraucht sind 43,

bezahlt sind 36, es verbleibt also ein Rest von 26 Keramia.

Rückseite. Über diesen Rest stellt Hermagoras dem Diagoras einen Schuldschein

aus. Die geschuldete Summe für die 26 Keramia beträgt 108,42 Dr., danach ist

Z. 4 ergänzt.

Z. 1 Bei ocpst'Xtif ist dem Verfasser die Erinnerung an amxeir naqu in den Weg
gekommen.

Z. 4 Es sind nur zwei Zeugen. Ein Drimakos auch Oxyr. P. II 250.

Z. 5 TaeQTTXvßg Ägypter, er hat nicht mitgesiegelt.

Siegel. Hermagoras hat dasselbe Siegel benutzt wie Bakchios und Herakleides

in P. H. •

iund IL

Das Gefäß, das die Papyri des zweiten Fundes entliielt, stand in einem

engen Kellerraura, dessen ganze Umgebung durch Überbauungen in späterer

Zeit zerstört oder verändert worden ist Es war ein roher bauchiger Topf, der

durch die darauf lastende Erde vollständig zerstört worden ist Seine Form

ließ sich nicht rekonstruieren. Auch die Papyri haben unter diesen Unbilden

gelitten.

Von den Papyri enthalten 19 griechische Texte, 9 demotische. Sie alle

bilden eine geschlossene Gruppe aus den Jahren 23—25 Ptolcmaios III

(225/4—223/2). Sie befassen sich sämtlich mit Finanzangelcgenheiten von

Priestern und Heiligtümern und sind mit wenigen Ausnahmen an einen Beamten

namens Milon gerichtet, der den .Titel JiQdxrcoQ tüiv Ibqüv führt Dieser Titel

war bisher unbekannt. Aus den vorliegenden Pajjyri gclit klar hervor, daß der

Praktor der Vertreter des Staates in der Tcnipelvcrwaltung ist, daß ihm ins-

besondere die ganze Finanzverwaltung der Tempel in einem bestimmten Bezirk

obliegt Im Vergleich zum JiQdxtcoQ der römischen Zeit, der ein einfacher

Steuererheber ist, ist er also ein weit vornehmerer Beamter, wie wir ein gleiches

auch von den anderen uns bekannten Pruktoren Ptolemäisclicr Zeit wissen^).

Milon hat seinen Amtssitz in Apollinopolis magna, dem heutigen Edfu.

Sein Amtsbereich ist der Gau von Edfu, wie besonders die demotischen Papyri

^) vgl. nndxroiQ o im rüv ßaaiXi)tüv 7r(ioaü6(ov rtzayfitvoi; P. Petric II 22, 15,

nQdxrojn tüv iÖiojtixwv Ilibeh-P. 34, 7, ttqÜxtojq ^evixüv P. Reinach S. 40 u. ö.
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zeigen. Elephantine wird also nicht zu seinem Amtsbezirk gehört haben, das

einzige Mal, wo wir Milon in dem gegenüberliegenden Syene begegnen (P. IX),

kann ihn ein privater Zweck dorthin geführt haben. Zu den nicht an Milon

gerichteten Schreiben gehören auch die beiden ältesten der Gruppe P. dem. VI
und VII. Sie stammen aus dem Jahr 225/4 und wenden sich — VII sicher,

VI sehr wahrscheinlich — an den Amtsvorgänger des Milon, an Euphronios

(vgl. auch P. dem. XXII). In den beiden folgenden Jahren 224/3 und 223/2,

in denen Milon das Amt des Praktors bekleidet, erscheint Euphronios als sein

Vorgesetzter, das beweist der Inhalt seiner Briefe an Milon und dessen Be-

zeichnung als 6 Jtagä Ev(pQovlov. Welches Amt Euphronios in dieser höheren

Stellung versah, ist nicht gesagt, möglicherweise war er der obcovöfiog. Sein

Amtssitz ist Diospolis Magna (XI).

Die Korrespondenz, die uns in den Papyri erhalten ist, ist mit einigen

unbedeutenden Ausnahmen eine durchaus amtliche.

Nach Schreibern und Adressaten geordnet gliedern sich die Papyri

folgendermaßen

:

1) Schreiben von Priestern an Euphronios VI (528), VII (513), VIII

(512).

2) ^uplironios an Milon IX (520), X (516), XII (518), XI (519).

3) Andere Beamte an Milon XVIII (524).

4) Priester und andere Privatpersonen an Milon XVI (533), XVII (507),

XX (506), XXI (521), XXII (527), XXIII (505), XXIV (514), XXV
(522), XXVI (529), XXVII au. b (511 = 532), XXX (515 Philemon

an Milon), XIII (517 Andron an Milon).

5) Mnesarchos an Antipatros XXVIII (509 V.).

6) Antipatros (?) an Paniskos XV (509 R.).

7) Petition an Apollodor XIX (508).

8) Adressat unbestimmt XXXI u. XXXII (530 u. 531), XXIX (523).

9) Amtliche Bekanntmachung XIV (510).

Gruppieren wir die Papyri nach Zeit und Inhalt, so stehen an erster Stelle

die wenigen Urkunden aus der Amtszeit des Euphronios als Praktor. Ihnen

angeschlossen sind die Schreiben des Euphronios an Milon; sie gewähren uns

einen interessanten Einblick in finanzielle Maßregeln beim Neubau des großen

Edfutcmpels, der bekanntlich unter Ptolemaios III begonnen wurde, und zeigen

uns den Praktor Milon mit den Finanzgeschäften für den Bau betraut, also in

einer recht wichtigen Stellung.

Als dritte, zahlreichste und wichtigste Gruppe unter den Urkunden folgen

diejenigen, die sich mit der Verpachtung von Äckern und anderem Tcmpelgut

befassen. Den Schlüssel zu ihrem Verständnis gibt uns die umtliche Auktions-

ordnung XIV = 510. Diese ist eine Parallelurkunde zu den Abschnitten über

3*
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Steuerverpachtung im Revenue-Papyrus und in Paris. 62. Sie enthält die Be-

dingungen und Vorschriften für die Pachtung von Tempelgut, das in Ländereien,

Häusern, Pastophorien und yega — diese letzteren in sehr weitem Sinn ge-

faßt — besteht. Die anschließenden Urkunden sind Eingaben in der Mehrzahl

an Milon gerichtet, die Angebote auf das Tempelgut enthalten. Es sind alles

sogenannte vjtofJbvrniaTa, sie beginnen in der Regel mit vcplovafAai, dazu ist

Tä^ao'&ai, falls es fehlt, zu ergänzen. Die Urkunden stehen den von Wilcken

publizierten Thebanischen Papyri und den Zoispapyri sehr nahe; auch hier wie

bei jenen erhebt sich die mit absoluter Sicherheit nicht zu entscheidende Frage,

die übrigens auch schon bei P. XIV zur Erwägung steht, ob es sich in den

Urkunden um Kauf oder Pacht handelt. Die Gründe, die für Wilcken, Ostraka

I 525 ff. maßgebend waren, sind auch hier entscheidend gewesen für die Auf-

fassung der Urkunden als Pachtangebote usw. (Das Einzelne vgl. zu XIV und

in den Anmerkungen zu den darauffolgenden Nummern.)

Im Mittelpunkt der in den Akten geschilderten Vorgänge stehen Estphenis

und seine Familie. Estphenis selbst war wahrscheinlich Oberpriester des Tempels

von Edfu im 16. Jahi*e des Ptolemaios III (?) (cf. P.VI), von den 5 Söhnen

des Estphenis sind Berenebthis und Ptomphis direkt bezeugt als Oberpriester,

die übrigen, Pinyris, der älteste der Söhne, und Psentaes major und minor in

gleicher Stellung wahrscheinlich anzusetzen; ferner sind Pinyris, der Sohn des

Berenebthis und Estphenis, Sohn des Pinyris, wahrscheinlich zwei Enkel des

erstgenannten Estphenis, ebenfalls gesichert als höhere Priester — also eine

Klerikerfamilie von recht hohem Rang. Und diese ganze Familie ist in Zahlungs-

schwierigkeiten geraten. Sie haben Ländereien, Häuser, Pastophorien und yeQa

gepachtet, haben die erste Pachtrate entrichtet und können dann nicht mehr

weiter zahlen. Die dadurch notwendig werdende neue Verpachtung ruft eine

Anzahl Angebote hervor, öfters mehrere auf dieselben Gegenstände. Die Söhne

des Estphenis haben, wie es scheint, zunächst privatim ihre Güter an einen

Xenon cedicrt — ist das der Gläubiger der Verschuldeten V ein die Eingeborenen

ausbeutender Grieche? — Milon hat dem seine Beihülfe geliehen, aber andere

erheben Einspruch mit Berufung auf den „Vorteil des Königs" (wohl das ge-

setzliche Imdtxavov), den Milon außer Acht gelassen habe. Es kommt zu

Eiden von Ijciden Seiten, die dem Milon eingereicht werden, und höhere In-

stanzen mischen sich in die Angclcgcnlieit.

Die Besitzungen der Familie sind folgende: 30 Aruren Land in Tmen-

psol)this, 30 Aruicn Land in Pscg... (mit Ostinsel), im Besitz von Pinyris,

Berenebthis und Psentaes minor; 30 Aruren Land in Pselitomit im Besitz von

Pinyris und Psentaes minor; Land in Tmunctol in Pctlarcs in Tscnane im

Besitz von l'scntacs; Häuser, Pastoplioricn im „Heiligtum" und in Rencbeios

ebenfalls im Besitz von Psentaes; llaustcile in Edfu, 1 Aiure in Pctlarcs in
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Tsenane, 15 Aruren Land (Insel) in Tkoitu, Pastopliorien in Dendera im Besitz

des Pinyris, Sohnes des Berenebthis; schließlich Haus in Edfu, Eigentum des

Ptomphis.

Die Ortsbestimmungen, deren Erklärung z. T. durch die demotischen

Papyri gegeben wird, sind nicht ganz klar, denn in XVI scheint sich Tkoitu-

Insel mit Tmenpsobthis zu decken, und der Acker in Tsenane wird in XXII als

schon von Estphenis (durch Euphronios) erworben bezeichnet. Spiegelberg weist

darauf hin, daß sich fast alle diese Örtlichkeiten in der großen Schenkungs-

urkunde von Edfu^) wiederfinden.

Wir haben sie alle im Gau von Edfu zu suchen, die xdra) tojzaQxia

dieses Gaus begegnet öfters. Diospolis magna spielt eine Rolle als Amtssitz

des Euphronios, einmal wird es jrdAtg genannt, in zwei anderen Fällen ist

jrdAtg Alexandrien.

Über die Stellung der einzelnen Beamten, die außer Euphronios und Milon

begegnen, läßt sich nur sagen, daß Apollodorus über Milon und gewiß auch

über Euphronios stand, ebenso Antipatros. Den höchsten Rang hat Mnesarchos.

Er greift als oberste Instanz in die Angelegenheiten der Estphenissöhne ein

(XVIII) und weist Zahlungen aus der Bank von Arsinoe an (XXVIII) und zwar

für die Kvvrjyol, die mit Edfu wohl nichts zu tun haben. Seine amtlichen Be-

fugnisse kann er sowohl in Apollinopolis wie im Fayum zur Geltung bringen,

also ist er wohl ein Mitglied der Zentralbehörde des Landes, etwa der öioi,}irjVi)g.

Paniskos aus XV u. XXVIII ist der Trapezit der Bank von Arsinoe.

An den Schluß sind die wenigen Papyri gestellt worden, die mit den

übrigen Stücken des Fundes in keinem oder nur ganz lockerem Zusammenhang

stehen. Die demotischen Papyri sind, soweit sie inhaltlich mit den griechischen

zusammengehen, im folgenden an den Stellen eingereiht, an die sie nach Zeit

und Inhalt gehören.

A. Schreiben an Euphronios.

VI (No. 528). Sehr zerstört

Höhe 35 cm, Breite 10, 5 cm.

Kaufangebot? 28 Thot 225/4.

Dieser dcraotischc Papyrus ist der älteste der ganzen Grni)pc. Bei der

starken Zerstörung ist mit Sichcilicit der Adicssat nicht fest/ustellcn, doch

stimmen Inhalt und Zeit zu der von S])iegelberg aus den Buchstabcnicsten

erschlossenen Zuweisung an Eu])lironios. Im einzelnen läßt sich bei der argen

^) Brugscb Thesaurus iuscr. acgypt. S. fjolff.
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Zerstörung nicht mit Sicherheit erschließen, um was für ein Objekt es sich

handelt. Die beiden Sprechenden, Teharephonychos und Psentaes, der Sohn des

Patus, verpflichten sich dem Praktor [Euphronios] gegenüber zu bestimmten

Zahlungen, vielleicht handelt es sich, wie Spiegelberg vermutet, um em Pacht-

oder Kaufangebot auf irgend ein Tempelgut.

Die Urkunde hat dadurch besondere Bedeutung, daß in Z.fl7 Estphenis,

Sohn des Harsiesis, als Vorsteher des Tempels von Edfu erscheint, der doch

wohl der Vater der in den Papyri XV ff. auftretenden Brüder ist Sonst kehrt

von den im Papyrus genannten Personen keine in den anderen Urkunden wieder.

Die ersten 8 Zeilen sind hoffnungslos zerstört. Man erkennt nur noch

in der ersten Zeile Reste des Namens „[Dd-]Hr (?) [-'w-f]-'nh, Sohn des

Ps-hm-hl", die zur Ergänzung von Zeile 10— 11 von Wert sind.

[225/4 v.Chr.] ^ „[Im Jahre 2]3 am 28 Thot des Königs Ptolemaios, Sohnes des Ptole-

ma[ios] ^
der wohltätigen [Götter].

'° [Der . ^) . . . des Horus . . .] der . ^) . . des Ptah, der .')...

der wohltätigen Götter pd-Hr(?)-'w-f-'nh (Teharephonychos), " [Sohn des]

Ps-hm-hl (P-ch"m-ch'l) und . . Psentaes, Sohn des Patus — 2 Per-

sonen — sprechen zu f [Euphronios] '') dem Praktor (?) der Tempel (?):

Empfange f Y • • • • ™^t ^^^ '/* ') ^^^
>

[232/1 v.Chr.] welche der Tempel von Edfu schuldet für das Jahr 16
^i"

(und) das Jahr

[227/6 v.Chr.] 21 (V) 12Vc Monat, um das 7* ') des 'f .... zu ... im

Namen durch die Schreiber des ^ [Horus von Edfu (und) der

Götter-Brüder und der wohltätigen Götter von Estphenis, '|^ [dem Sohn des

Har]siesis, dem Vorsteher der Tempel der hn des Südens (?)*). Wir zahlen

[225/4 v.Chr.] ihn
^f

[an' den Tempel ?] von Edfu vom letzten Athyr des Jahres 23 (?) an bis

[221 v.Chr.] zum 'Ende ^^ [des Jahres 2]6 (?) ^i^
seine s'nh,

alle (?) seine Sachen (?) in Stadt (?) (und) Tempcl, seine ^ . . . . gemäß

seinen s'nh (?), indem sie uns die obigen Gebühren
') geben ^ mit allem

und jedem, was oben angegeben ist, zu ihrer festgesetzten Zeit . . .

. . obigen Rückstand .... ^ Was wir nicht geben werden gemäß dem was

in diesen obigen 4 Jahren^) "f
[in dem

^) Das unübersetzt gelassene Zeichen bedeutet wohl einen Priestertitel.

2) Für diesen Namen, nicht für Milon, sprechen die erhaltenen Reste.

3) Vgl. XXVI, 5. — Zu diesem V* vgl. Pap. XIV.

'*) Hängt etwa diese geographische Bezeichnung mit hn, dem Namen des Kanals

von Edfu, zusammcnV vgl. Brugsch, Dict. göogr. S. .082.

^) Wörtl. „Teile". ") 4 Jahre bezeichnen die Pachtdauer.
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Monat nach ^|^ dem genannten [Monat] nach der Taxe dieser 4 (?) Jahre

wiederum ohne Säumen. Wir sollen es nicht ^ [geben können] zu einer

anderen Zeit ^ jede

Sache ^ . . . bis wir dir ihr Recht zu ihrer Zeit gemacht haben. Du stehst

hinter wem du willst ^ [von uns] 2 Personen, daß er dir nach jedem obigen

Worte tue. Du stehst hinter uns, um werden zu lassen Y ^" ^i^t

•wiederum da, daß wir dir deine Wünsche erfüllen
|

von selbst — 2 Personen —
wiederum. Du (oder) dein Verwalter hat die Verfügung über jedes Wort,

^ [das oben geschrieben steht] . .
."

[Der Rest (Z. 33—37) ist wieder hoffnungslos zerstört]

Unter dem demotischen Texte:

Lxy Qcov'd' [. .] ev !AjröAAwv[o]g jrdfAet) xi)i iiB\ydX'qi

.... JJivvQiog 'Eoq)'^viog aQxieQECog vov tcLe e<p' ön d[. . .

oovaiv vijv
[ ] . . oitov . . v

i tfjg X bß . . . .

Auf der Rückseite, in entgegengesetzter Richtung geschrieben:

5 ^ivToqg . a .
[

leQBvg vov [ '

ag ..*... h . [

d^ea . . T . a . xe

. ave .... rjTt

Tiefer:

10 ÜQVQi 'Eoq)'qviog olq ;(;tepea)g . . .

S7t . . . .

Die nicht recht verständliclie griechische Unterschrift ist nicht, wie gewöhnlich,

eine kurze Zusammenfassung des demotischen Textes, sondern wohl ein Zusatz des

Pinyris, an den, wie es nach Zeile 10 den Anschein hat, der erste Adressat, Euphronios,

die Eingabe weitergegeben hat; daher ist auch fraglich, ob man in Z. 1 aus dem

demotischen [xij] ergänzen darf. _
Z. 2 vor lltrvQiog vielleicht x^'t'-

^^^ Bedeutung von s ist dunkel. Schwerlich

= Tu TttfiTiTov. — Z. 2/3 u[7iod(ü]aovaiv7

Z. 5 viell. Psintacs, Sohn des Patus, wie in Z. 1 1 des demotischen Textes.

Z. G Man erwartet etwa hoevg 'AnüXXmvog.

Z. 7—9 ergeben nichts.

Z. 10 Augenscheinlich die nachträgliche Adresse, die außen auf der Rolle stand;

daher auch der Zwischenraum zwischen «(> und xtfQt'ag.

Z. 11 vidi, zu erg. 'E7i[k)vvxoq, vgl. Z. 10 des demotischen Textes.

Z. 10 mit llnvi>t ist sicher linvm gemeint, Wechsel von v und q ist nicht selten.
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TU (No. 513).

Höhe 32 cm, Breite 8 cm.

Erklärung unter Eid. 17. Phamenoth 225/24.

Thutmosis, der Sohn des Harsiesis, der hier dem Euphronios eidlich die

Zahlung rückständiger Abgaben verspricht, begegnet in P. XXXI als Lesonis-

priester des Jahres 230/29 und ist bezeichnenderweise der einzige Xeaöjvig in

dieser Liste, der kein Einkommen hat. In P. XXXII begegnen wir ihm als

„Vorsteher der Tempel".

„I Der Eid, welchen Thutmosis, Sohn des Harsiesis, dem f Euphro-

[225/4v.Chr.] nios leistet, dem Praktor der Tempel, ^ im Jahre 23 am 17. Phamenoth —
I
Der ...'). des Horus . . ., der ..*).. des Ptah, der . .^) . . der

wohltätigen Götter,
f
Thutmosis, Sohn des Harsiesis, spricht zu Euphro-

nios, ^ dem Praktor [der Tempel des Gaus von Edfu], ] im Namen des

Königs [Ptolemaios], ^ Sohnes des Ptolemaios, und der Königin ^ Ber(en)ike

und der Götter Brüder und der [Götter Retter] ^|° und der Isis (?) [und des

Sarapis und] aller [Götter] Y von Ägypten: Ich wohne in f dem Gau von Edfu

mit (leinen Verwaltern (V).
^f

Die rückständigen Posten"), welche ich dir auf-

geschrieben habe in den Jahren, ^ in denen ich ... . habe, wie es dir auf-

geschrieben worden ist ^f
durch die Schreiber deiner Verwalter

, |
ich

lasse sie in deine Hand gelangen mit den Zinsen, die auf ihnen nihcn.

Y Wenn ich den obigen Eid als wahren Eid Y geleistet habe, so bin ich

in der Gunst des Königs, Y leiste ich ihn (aber) falsch, so bin ich in Tränen,

^ indem ich nicht irgend ein ... . der geht [in das] Y Haus des

Eides (und) das Haus des Schutzes").

[225/4v.Chr.] Geschrieben im Jahre 23 am 17. Phamenoth."

1) Vgl. Anm. 1 zu No. VI.

2) Wörtl. „die Reste" = ofpsiXiqfiaxa (Kosettana 7. 16).

3) = „Asyl-. Vgl. XXVI Anm. 2.

Z. 7 ff. Es befremdet, daß in der Eidesformel der Gottesname des regierenden

Königspaares fehlt, zumal der Schwörende als Priester der &so\ Ehenykai bezeichnet

wird und in den beiden anderen demotiscben Eidesformeln (XXII u. XXVI) die &soi

EvenyEzui erscheinen. Aber es herrscht überhaupt keine sehr strenge Formulierung,

wie ein Vergleich der drei Eide lehren kann. Auch in dem griechischen Eid (XXIII)

fehlt der Kultbeinarae.



Pap. VII 11. Pap. VIII. 41

Unter dem demotischen Texte:

"ÖQXog Q{o]t(i,cboiog "Agaiog lBQoyQa((i(iate(og)

'AnoXXcavog ji6(XeGig) tfjg fisydXrjg

negi tä>v öq>eiXrjfidT(Dv, ÖJtcog

aydyy eig änoXoyov.

Z. 1 "Aqaiog statt 'AQairjaecog.

VI II (No. 512).

Höhe 33 cm, Breite 9 cm.

Amtliches Schreiben.

Der Schreiber meldet dem Euphronios, daß Horus, der Pächter der

Taricheiasteuer, für das xte Jahr von der für das Heiligtum erhobenen ge-

samten Steuersumme bereits einen beträchtlichen Betrag bezahlt habe. Für den

Rest könne er seinen Vater Pasas als Bürgen stellen.

Wenn Euphronios hier als Praktor zu betrachten ist, ist der Papyrus vor

dem Jahr 24 anzusetzen. Dafür spricht, daß er mit P. VII zusammengewickelt

war. Indessen kann Euphronios hier auch schon in seiner höheren Stellung

sich befinden. Alle Finanzangelegenheiten des Tempels gingen wohl nicht durch

Milons Hände.

Evg)[Qo\v[L(j}i . . .

ji;[a]p[d] JTar[ rov\

QoTov'd'fjiiog. 'Efifpavi-

^co ooi ^Qqov Ilaoätog

5 TaQixsvvrjv hyXa-

ßövta sig . . . . V . . .

TÖ ovvayöfisvov

eig ro Isqov

aQYVQtov and töjv vagt-

XSicöv [xaXxov ^] ß(0

10 rjÖTj xataßsßXrjxevai
• •

• o

avvbv e^co h ßo,

&ote xavaXljiEO'&ai

Z. 5 zaoixsvzijv undeutlich, aber der Sache nach sehr wahrscheinlich. — Z. 7 Die

Lesung awenofnvov nicht unmöglich, aber weniger wahrscheinlich. — Z. 8 aig to isqov

über der Zeile. — Z. 9 Anfang levräv zu lang, die Spuren entscheiden nichts. Von

XalTiov unkenntliche Reste. — Z. 11 man sieht <t^<». — Z. 12 nicht naxahma&ad —
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XaXxov \- X, ^oX TovTO

6<peLXei ecog to[v] . ti]v

15 exei ävayQdq)STai eig

avTÖv diä tCbv {l\eQ{o-\

yQa/j,fiaTeoov. Ovvog

de dvvavög eoviv

eioeviyxai xai sv-

20 [yvojv [ijx[avöji', inei

Ilaaäg 6 starijQ avtov

. Q . Tjv knoiTjoavo

EyXr)[i\piv xa(X)iov) h g |

Z. 14/15 sehr zweifelhaft; wenn tov, so muß avayQccqtea&ai verbessert werden. —
Z. 20 ixavöv ganz unsicher, jedoch muß etwas Sinnverwandtes da gestanden haben. —
Z. 22 Q (?) man sollte etwa äXXrjv erwarten; nQaijv (= vor kurzem)? — Z. 23 5 un-

sicher. — Z. 24 ganz undeutliche Beste: tQQatao, Suvzvxfi oder Datum.

Z. 5 Zur Taricheutensteuer vgl. zuletzt Otto, Priester S. 310. Auch unser

Papyrus bringt keine Entscheidung darüber, ob es sich um Einpökler oder Einbalsamierer

handelt. Die Steuersumme erscheint hier zwar für Fischpökelei sehr hoch ; daß Fisch-

pökelei in Apollinopolis ein besonders eifrig betriebenes Gewerbe gewesen, wie im

Fayum, ist nicht überliefert und auch nicht anzunehmen. Andererseits wissen wir nicht,

auf welche Zeit sich der Steuerbetrag von 2800 Drachmen verteilt.

Z. 6 Man erwartet eine Zeitbestimmung.

Z. 14/17 Durch die Tempelschreiber, deren Rolle bei der Steuerverwaltung als

Kontrolleure und als Steuereinzieher wir besonders aus pap. dem. XXVI kennen lernen,

wird wohl eine Aufstellung der Steuerrückstände angefertigt. Vgl. bes. P. XXVI, 18 ff.

B. Schreiben des Euphronios an Milon.

IX (No. 520).

Schrift gegen die Faserrichtung. Hölie 0,5, Bieite 83 cm.

Brief vom 20. Thot 223/22.

Große deutliche Sclirift, al»er z. T. zerstört, z. T. scIjwci- lesbar wegen der

sehr dunklen Far])e des Papyrus.

Der Vorgesetzte hat l)ei einem Besuch in Ai)ollinoi)olis den Untergebenen

nicht angetroffen, da dieser gerade in Syene weilte. Er tadelt ihn deshalb,

citiert ihn zu sich und trägt ihm auf, alle Schreiben und sonstige Verwaltungs-

sachen und die AIjschriften von etwaigen von ihm vollzogenen Zahlungs-

anweisungen mitzubringen.



Pap. IX u. Pap. X. 43

Aus dem Ton des Schreibens geht hervor, daß Euphronios' Besuch in

ApoUinopolis ein amtlicher, Milons Abstecher nach Syene aber ein privater war

(vgl. oben S. 34).

Evq)Q6v[t]og MlXcovi [xalgeiv], naQaY[s]iv\o]fjievcov fj(A,€ö[v s]ig 'AnöX-

Xcovog Jt[6]hv

[viiv fieydXr^v ov sM] täv voatcav, dAA' sq)aadv [a]e elvat

ev 2vi]V'r}i.

Oöx ÖQ'd'ag ovv Jioislg d[vaßaX6f/.evog td n\qdyiiox(x. 'Qg äv ovv dpayvcoig

[trj]v kjiLOVOAriv, 7taQa{ysv6(JLBv\og Jtgög fifiäg ovX xo(j,i^(ov

6 [jt]dvTa td YQdfißata xai [et vi äXjXo d)ixovöf4,r}x[ag] xai dtv nsnoitjoat

öiayQarpoiv vd dvxiyQa(pa, [jffov]Ad/*e^a ydq ovvXaXrjoai jvegi aw

eJteoTei[X]a[.]oig Xoy
[ J . ^loig.

"Eqqcooo Lx£ Ocol'V'd'] x

Z. 1 wie es scheint nicht naQaysvofidvmv. — Z. 2 zu ergänzen etwa: naQfja&a,

fiaQsyevov, allerdings ist in solchem Zasammenhange am ehesten ein „finden" zu er-

warten, aber oix svQOfisv ae darf man wegen der Vernachlässigung des Satzbaus dem

Euphronios kaum zutrauen. — Z. 3 a[vaßaXia&ai] „aufschieben". Soll nur den Sinn

des hier geforderten Wortes andeuten; Länge 10— 11 Buchstaben. <ag av ovv avayvmig

hier ständige Formel, wie in Hibeh ag av ow Xdßijig zijv imatoXriv vgl. Hibeh I 44;

ag av XdßTjtg rd yoöfifiata Hibeh I 62 u. ä. — Z. 4 ovX oder ov8, es muß ein Verbum

sein: du wirst nicht verfehlen (pv derjastg) oder dgl. — Z. 5 oiAovofxslv allgemeiner

Ausdruck für amtliche Tätigkeit, vgl. oi>tovoftia P. XI, 7. — Z. 6 nach avvXaX^aai ist

aot zu ergänzen, zur Bedeutung vgl. P. XXIX, 7; Hibeh I 66. — Z. 7 [z]oTg Xoi[7ioi:g?,

[a]oi7 Ende vor | wahrscheinUch a, aber schwerlich d^ioig, sondern vielmehr ein

längeres Wort.

X (No. 516).

Schrift gegen die Faserrichtung. Höhe 9,5, Breite 33 cm.

Brief vom 24. Payni 223/22, also 9 Monate später.

Auftrag an Milon, von den Trapeziten und Thesaurosbeamten der Heilig-

tümer eine Aufstellung über Geldzahlungen und Getreidelieferungen, die an das

Heiligtum in ApoUinopolis Magna abgeführt sind, machen zu lassen dnö vov

nQO)Tiotov xQÖvov. In dieser Übersicht sollen die Zahlungen und Lieferungen

genau nach den Monaten und Jahren, in denen sie geleistet worden sind

aufgeführt werden. Eilige Absendung wird dem Milon besonders anempfohlen,

da die übrigen Listen bereits vorliegen und Euphronios mit der Absendung der

gesamten Abrechnungen nach Alexandrien nicht länger zögern will.
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Auffallend ist, daß Milon die Abrechnungen über Summen, die an das

Heiligtum in Apollinopolis Magna gezahlt sind, von den Trapeziten in den

anderen Heiligtümern einfordern soll, und daß der Bank und des Magazins im

Heiligtum zu Apollinopolis keine Erwähnung geschieht, so daß wir annehmen

müssen, daß beide nicht vorhanden waren. Eigentümlich ist auch der Ausdruck

anb tov jtQCoriotov xqövov. Wir müssen aber in Betracht ziehen, daß mit.

ro h> 'An6XK(ovoq atöXei tfji fxeyäXrji iegov nur der bekannte Horustempel von

Edfu gemeint sein kann und daß unser Papyrus in die Bauzeit dieses Tempels

fällt. Seine Erbauung ist bekanntlich unter Ptolemaios III im Jahr 237 be-

gonnen und erst lange nach dem Tode des Herrschers zu Ende geführt worden ').

Die von den Trapeziten der Heiligtümer an den Horustempel gezahlten

Gelder müssen zu einem besonderen Zweck erhoben worden sein, können keine

regelmäßigen Abgaben der verschiedenen Heiligtümer an das Hauptheiligtum

des Baues darstellen, die etwa „seit Urzeit" — wenn dnö tov HQCorioTov

XQÖvov so aufzufassen wäre — erhoben würden. Ein derartiges Steuerverhältnis

von Heiligtümern untereinander oder etwa von niederen Heiligtümern zu

höheren wäre ganz singulär, es wäre auch natürlich, eine derartige Statistik

von Beamten des Horusterapels selbst einzufordern. Außerdem wäre nicht

abzusehen, wie die Trapeziten eine so weitschichtige Statistik in verhältnismäßig

kurzer Zeit hätten liefern können.

Aus diesen Gründen glaube ich, daß die an das Heiligtum in Apollino-

polis abgeführten Gelder als Leistungen zum Bau des Tempels, das abgelieferte

Getreide als Naturalbeiträge — etwa für die Beköstigung der Arbeiter — aufzu-

fassen sind, die aus den Kassen bezw. den Magazinen tler anderen Heiligtümer

beigesteuert werden. Unter jVQcbuotog XQ^'^^S = allererste Zeit wäre dann

das erste Baujahr zu verstehen, also das Jahr 238/37. (Vgl. zu dieser Be-

deutung von ngcoTiOTog Dittenberger syll. II 630 mit den Anmerkungen.)

Aus unserem Papyrus ergäbe sich dann, daß man im Jahr 223/22 aus

einem uns unbekannten Grund eine genau statistisch geordnete Aufstellung

über die bisherigen Bauausgaben vorgenommen hat, und daß Milon als Praktor

in der finanziellen Leitung des Neubaus eine wichtige Stellung einnahm.

E^^QÖviog MlXcovi xalQEiv. 'üg äv äpayvoiig vf}v kmovoXriv, emXaßcov

jtaQa X(äv TQajte^ivcöv t(bv ev totg leQolg T[a] nBnTcox[6]Ta slg tö iv

'An6kXa)v[og\

noXEi Trj[i fjL]eYdXrji ieqöv ofiolcog Ö8 aal vov Elo(i£(^erQ7}(xivov alvov

naQu zöjv

1) vgl. Dümicben Ä. Z. 1870 S. 1 ff.



Pap. X u. Pap. XI. 45

jiQÖg Tolg [d']r)[o]avQoig dnö tov ngcoviotov XQovov ecög Tov evsoTcJvog

xatä firjva

5 xai xa#' «r[o]g, öiEOvdk'&'a) de sig ä nsjttcoxev srr), xai tov[To Jtoii]]aag

EJiifiBXöig

aji6aTeiK[6\v rf/xlv sni rwv öiaööxcov, ö^rwg fii] öid ravra xcaXvcbiie^a

xdyv komwv ev sToif/,coi övvcov Tovg [AJdyovg sig tijv avöXiv [xa]tajtefiipar

eartv de rä nejircoxöva öiä 0[.]ov xai ^'AvÖQCOvog &ots ^jtaxoXovd'elv.

"Eqqco[oo L] xe Ilavvi xö

Rückseite: MiX(x){v\i.

Z. 2 lies xäv mmmxoToitv, sc. Xöyov. Die Tempelbanken und Tempelmagazine

waren bisher in ptolemäischer Zeit unbezeugt, aber vgl. Wilcken Ostraka 637, 655.

Z. 3 ff. Für die von Euphronios eingeforderte Statistik müssen Listen angefertigt

werden, in denen für jedes Baujahr, in Rubriken nach den monatlichen Ablieferungen

gesondert, die Geldzahlungen und Katuralabgaben aufgeführt waren, die Bank und

Magazin des betreffenden Heiligtums geliefert hatten.

Z. 5 ob 7iotij](Tag oder ein anderes Verb ist unsicher.

Z. 6 im räv 8ia86x(ov bezeichnet hier eine besondere Art der Beförderung.

Vielleicht haben wir hier das einer bündigen Erklärung bisher noch ermangelnde ptole-

mäische Hofamt (vgl. Dittenberger Inscr. Orient. 100 Anm. 5) in seiner ursprünglichen

Bedeutung vor uns, vergleichbar den modernen Gesandtschaft^kurieren oder dem Feld-

jägerinstitut. Vgl. Hibeh 110. Preisigke, Klio VIl, 241.

Z. 7 noXig hier wie in XI, 7 Alexandrien.

Z. 8 Andion, Milons Bruder (vgl. XIII), ist also gleichfalls Beamter und zwar

wohl unter oder neben Milon. Der vorhergehende Name kann kaum anders als 0[s]ov

oder Olei^ov gelesen werden.

inanoXov9eiv (vgl. Wilcken Ostraka I 640) wird vom Kontrolleur gebraucht, hier

soll wohl gesagt sein, daß die durch Andren und seinen Kollegen eingegangenen Beträge

noch zu kontrollieren seien. Wenn dieser Nachsatz in innerem Zusammenhang mit dem

Vorausgehenden steht, handelt es sich auch hier um die Statistik der Beträge, die Miloü

beglaubigen soll. Dann war also Andron einer der Trapeziten.

XI (No. 519).

Sclirift gegen die Faserrichtuiig. Hohe 9,5, Breite 33 cm.

Brief vom 2. F^peipli 223/22.

Der Papyrus besteht aus zwei getiennten Stiicken, deren Abstand durch

Zeile 2 sichergestellt ist, Unebenheiten dei- Schreibfläclie liabcn den Schreiber

öfter veranlaBt, StcUeji frei zu lassen.

Die liier von Eujilnonios verlangte Statistik ist nicht die gleiche wie die

in X eingeforderte. Es handelt sich nidit um Zalilungen der Trai)eziten und
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Thesaurosbeamten, sondern um solche von Privatpersonen; und nicht um all-

jährliche, sondern um einmalige. In der Liste soll jeder Zahler (xav' ävöga)

angegeben werden und das Jahr, in das die betr. Zahlung fällt. Auch hier

fehlt die Erwähnung der Tempelbank und des Magazins des Horustempels. Die

Zahlungen gingen vielleicht direkt an Milon, und es handelt sich in dem Ganzen

wohl um freiwillige oder staatlich auferlegte Beiträge Privater zum Tempelbau

(siehe vorige Nummer). Dadurch würde denn Milons Stellung in der Finanz-

verwaltung des Tempelbaus noch deutlicher charakterisiert als durch P. X.

EvfßQÖviog MiXcovi xatQSiv. Töv [Xöyov töjv Jtsn\TcoxÖTCov xai eio-

/xeflETQT]-

f^evcov sig vö sv 'A^zöXXcovog JtöXei T[fji fAeyjdXifji isQÖv nal nXeovdxig

yeYQdq)aixev

imoTEiXat '^filv änö tov jiQa)vlo[Tov xIqövov e(og tov eveotcotog

diaateiXavta xav' ävdQ[a] xai e[v olg eve]aiv vä Jitcbfiava ynyovBv.

6 2v ÖS ecog tov vvv naQein]v\ox\o-g e[ Ji? ndvO'' vn€Q'&8(xevog

JlEfilpOV fjyXv

sig Aiög noXiv ri]v (leydXqv, Iva (lij d[iä tavva x(ji}]Xvü)(A,E'&a tovg Aöyovg

äjiooTelXai

slg fqv JiöXiv. ^Qv ö' äv JVQd^ig y' oix[ovof4,i(öv], YQdg)S fnilv 'öjvöxetga,

Iva €ld(ö(i£v.

"Eqqcooo L xe 'Ejtsiq) ß
Rückseite: MiXmvi.

Z. 1 tov eher als tcav; die Ergänzung Xoyov wird durch Z. 6 und No. X, 7

nahe gelegt.

Z. 4 hE\<siv oder iJiri\a\v möglich; vorher mit Rücksicht auf den Raum lieber olg

als tiaiv. Tttäfia kann hier nur den Sinn „Beiträge, Zahlungen" haben und muß sowohl

nsrtzooxoTa wie siafiefisrnijfis'va in sich zusammenfassen. Bisher scheint es freilich in

dieser Bedeutung nicht vorzukommen.

Z. 5 nuQacftQEiv wohl „hinhalten, übergehen", vgl. Plut. Arat. 43 tüxs fxtv ovv

Ttanrjvsyxe zu Qjj&t'y (er ließ es hingehen, ohne es zu beachten). Nach der Lücke tj fast

sicher, also nicht viiv de. vnen&t'fiEvog , sonst sagt man ndvtu. Tzüotnya Tzoitjaäfisvog

Hibeh I 44.

Z. G ergänzt nach X, 6.

Z. 7 oiAovofiiäv vgl. oixovoixeiv IX, 5; oixovofxia ganz allgemein als Maßnahme.

vnöxsiooc sonst unbelegt, vgl. vnoxeiQoynacpeiv Theb. Akt. XI, 1 ; es bedeutet augenschein-

lich: eigenhändig unterzeichnete Abschriften, vgl. IX, 6.



Pap. XI; Pap. XII, Pap. XIII. 47

XII (No. 518).

Schrift gegen die Faserriclitung. Hölie 7,5, Breite 33 cm.

Brief vom 1. Epeiph. 223/22.

Milon war tätlicli mißliaiidelt worden und hatte bei seinem Vorgesetzten

den Antrag auf Verliaftung der Übeltäter gestellt. Dieser entsclieidet Milons

Antrag gemäß.

Evq)Q6viog Mikcovi ;fate£tv. Kad^änsQ &iov öeiv, yeyQdgjai^ev UkeioTdQxcot

tcöi g)vkaxlTrji jibqI vcöv naQOivrjodvrcov oe d:to'&eo'd-ai avtovg sig Tr]v

qwXanriv.

'Qg äv övv dvaYvöjig ttjv §ntatoXrjv ytagdösi^ov avrm vovg dvd'QCÖJtovg

ejtnieX&g.

6 "Eqqcooo. L xe "'Entstpi a

Rückseite: MlXcovi.

Z. 1 xa&ccTiEQ aiov 8iXv „nach Deinem Antrag".

Z. 2 Euphronios hat also direkte Befehlsgewalt über die (fvXay.itai\ auch dies

spricht dafür, daß wir in ihm den oixovofiog des Gaus (s. o. S. 35) zu sehen haben,

vgl. die Bemerkungen Grenfells und Hunts zu Tebtynis Papyri 5, 159.

XIII (No. 517).

Schrift gegen die Faserrichtung. Höhe 0,5, Breite 33,5 cm.

Brief des Andron an Milon.

Privatbrief des Andron an seinen Bruder Milon vom 18. Mcsori 223/22.

Andron begegnet auch in No. X, woraus Avir erkennen, dnli er anitlicli seinem

Bruder untergeben war, wahrsclieinlicli als Trapezit cinci- Tcnipelbank. Audi

zu Sanos Z. 3/4 scheint ein dienstliches "N'crhältnis zu bestehen.

""AvÖQCov Mlliovi tdöelffün ;(a/£)eM'. El iQQ(o\6\ai xal rd XoiJid ooi y.avä

XÖYOP ^ovlv, eh] äv ibg eyo)

'(HX(0' vylaivov de xai avTog. IlaQayEVOfdvov !!SavibTog ^KOfitadfiip' t^jv

naQa oov emovoXn'iv,

ijv dvnyvovg ix^iQVv em rän fi,e ahd^eodai rd xavd oe. 'Eyio oot> mwO^a-

vöfiqv Tuv ^avi~>Tog,
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st Ti ßovXoivo kv iolg xa'&' 17/M.ag TÖnotg, ö de kiriivei (lövov, ijciva^sv

6' ov'&ev. Ilegi de v&v elxooi

5 ÖQaxßcöv ovjccü exexöfxiOTo ^iXcov, UiavoxXrjg [yläg ovx evQ^xeifiBv. Ilegi

de xov oivagiov Ilga-

^idötjg ovjvco eigeX'qXv'&ev i^ dygov, ovx olfiai [d'] avvöv exsiv e| dw

f] [iritrig avTov äv^yyeXXev.

EvxagiOTi^oeig ovfi (loi oavvov re enifieXötisvog xai /lij öxvöv YQdg>eiv

i)lilv xai vi äv 001 jvoiovvteg

Xagi^oifiijv. _
2. H. "Eggaoo L xe Meaogel iij

Rückseite: MlXcovt.

Z. 1 Die Einleitnngsformel entspricht der im 3. Jahrh. v. Chr. in Privatbriefen

üblichen, vgl. die Beispiele bei St. Wilkowski, epistalae privatae Graecae; auch Hibeh-

Papyri 79.

Z, 5 Pap. IIiaToxX^g 1. IliatoxUa, jedoch hat Andren wohl den Akkus. Iliato-

yIt^v gebildet.

Z. 8 Singular statt laqi^oifie&a.

C. Verpachtung von Tempelgut

XIV (No. 510).

Höhe 30, Breite 18 cm.

Amtliche Pacht- und Auktionsordnung.

Dieser Papyrus enthält eine amtliche Regulierung solcher Geschäfte, wie

sie in den folgenden Urkunden in einzelnen Beispielen vorliegen. Er beginnt

mit der Ankündigung ini t&ide ncoXov/j,sv, enthält also die vom Staate auf-

gestellten Bedingungen; die Formel steht parallel der im Revenue-Papyrus und

m Paris. 62, vgl. Wilcken, Ostraka I 525 ff. Es handelt sich um Äcker und

ysoag, wobei dies letztere alle nicht auf Ackerertrag beruhenden Priestereinkünfte

zu umfassen scheint Auf den ersten Blick möchte man hier eher an wirklichen

Verkauf als an Verpachtung denken, weil eine begrenzte Dauer nicht bezeichnet

ist, und weil Ausdrücke wie xvgieveiv auf rechtlichen Besitz zu deuten scheinen.

Allein die Zahlung des Preises in 4 Raten, die erste sofort d. h. wohl inner-

halb des ersten Jahres, die andern innerhalb von 3 Jahren (in mehreren zu-

gehörigen Stücken werden ausdrücklich 4 Jahre als Zahlungsfrist genannt vgl.

XXIV, XXV) sieht nicht aus wie eine Erleichterung des Ankaufs, sondern wie eine

auf 4 Jahre berechnete Pachtzahlung, umsomehr als bestimmte Zahlungstermine

sich aus anderen Dokumenten und für gewisse Fälle auch aus XIV ergeben

(6 xad^ixcov Xöo^'og, Epeiph und Mesori). Und von entscheidender Bedeutung
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hierfür scheint es zu sein, daß in den folgenden Angeboten Xenon, die Söhne

des Machoi und alle die anderen Bieter, die die Besitzstücke der bankerotten

Priesterfamilie übernehmen wollen, immer nur die drei restierenden Raten zu

erstatten sich anheischig machen, nicht den vollen Preis in 4 Raten bieten, wie

wir das beim Kauf erwarten müßten. Die Annahme, der Fiskus könnte mit

Rücksicht auf die vereinnahmte erste Rate des Preises dem neuen Käufer den

Preis um diese Rate herabgesetzt haben, ist natürlich abzulehnen. Nur unter

der Voraussetzung der Pacht schließlich ist zu verstehen, daß als Anfangstermin

in der offiziellen Auktionsankündigung das 25. Jahr bezeichnet und das Auktions-

geschäft hier im großen betrieben wird; es war offenbar eine vierjährige Periode

abgelaufen, sodaß die Versteigerung von neuem beginnen mußte. Auch hier

geben die Pachtangebote, die jetzt einlaufen, die anschauliche Erläuterung dazu.

Wäre es Verkauf, so hätte schwerlich zu einem Termine eine allgemeine An-

kündigung erlassen werden können, denn dann hätte sich fortlaufend eine Kette

einzelner Gelegenheiten ergeben. Indessen ist einzuräumen, daß die Annahme

wirklichen Verkaufes sich unter einer besonderen Voraussetzung vertreten läßt:

wenn nämlich der Staat mit dem hier vorliegenden Akt etwas Neues, begonnen,

nicht eine übliche Praxis fortgesetzt hat. Man müßte dann glauben, daß er jene

Tempeläcker und Priestereinkünfte zuvor eingezogen und jetzt zu bestimmten

Zwecken verkauft habe; aber sehr wahrscheinlich ist diese Annahme nicht

Die hier aufgestellten Bedingungen lassen sich ohne Zwang mit der An-

nahme der Verpachtung vereinbaren. Sie lauten dahin, daß der, welcher den

Zuschlag erhält, 1) die Geld- und Naturalabgaben, die an dem Acker oder was

es sonst sei, haften, leisten wird {diogd'ovod'ai) und 2) den Preis in 4 Raten

und in bestimmter Münze bezahlen wird (xd^ao'Oai). Dafür soll er nach Zahlung

der 1. Rate in die Nutznießung der ysQa eintreten, und wenn es sich um Acker

handelt, Herr darüber sein (xvqisvsiv), und ebenso über die Früchte, „wenn

der Acker von den Herren besät worden ist". Das wird verständlich durch den

Gegensatz: „wenn er aber verpachtet ist"; demnach folgt eine gewisse Ein-

schränkung des KVQisvsiv, wenn der in_Rede stehende Acker an y^oyQyoi ver-

pachtet ist. Augenscheinlich soll nämlich das bisherige Pachtverhältnis durch

das Ergebnis der Auktion nicht berührt werden; der neue Herr (bald jr{)tdit*evog

bald dyoQdoag genannt) soll von den bisherigen Pächtern (yByscoQyrjxötsg) die

Pacht erhalten, und die von ihm zu leistende Ratenzahlung wird eben diesen

yecoQyol aufgebürdet. Damit wurde sachlich nichts geändert, aber die Zahlung

vereinfacht, denn der neue xvQiogJiütte auch ohne diese Klausel die yscoQyoi

zahlen lassen. Bedeutsam ist aber, daß der Staat selbst auf die Fortdauer der

Afterpachtungen Wert legt und die Afterpächter direkt die Funktionen des

äyoodoag ausüben läßt, so sehr, daß sie sogar KVQievaovoiv xaM aal ol

nQ&tov nvQioi exixvrjvTO, ein Beweis mehr dafür, daß xvqieveiv (und ebenso

Griechische UrkuuUen aus d. Kgl. Museen. Elephantine-Papyri. 4
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das ösanö^etv der Thetanischen Aktenstücke) nichts Entscheidendes über die

Frage nach Pacht oder Kauf aussagt. Wie sich das in. der Praxis abspielte,

zeigt P. XV, wo die Pächter sich erbieten, für die zahlungsunfähigen Herren

die fehlenden 3 Raten weiter zu zahlen.

Den Schluß der Auktionsordnung machen nähere Bestimmungen über das

Überbieten {vneqßdXXeiv). Indem das Einzelne den Anmerkungen zu dem

Texte selbst vorbehalten bleibt, wird diese Übersicht über den Inhalt genügen,

um den richtigen Gesichtspunkt für die zugehörigen Dokumente zu gewinnen.

Der Staat betrachtet das Tempelland und die Einkünfte der Priester als sein

Eigentum; er verpachtet sie und zwar an Priester. Er verbindet also den

Zweck, aus diesen Einnahmequellen selbst Gewinn zu ziehen mit dem andern,

die Priester zu dotieren.

^Enl Tolgös jtcoXovfiev kq>* oX[q ] ol {äy\oQdoav'ü[e\q diOQ'd'cboovTai

Big TÖ ßa(oihHÖv) xar' e[v]iavT6v täv fiev ä/MJiekcövcov tovg xa'd^xov-

tag aQYVQixovg g)6Q0vg aal rijv yevofievr}v dnöfioigav ttji

^iXad[EXg}Coi, vfjg] ös yfjg rä kmy^Qaiifiiva omxä £xg)6Qia xal sl

5 [u äXko xadi^xei] ngög [vijv] yf^v ölöoo'&ai, Td^ovrai de rag xi(iäg

[tcöv fiev jimT6v]tcov slg t[ö ßa]oiXixöv ^m ttjv ßa(oihxrjv) TQd(jtE^av)

T(bv öe elg t[ö]

tcov [ ]. i TQd(ns^av) kv L y, vwv fiev yegcöv Tfjg ndarjg [vi-]

f^fjg TÖ 6 (Jiiqog xQv(olov) ^ [d]QyvQlov zov xaivov vofilllof/^aTog,

TÖ ök [Aojwröv /afAxoi)) xal ttjv el'äiOfj,ivr}v dXXayr)v d)g Tfji fiv(äi) t^<5[. .

.

10 TCÖV d' aA[Aa)]»^ ivyalcov xa(Xxov) xal Trjv el'd^iöf^ivrjv dXXay^v, 3tQ[og-]

öiOQ'&cboovTai de xaTaycbyiov T'qi fiv(äi) f xal ttjv xadi^xov-

aav ^ xal xrjQvxeiov tov navTÖg (xiKi)ooTriv, ö ö^ sigidfievog t&v

fihv ye{Q\(bv Xt^ipETai Tag yivofiivag xaQJieiag äfia Tm

Z. 1 nach olg Platz für ca. 2 Buchstaben, der wohl nicht ausgefüllt war, sondern

dazu diente, die Einleitungsformel vom folgenden Inhalte abzusondern. — Z. 2 ßa{ai-

a

Xixov) und ßa{ffdi)irjv) geschrieben ß- — Z. 3 eher yerofi als ytvoii. — Z, 5 von

TZQog nur die unteren Teile der Buchstaben sichtbar. — Z, 6 roa(nrtfa) regelmüßig so

geschrieben, daß die nach unten gehende Uasta des z zugleich den linken Strich des q

bildet, « darüber: T. — Z. 7 vor i möglich: «, X, a. — y ohne Zifferstrich. — p in

u

yeQäv fast gleich t. — Z. 9 yu{i.Hov) wie gewöhnlich X. — vor et&. ein x, also wohl

zuerst xaOtjuovaav beabsichtigt. — fiv{äi): kursives bogenförmiges M, darüber kursives

A'^ als ein nach links offner Bogen. — o[ß{oXovg)? nach o höchstens ein Buchstabe

möglich, — Z. 12 (yiXi)o(rT^v geschrieben ooatrjv. —
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vriv [a äv]aq)[6\Qay diaYQag)rjvai vcbi ßa[oih)iü)i\, tfjg de y^g nvqv-

15 Bioasi xai v&v xagjt&v, idv ^i vno rcbv KVQicav xaveonagfievr)'

eäv de y fj,efi,ia'd'0)tievr), öiOQ'd^cboovTai ol yeYecoQyrjxöteg vö

«TO» ex[q)ÖQio]v [rän] äyogäoavu ex räv ngög vovg yecoQ-

yovg ayy[Y]Q[a]q)äv, [vfjg] ö[e Tifilrjg td^ovvav JiagaxQrjfia

TÖ ö fJ'iQog, vö öe Xomov ev Ly dnö vov ex L taaoöfie-

20 voi xat' eviavTÖv rov 'Ejteiq> xal Meoogif vö emßdXkov

0(i)fidt[i6\v, ex ve xvrjvätv xal oxevätv nagaxQrjfJ'a vfjv

Jt . [ ] ve evve x[.[ot[.]v, xvgievoovaiv de

xad"' ä xal ol ngcövov xvgioi exexvr)vvo' e^eotat öe röte ßov-

Xo[iev(oi vjtegßdXXetv, ecog eti ev roig xvxXoig elalv öocoi äv

25 ßovXrj[T]ai, ovav de änb vfjg Jigdoecog yevcovvav, roZg em-

dexld]voig, [lexgi tov vqv a dvatpogdv diaygag>7jvai' td de

jicoXovfieva äjigava ev talg xa(T;dy tö didyga/xfia fjdxegaig) g.

Z. 14 a vgl. Z. 26. — Z. 16 Pap. »/ statt tji. — In ysyeoDQyrixoTfs ist ye über

ysoüQ nachgetragen. — Z. 17 Anfang: ro scheint nur fehlerhafte Wiederholung des

vorigen Zeiienschlusses zu sein. — ixlcponio]»: nach sx Spuren, die ich nicht sicher

deuten kann. — Z. 18 von avvyQucpmv schwache aber ziemlich erkennbare Spuren. —
Z. 19 5 ohne Zififerstrich. — Pap. exU. — Z. 22 7iQ[og)]xovaav] möglich, vielleicht auch

n\ä.<sav tiiiriv. — x[o]ffz[7]v? — Z. 27 anQata'i ayatyial — Pap. xato. — Ende i^g,

nicht in ii(jitQai)g aufzulösen!

Z. 1 Wenn man annimmt, daß hier die amtliche Proklamation beginnt, so vermißt

man das Objekt und muß es aus dem Folgenden ergänzen, was wohl zulässig ist; es

kann aber auch in einer vorhergehenden Kolumne alles, was zur Auktion stand, auf-

gezählt worden sein. Zu der Formel vgl. die Ausschreibung der Steuerpacht im Rev.

Pap. Kol. 57; danach wäre unser Schriftstück als ein diÖQ&cofxa (toi vouov im zfn

avqi ysQ(äv re xal eyyaicov'?), also als „Regulativ" zu betrachten. — Die Ausdrücke

nmXeiv, ayoQoCeiv, nqiaa&ai besagen nichts darüber, ob Verkauf oder Verpachtung vor-

liegt. — 8ion&ova9ai hier wie in Z. 16 vom Entrichten der Abgaben gebraucht, vgl.

TZQoadioQ&ova&ai Z. 10/11; ebenso 7ZQoa8ioQ&oia&ai XX, 60. Demgegenüber tü^aa&ai

vom Zahlen des Preises Z. 5. 18. XV, 2. XVII, 32. XIX, 16. XX, 8. 23. XXV, 8.

Z. 2 äfinfXävsg kommen in den folgenden Schriftstücken nicht vor.

Z. 3 tiiv ysvofievtjv anofioinav „die bisherige Apomoira".

Z. 4 aiTtxa ixffÖQia. Naturalabgaben; von Pachtzins kann hier nicht die Rede

sein, vgl. B. G. U. 992.

Z. 6/7 Erg. sehr fraglich; es muß der Kgl. Kasse eine andre gegenübergestellt

sein, und da es in den Tempeln tQaneCai gab, könnte man zunächst an diese denken,

vgl. X, 2. Allein 1) läßt der Platz eine Erg. im r^v iv rm iegjäi nicht zu; 2) wird

in den folgenden Texten nur die Zahlung an die ßaa, xq. erwähnt; 3) ist es an sich

unwahrscheinlich, daß neben der Kgl. Kasse eine andre als Empfänger in Frage kommt,
4*
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weil die Versteigerung ersichtlich Staatsgeschäft ist und die Uqu yr/ unter der staatlichen

Verwaltung steht, vgl. Otto, Priester und Tempel I p. 279. Der Raum in Z. 7 ist so

gering, daß neben dem notwendigen im rtjv iv so gut wie nichts gestanden haben kann,

das Bestimmte also ausgelassen oder darübergeschrieben gewesen sein dürfte. Die

rgätis^a von Arsinoc (XV, 4) kommt für die Erg. nicht in Betracht, da sie eben auch

ßaaiXixTj war.

Z. 7 «V L y; die Frist beträgt tatsächlich mehr; die 1. Rate ist nach Z. 18 sofort

zu zahlen, d. h. wohl noch innerhalb des 25. Jahres, die drei folgenden innerhalb von

3 Jahren, vgl. XVII, 2 G. XX, 11. So erklärt sich die Frist von 4 Jahren in XXIV, 11.

XXV, 9.

ysQag häu6g veräußert, vgl. das Verbot Tebt. I 5, 80 ff. B. G. U. 993,

III 10 u. ö.

Z. 8/10 Bei den yf'na ist 'A des Preises in Gold und Silber neuer Münze zu

zahlen; der Rest, ^/^ des Ganzen, in Kupfer. Für die eyyaia wird Kupferzahlung

festgesetzt. Genaue Befolgung dieser Vorschrift finden wir nur in Pap. XX, sonst wird

in Wirklichkeit nicht nur für k'yyaia in Kupfer gezahlt (XVII für 30 Aruren), sondern

auch für Häuser (XXV) und ys'na (XXIV). Allzu peinlich sind also die Bestimmungen

von XIV in dieser Hinsicht nicht innegehalten worden. — Die AUage scheint hier auf

17 Obolen berechnet zu sein; der gewöhnliche Satz ist 2V2 Obolen auf den Stater,

aber es scheint viele Schwankungen gegeben zu haben: der dem obigen zeitlich nahe-

stehende Pap, Hibeh I G7, 15 hat eine AUage von ^4 Obol, vgl. auch Pap. Hibeh I 51, 6

und Anm. dazu. Paris. 62: ag tijg fivüg j = [CJ.

Z. 11 umayayioy 3 Obolen; ebenso Paris. 62, Kol. 5, 17, vgl. Tebt. I 35,5. 18.

121,8, wo es ca. 2% beträgt, also erheblich höher ist.

Z.llrj -Aa&ij-Aovaa J (Vfio) vgl. Theb. Akt. und Zoispap.: 5 xai n\ die Steuer von

Vso wird genannt XX, 61, dagegen nirgends die von Vion, und das hier sich findende

y.7]nvxsiov, das Wilckcn mit der Steuer von Vr,o gleichgesetzt hatte (Theban. Akten

S. 40), beträgt hier V,mo = V)o5^- Es ist die Gebühr für den bei der Auktion tätigen

Ausrufer.

Z. 13 nuQntla ebenso allgemein wie ytQag, das wohl allen nicht in Acker be-

stehenden Besitz umfassen dürfte ; -/.anni-ia ist der Ertrag aus priesterlichen Funktionen

u. dgl., vgl. Tebt. I 88. Sie wird dem nniä^tvog zu teil, sobald er die 1. Rate be-

zahlt hat.

Z. 14 sicher ergänzt aus Z. 26, vgl. XVII, 19. 20; Zahlungswcisc in Z. 8 vor-

geschrieben.

ämq>OQu ist „Rate", wie XV, 3. XVII, 20. 26. 37. XX, 11.27 deutlich zeigen;

außerdem vgl. Ilibeh I 114, 4, wohl auch Theb. Akten I Kol. 1, Paris. 62 Kol. 4, 4; aus

der Kaiserzeit London II 286 p. 184: iv uvacjonaig Öiaa xatu fi[iiva]. Rev. Pap. Frg. 1 e

scheint unserm Texte überhaupt verwandt zu sein: v]7zt(> uvuqiolQÜv etc.

Z. 15/16 "Während beim y>-'nag nur vom Genuß der ttanneiu die Rede ist, heißt

es vom Acker: xvmevaH, wenn der Acker von den -AVQiot besät worden ist,

nämlich von den bisherigen Herren; ist er aber verpachtet gewesen, so werden

die, die ihn bebaut haben, d. h. die Pächter usw. Ausdrücklich wird damit die bisher

geltende Pacht als bindend auch für den neuen xroio?. anerkannt, er tritt eo ipso ein

in die Verträge mit den yt-m^yol (Z. 17). Das bedeutet eine Einschränkung seines Ver-

fügungsrechts im Interesse einer regelmäßigen Ackerbestellung. Z, 1 7 die ytcanyo) haben
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zu entrichten {8ioo&ovff&ai) die Pacht an den äyoQciaag; obwohl sAq^./Qwv nicht sicher

lesbar ist, bleibt es doch als einzige Möglichkeit übrig, denn 8ioo{fova&at weist auf

eine Abgabe, nicht auf eine Preiszahlung.

Z. 18 ferner wird den ysoaQyol auch die Zahlung der ttfi^ aufgebürdet, jedenfalls

um das Verfahren zu vereinfachen: ta^ovzai bezieht sich auf den nniafitvog und die

yscoQfoi zugleich. Sie sollen also zahlen V4 der Pachtsumme sofort, den Rest in drei

Jahren vom 25. Jahre an, jährlich eine Rate (nicht zwei, denn Epeiph und Mesori als

aufeinanderfolgende Monate können nur einen weit gefaßten Termin bezeichnen, nämlich

„gegen Jahresschluß", d.h. nach der Ernte; d\Qs isi Aqx na&^Kbiv xQÖvog, vgl. XVII, 38 ff,

XX, 28).

Z. 21 a(aiidr[i6\v; es kann nicht Gomat\iK6\v ergänzt werden 1) wegen des

Raumes und 2) weil hier die so bezeichnete Steuer (Wilcken Ostr. I 304) nicht in

Frage kommt, wie zä^aa&ai zeigt, das eine Preiszahlung und nicht eine Steuer-

entrichtung einführt.

Z. 21/22 Was von Vieh und Ackergerät zu zahlen ist, bleibt unsicher; x[o](jr[j/]»'

scheint auf ein Zahlwort zu weisen, aber ivsvijxoattjv kann man nicht lesen.

Z. 22/23 xvQtevaovGiv bezieht sich gleichfalls auf nQi'afisvog und ysconyol zusammen.

Das ergibt: 1) xvqisvsiv bezeichnet nicht rechtlichen Besitz, denn es ist von yeoonyo) im

Gegensatz zum ayoQciaag die Rede. 2) die ysoiQyo) werden rechtlich den ursprünglichen

KVQioi gleichgestellt, der ayoQciaag ist nur der Nutznießer des Pachtzinses, wird aber

sonst ganz ausgeschaltet. Vgl. B. G. U. III 992 Kol. 2, 6. Die folgenden Texte bringen

Beispiele: XX, 14 fhäyag ist wahrscheinlich der Pächter, dem die Zahlung der t/^»}

oblag. XV: Pinyris und seine Brüder können nach der 1. Rate nicht weiter zahlen

und cedieren an Xenon, die ysaQyo) aber erklären sich zur Fortsetzung der Zahlungen

bereit. Die Cession an Xenon geht unberührt davon ihren Gang: XVI, XVII; sie

macht ein neues Ausschreiben erforderlich, Xenon und andre reichen ihre Angebote

ein, während ganz nach den obigen Bestimmungen die Pacht weiterbestehen bleibt.

Daraus folgt aber, daß es sich hier nicht um wirklichen Kauf des Objekts, sondern nur

um Kauf oder Pacht einer Nutznießung handeln kann.

Z. 23 ff. handeln vom Überbieten, vgl. Theb. Akten, Paris. 62 Kol. 3, 14, Arch.

II 519. Es ist in beliebiger Höhe gestattet, „so lange sie noch in den Kreisen sind",

d. h. wohl im Auktionslokal, einem eingefriedigten Raum unter freiem Himmel (Theb.

Akten: in)] rov öqohov rov fify[i']aTov üeov "/dfifiavog] nnpcTtjoior Paris. (52 Kol. 3, 14)

und innerhalb der gesetzmäßigen 6 Tage (B. G. U. 992 Kol. 1,9). Zu m'xXoi vgl. das

eyxvxXiov, die Verkehrssteucr, die wohl von Hause aus eine Abgabe für den Eintritt in

den Auktionsplatz ist. Sie erscheint im Zusammenhange mit einer Versteigerung

B. G. U. 992 Kol. 2, 1 1. Paris. 62, Kol. 6, 7.

Z. 25 Am 7. Tage findet der Zuschlag statt; xvqovv B. G. U. 992 Kol. 1,9.

(lerd ro rov OaXluv doOJjvni Paris. 62 Kol. 3, 14. Von da an sind nur noch Angebote

zulässig, die mindestens um 10^ über das angenommene hinausgehen, wie Theb. Akten

und Paris. 62 bestätigen, und zwar auch nur bis zur Zahlung der 1. Rate, denn mit

dieser tritt nach Z. 13/14 das xvnnvnv ein. Vernachlässigung dieser gesetzlichen Be-

stimmungen liegt vor Arch. II 519. Sie wird dem Milon schuld gegeben in XIX. Es

scheint, als ob die Phrase "miog nlnov ymjTai 7(öi ßttatXn oder na fnj{)^ir rät ßaotXEi

ÖMTzt'oiji. (XXI) das Kennzeichen eines solchen nachträgliclicn Angebotes sei.

Z. 27 uTTiiara zwar nicht sicher gelesen, aber der Sache nach sehr wahrschein-
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lieh: innerhalb der 6 Auktionstage soll kein Zuschlag erteilt werden. afiQara „un-

verkäuflich" vgl. Preisigke, Griech. Pap. Straßb. I 15, 55.

Der Landbesitz im Tmenpsobthis.

Vor dem 4. Thot des Jahres 223/22 haben die drei Brüder Pinyris,

Psentaes mid Berenebthis mit Xenon ein Abkommen abgeschlossen, auf Grund

dessen dieser den Besitz der Brüder übernahm (vgl. XV). Von diesem Ab-

kommen haben sie den Schreiber von XV, wohl Antipatros, in Kenntnis gesetzt.

Am 30. Phaophi melden sie dieselbe Sache an Milon (XVI) und diesem reicht

Xenon am 2. Athyr ein entsprechendes Hypomnema ein (XVII). Am 26. Athyr

fordert Antipatros von MUon Bescheid über die Sache, da die Söhne des Machoi

ein Angebot gemacht hätten (XVIII). Dies Angebot wird vermutlich dem von

Patus, Sohn des Machoi, an Apollodorus gerichteten vjtöfzvrjixa vorausgegangen

sein, denn in diesem (XIX) bittet Patus, den von Milon vollzogenen Akt

(wohl Zuschlag an Xenon) rückgängig zu machen.

XY (No. 509 R.).

Höhe 16, Breite 33 cm.

Dienstliche Anweisung an Paniskos.

4. Thoth 223/22.

Anweisung des Schreibers an Paniskos, eine Zahlung der yscoQYoi ent-

gegenzunehmen und als Einnahme an die Bank in Arsinoe zu überführen. Die

yeoQyol sind die Unterpächter der drei im Papyrus genannten Söhne des Est-

phenis. Letztere hatten Land gepachtet — 30 Aruren in Tmenpsobthis, wie

der Vergleich der Summe Z. 3 mit XVII, Z, 29 f. ergibt —, sind nach der Zahlung

der ersten Pachtrate zahlungsunfähig geworden und haben eine Insolvenz-

erklärung, in der sie zugleich das Land an Xenon cedieren, dem Schreiber des

Papyrus überreicht. Die yecöpyoi haben daraufhin eine vnöovaoig an denselben

Beamten gerichtet, in der sie sich zur Weiterzahlung der Pacht verpflichten

und haben gleichzeitig die entsprechende Zahlung geleistet. Abschriften aller

Schriftstücke, die dem Paniskos als Unterlagen für seine Überweisung an die

Bank dienen sollen, waren dem Schreiben beigefügt, sind aber nicht erhalten.

Unser Text steht den Theban, Akten I—IV selir nahe, in beiden Fällen ist der

springende Punkt der Befehl, das Geld zu „vereinnahmen" und zu buchen.
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Sehr dunkel ist das Verhältnis der Bank von Arsinoe zum Tempel von

Apollinopolis. Da es keinem Zweifel unterliegen kann, daß Edfu seine eigene

königliche Bank hatte, muß ein ganz besonderer Grund die Überführung der

Gelder nach Arsinoe veranlaßt haben, vielleicht liegt darin auch die Erklärung

für die Einmischung eines so hohen Beamten wie Mnesarchos (s. Pap. XVIII)

in die Angelegenheit

1 TlavlöTiCOi. Tov do'&evtoc, rniiv vnofivri^atoc, ytagä TLtvvQiog tov 'Eav-

q)'^[v]iog xai Begsveß'd'tog tov 'Eog)i]viog xal Tivtafjtog tov 'Eav-

gp?ywog, öfAoicog de

2 xal TOV [ ] vjiöxeitai a[o]i tö ävTiyQaq)ov. 'EjieI , . v . . i ei[. .]v

[rdjlaa-^at rdg Aowcdg y [dv]ag)0Qäg Tag ysvlrjao/jiivag di'] rj/icöv,

dAA' ixxcDQOvvTeg Tau Sivo)vi

3 Tötv Y dvaq)OQ(öv o köTiv V 0(i, ol d ' vnoyeyQafifiivoi yBCOQyoi Bniöcoxav

riybXv vjtöavaoiv r}aa h>TeTaxd ooi Ta dvTiyQag)a'

i öe^dfASVog ovv nag' avTcbv xaTa Trjv vnoxsifievtjv öiayQaq)rjv kvEveyxs

iv XrifuiaTi xaTa Tr}v vjioxei(i,evf]v diayQag)r)v §Jti Tfjg ev 'AQOivör]i

TQa(ni^7]g).

L xe Ocov'd' ö

Weiter unten links: Ilavloxcoi

'ÄJtoXXcDVOJVoßlTfjl),

Z. 1 Abwechselnd 'Earcp. und ^Eacp. — Z. 2 Die Zeile beginnt mit v7t6Heirai\ xai

TOV ist der Anfang eines darüber geschriebenen Nachtrags, der unleserlich wird; wie

weit er reichte, ist unklar. Von 'Enel bis zd^aa&ai ist alles sehr unsicher; man er-

wartet etwa a8vvaro]i €i[ai]v oder drgl. rag yev{iiGO{iiva.g sehr unsicher. to5* über der

Zeile. — Z. 3 Die Zahl geschrieben ZM vgl. XXIV, 11. — Z. 4 über der Zeile vom

Anfang bis über das erste xct ein durchgestrichener unleserlicher Nachtrag; ovv über

der Zeile. — iv Xijfi. bis SiayQaqsijv über der Zeile, sehr kursiv.

Paniskos ist identisch mit dem Pap. XXVIII, Z. 2 genannten, aber nicht zu

verwechseln mit dem Sohn des Potamon XXIII. Daß er, wie oben Einleitung S. 37

bemerkt ist, Trapezit der Bank von Arsinoe ist, müssen wir aus seinen Amtshandlungen

schließen. Hier zahlt er in die Bank ein, XXVIII hat er eine Zahlung aus der Bank

zu leisten. Nach der an den Fuß des Papyrus gesetzten Adresse könnte man sonst in

ihm einen Beamten in Edfu vermuten.

Der Schreiber könnte Antipatros sein, an den XXVIII gerichtet ist und von dessen

Hand (s. d.) die Fußnote Z. 10 herzurühren scheint. Eine Ähnlichkeit zwischen ihr

und der noch kursiveren Schrift von XV ist vorhanden, XVIII ist viel sorgfältiger ge-

schrieben, läßt sich daher nicht gut vergleichen, aber eine Verwandtschaft des Ductus
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ist doch erkennbar. Dann ist Antipatros ein dem Paniskos übergeordneter Beamter,

wie er auch (XVIII) über Milon steht.

Z. 1 'Earcpijng XVII, 7; XVIII, 1; XXIV, 4; XXV, 5; 'Ea(p?,vig XLK, 5, 6, 8;

'Ea&(pr,vig XXIII, 16; 'Iat<j)ijvig XVII, 9.

BsQEve'ß&igXXYlla,15; IkQsveß&tgXXl,6; TlQSveß&ig XX, 5: BeQSpmtigXlX,6\

noEvsßO-iog XVII, 8.

Wsvtsrjg XVII, 10; XXI, 4; XVIII, 1; XXIII, 16; ^Pevzaijg XXIV, 3; Wivra^g

XIX, 7; XXVII a, 5. Hier ist, wie XVIII und XIX wahrscheinlich machen, WevTaijg

der Jüngere gemeint, ebenso natürlich XVII.

Z. 2 zu tag Xomag y [av]a(poQcig vgl. XIV, 18 ff.

Die Erklärung der drei Brüder wird sich inhaltlich mit der fast 2 Monate späteren

Eingabe XVI gedeckt haben.

Z. 3 zu ofi vgl. die Bemerkung zu XVII, 29.

o iativ vgl. XVII, 27 o yivovrai.

vnöaxaaig ist das Substantiv zu vcpiataa&ai im entsprechenden Sinn. Hinter

vnoataaiv muß noch ein zweites Dokument angeführt gewesen sein, das beweist der

Plural avTiyQacpa.

Die Namen der yecoQyol sollte man mit Rücksicht auf vnoysyQafiiievoi Z. 3 am
Schluß angeführt erwarten. Aber da sie schon in der verlorenen vnöaxaaig, die dem

Papyrus als Beilage zugefügt war, angemerkt waren, sind sie in unserem Papyrus nicht

noch einmal verzeichnet.

XTI (No. 533).

Höhe 21, Breite 13 cm.

Eingabe (vjtöfA-vrjfjta) an den Praktor Milon^).

30. Phaophi 223/22.

Eingabe der drei Söhne des Estphenis an Milon, gleichen Inhalts, wie

die in der vorigen Nummer erwähnte an Antipatros. Antipatros scheint die

Sache an seinen Untergebenen, Milon, weitergegeben zu haben und dieser hat,

wenn ich Zeile 3—5 richtig verstehe, Anstalten gemacht, das Ackergrundstück

neu zu verpachten, ohne auf die in der Eingabe der Brüder an Antipatros ge-

stellten Anträge Rücksicht zu nehmen. Darum wiederholen die drei ihre Ein-

gabe, erklären darin noch einmal ihre Insolvenz und erneuern ihren Antrag,

das Ackerstück dem Xenon, mit dem sie offenbar ein genau stipuliertes Ab-

kommen getroffen haben, zu überantworten. Der Sinn von Zeile 10 ist dunkel.

I
„Eine Denkschrift von Pinyris, dem Solme des Estphenis, und

Berenebtliis, dem Sohne des Estphenis
f und Psentacs, dem Jüngeren,
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dem Sohne des Estphenis — 3 Personen — an Milon, den Verwalter des

Euphronios, f den Praktor —
Siehe (?) CS geschah"), daß du unseren Hochfeld-Acker in Tkoitow')

und unseren f Insel-Acker inTmunpsobthis, der 30 [Acker-JAruren beträgt,

für Silber (weg)gegeben *) hast, indem wir auf ihn verzichtet haben, gemäß

] dem (Schreiben), welches du uns gesandt hast. Da wir nun seine erste

Rate als seinen Zins bereits gebracht und ^ an die Bank eingezahlt haben samt

seinem Zins und den übrigen Abgaben, die den Gesamtwert des Ackers betreffen,

] so haben wir keinen ws (V) für die anderen 3 Raten zu zahlen, indem wir

dazu nicht imstande sind (?) ').

f Möge man ihn (seil, den Acker) dem Xenon, Sohne des Dionysios,

geben. Es geschieht (dann), daß er die anderen
|

[3] Pachtraten zu ihrem

festgesetzten Termin an die Bank einzahlt, damit der König keinen Verlust hat*).

^^ Wir werden wiederum ohne daß man ihn Silber zahlen läßt außer

dem lüiufgeld und seiner

Y Geschrieben von gemäß den obigen Schriften im Jahre 25 [223/2 v.Chr.]

am letzten [Paophi]."

[Absatz.]

^f „Unterschrieben von Berenebthis, dem Sohne des Estphenis".

^l
„Unterschrieben von Pinyris, dem Sohne des Estphenis".

^1* „Unterschrieben von Psentaes, dem Sohne des Estphenis" ')•

Unter dem demotischen Texte:

"Eovi To[. . .] . V vnöijLvrjjna

jiaQa TöJv vjtoyeY[Qai.ifA]evcov

isQscov JtSQi Trjg yfjg

L [xs (Pa]cö(pL X

') Das Brouiilon dazu ist auf der Rückseite von XXIX erhalten.

2) Auf das Folgende bezieht sich Pap. XVII und XIX.

3) TAoir6ov. Demotisch t^ ki dw (kopt. TKOI-TOOY) „das Berg-Hochfeld"

[k)j (KOI) entspricht dem heutigen Scharaki- Acker].

*) = „verauktioniert"?

'j Wörtlich „indem wir schwachhändig sind", was wohl dem Sinne nach, wie

Schubart vermutet, dem Sid td fi^ iaiieiv XVII, 22 entspricht.

8) = iva fiTj&sv zrö ßaatXei 8ia7tsarj.

'') Die drei letzten Zeilen sind eigenhändige Unterschriften.

Subscriptio. Die Subscriptio ist, wie alle hier begegnenden Subskriptionen, im
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Bureau des Milon unter die Eingabe gesetzt. Z. 1 vielleicht ein Zahlwort zu ergänzen

(dsVTSQOV?).

XVII (No. 507).

Höhe 32,5, Breite 7 cm.

Eingabe des Xenon an Milon.

2. Athyr 223/22.

Dies vJt6fiv'r)fA,a ist der direkt auf die vorige Nummer folgende Akt Xenon

gibt die Erklärung ab, das ihm cedierte Land übernehmen zu wollen und zwar

tut er dies entsprechend dem gesetzlichen Geschäftsgang in der Form eines

Pachtangebots. Da nach den Angaben von XVI die drei Brüder außer der

ersten Pachtrate alle übrigen Abgaben bereits bezahlt haben, verpflichtet sich

Xenon nur zur Zahlung der drei ausstehenden Raten; von den übrigen Abgaben

sagt er nichts, vgl. dagegen XX. Den neuen Auktionstermin scheint Xenon

ausschalten zu wollen, s. auch die Bemerkung zu Z. 28.

Rekto.

'Ynöfivrj/ia

nagä S^vcovog

MUcovi xm
jtag' Evq)Qovlov

6 JtQCixTOQl

leQwv. 'EneiÖT}

IIivvQig 'EoTg)['^-]

viog xal ÜQeviß-

'd'iog 'Iovq)'qvLog

10 Hai ^Pevverjg

(iixQÖg änoXi-

yovvai tTjv

yrjv vijv o^'

aav kv TfiBv-

16 ipcbß'O^Ei tijg

näTCO TOJiaQ-

Xlag Tov 'AnoX-

Xcovonoßltov) xA,

20 Tr}v ävaq)OQäv
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xavaßsßX'^-

xaaiv bn, diä

t6 ÖS [irj elaxv-

eiv aötovg xa-

25 taßaXslv

tag lomäg dva-

gpogdg, o ylvov-

tai ;|jaAxot> eiq

nd — \r öia'/tool-

30 ag TSööaQdicov-

ra, vg)iOTafiai

Ta^ao'd'ai

Verso.

ini TTjv ßaoiXixijv

TQd(jte^av) kv eveaiv

35 TQioiv noiov-

/jievog trjv

avatpoQav

kv t&i 'Ejvlg)

^l^rjvl djiö rov» (sie)

40 xa'&riHo(y)XL

Xq6v\(o\i.

L HS 'AdvQ ß

Schrift wie Pap. XX.

Z. 8/9 lies riQsveß&ig = BsQBvf'ß&ig. 'latcpijvig = 'Earcpijng. — Z. 22 h « sieht

aus wie ein großes 6 mit verlängertem Mittelstrich; also gebogenes Drachmenzeichen

und für n ein ganz flacher Bogen. — Z. 39 Die Zeile ist durchgestrichen. Vergessen

ist dann rmi. — Z. 40 Pap. xort. — Die Schrift auf Verso läuft in entgegengesetzter

Richtung zu der von Rekto.

Z. 11 anoXiyovTai, XV inx<aQsiv, XIX Xvtnova&at sie verzichten, cedieren, werden

entbunden.

Z. 14 zu Tfi£vxp<öß&ig vgl. XVI, 4; es liegt in der «drea tonaQxt'a s. auch

XVIII, 4. Var. lect. Tiivvxpmß&ig, Tfirjvxpmßo&ig. Spiegelberg bemerkt dazu: Demotisch

t^ m^ (n) p^ sbt (kopt. TMOY-MnCOBT) „die Insel der Mauer". Das ist vermutlich

dieselbe Insel, welche in Edfu (III, 9. 1 1)

tj m^ n pj sbtj mh(j)t(j) „die Insel der nördlichen Mauer" heißt.
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Z. 21 xaraßdXXtiv dem Sinne nach = zäJ^aa&ai VIII, 10, vgl, xataßoXij XXIII, 18.

Z. 28 xttlxov eig x6 (vgl. Wilcken Ostraka I 719 fif.); — Obolensiegel, also 24 Obolen

Kupfer auf den Stater, d.h. Kupferzahlung ohne Agio im Widerspruch zu der Vor-

schrift XIV, 10.

Z. 29 Der Gesamtpreis für die 30 Aruren beträgt 320 Dr., der gleiche Preis für

30 Aruren in XXVIIa = XXVII b, ein höherer Preis wird für ein Ackergrundstück

gleicher Größe in XXI geboten, s. d.

Z. 38 Auch Tcöt 'Enicp hätte getilgt werden müssen.

XVIII (No. 524).

2 Stücke. Höhe 9, Breite 34—35 cm.

Schrift gegen die Faserrichtung.

Brief des Antipatros an Milon.

26. Athyr 223/22.

Anweisung des Antipatros an Milon, für den Fall, daß eine Auktion in

Sachen des Pinyris und Genossen, die in Milons Listen als Schuldner notiert

seien, angesetzt sei, ihn zu benachrichtigen, damit er die anderweitige Vergebung

des betr. Ackerstückes zum Abschluß bringen könne, da auf dasselbe Poeris

und seine Brüder ein Gebot gemacht hätten, „wie Mnesarchos befohlen hat".

Von den Söhnen des Estphenis fehlt Bcrcnebthis, die hier genannte Frau Etinas

kommt sonst nicht vor, trotzdem wird es sich um die 30 Aruren in Tmen-

psobthis handeln, die ja laut XVII, 15 in der xdt(o TOTiag/Ja lagen, einmal

wegen des Eingreifens des Antipatros auf Befehl des Mnesarchos (vgl. XV)

und insbesondere wegen des Auftretens der Söhne des Machoi als Reflektanten

(vgl. XIX). Es ist also das Land, das Xenon übcrnelmien will. Der Zweck

des Schreibens ist, eine verfrühte Auktion (vicUciclit aucli die Umgehung der

Auktion s. o. zu XVII) durcli Milon zu Gunsten dos Xenon zu verhindern. Die

Grundlage dieses Vorgehens des A. bildet ein Angebot des Poeris und seiner

Brüder, das wohl dasselbe sein wird, das Patus, Sohn des Machoi, in Pa]). XIX

im Auge liat, und das Eingreifen des Mnesarclios, des obersten der hier auf-

tretenden Beamten, der sich aus für uns niclit molir eikcnnbaren Gründen der

Sache angenommen hat.



Pap. XVIII. 61

TIivvQig 'Eo[i]cpr/nog 'Hxivag

!AvTrtjrar[QOg MlXo)vi\ xaiqEiv. El ti mT[i\d'evvai tv oig exeig öcpEiXy'ifjiaoiv

7] yvvii xai WBVteijg fii[xndg) 'Earqi^viog

ky XoyiüX'r]q\l\ov

7f
3i\a]Q' Evg)Q[oviov ^ nag' dJAAow vivög jtaQaYsyQafifievoi ooi siotv, [. . .

[ ] ;{[a]Acög noc^oeig öiaoacprjoag 'rjfih',

ÖJtcog emve-

Xsocoijlsv [jidvva vä xajrd vrjv Yfj[v] vijv ovoav [ev] r^t x[d]rö) Tonagxia tov

5 ...[...] Xcov [ ] • V£ :n;Qogjio[i]ovvtai äyogä^owsg üofJQig

Maxoivog xai ol

döeXq)ol, xa^d)[g ovvveTa]xev MviloaQxolg.]

""Eqqcogo L xs 'A'dvQ xg

Links unten unlese\-liclie Scliriftreste.

Rückseite [MlX\(ovi.

Z. 1 Anf. Die Buchstaben sind nur teilweise erhalten, aber sicher erkennbar. —
Die Ergänzung MiXoovi, welche die Adresse auf der Rückseite bietet, bestimmt den

Abstand der beiden getrennten Stücke des Briefes. — Von iv o7g an ist Htvinig usw.

nachträglich über die Zeile geschrieben. — fiixQug abgekürzt darch einen gebogenen

Strich = [i und eine lange hindurch gehende Linie = (, ganz ähnlich wie sonst ln{nswv)

abgekürzt wird. — Z. 2 auf flaiv folgt Platz für ca. 22 Buchstaben, die absichtlich

ausgelöscht sind. — Z. 3 ca. 28 Buchstaben absichtlich ausgelöscht, ca. 12 davon in

der durchgehenden Lücke verloren. — Z. 5 Man erwartet 'AnoXkoavonoXitov, allein der

2. Buchstabe geht weit unter die Zeile und kann nur q oder cp sein. Trotzdem ist

sicher dieser Gau gemeint. — Dann etwa inn rav\r7ig\ t möglich, aber nicht sicher;

denkbar ist auch ?/?. — Pap. nQog7io['\vovzar^ nQoano[X\vovtai sinnlos.

Z. 1 Zu inn&exT&ai vgl. Theb. Akten 36. Die Konstruktion des Satzes ist durch

die ursprüngliche Auslassung der Namen in Unordnung gekommen, der Sinn ist aber

wohl der, den wir oben angedeutet haben.

Z. 2 Listen über Stcuerrückstftnde erhält also Milon von Euphronios, aus dem

Logisterion (vgl. Wilcken Ostraka S. 494 f.) oder von anderer Stelle. Milons, des

Exekutivbeamten Sache war es dann, die Auktion anzuberaumen und abzuhalten. Zu

TraQni'Qilqifiv vgl. Ilibch-Papyri I 40.

Z, 6 Mnesarchos, der hier und XXVII l begegnet, ist sonst unbekannt, vgl. Be-

merkung zu XXVIII und Einleitung.
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XIX (No. 508).

Schrift auf Rekto. Höhe 24,5, Breite 8 cm.

Eingabe.

Patus macht unter Berufung auf ein von ihm auf das Land in Tmen-

psobthis gemachtes Pachtangebot eine Eingabe an Apollodorus, einen sonst un-

bekannten höheren Beamten, um Milon an der Erteilung des Zuschlags (auf die

Pacht des Ackerlandes) an Xenon zu verhindern, „damit der König keinen

Schaden erleidet". Diese Schädigung der Königlichen Kasse kann in der Um-

gehung einer der Spezialabgaben, etwa des zrjQvxeiov oder auch des ini-

dsTtarov (s. u.) gefunden werden, aber auch einfach in der Nichtbeachtung eines

höheren Pachtangebots, eben des des Patus, durch Milon bestehen. Patus

handelt wohl wie Poeris in XVIII im Namen seiner Brüder. Das Pachtangebot,

von dem hier Patus spricht ist dasselbe, auf das Antipatros XVIII, 5 Bezug

nimmt. Die Söhne des Machoi fürchten, daß Milon aus landsmannschaftlichem

Interesse oder infolge von Bestechung den Xenon vor ihnen bevorzuge.

Die Eingabe beginnt zwar mit vg)iotaiiai, enthält aber kein Pachtangebot,

wie schon das Fehlen des Pachtpreises zeigt. Mit der Bemerkung: „Ich bin

Bieter auf das Land" legitimiert sich Patus vor Apollodoros als berechtigt zu

seiner Eingabe.

Der Papyrus ist gleichzeitig oder wenig früher als XVIII.

naqä IIatov[toq\

tov Maxöt. ITiplavla/jidli

Tfjg y^g tfig IIivvQiog

5 TOV 'Eaq)'i]viog xal

BsQevsji'd'iog tov 'Ea-

q)i]viog xai ^Pivtafjvog

TOV 'Eoq)i^viog, rjg Xs-

XvvQCOixivot eloiv

10 T^g nejZQaiiivqg

vnb MlXcovog x X

Tfjg ovofjg iv Tfiovv'

naoaßo'd'ei,, ijzetörj

in JiQogoqieiXovoLV

15 slg vö ßaoiXixöv xal ov

TSTayßivoi elalv
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im tijv ßaoiXixrjv

dvaxaXioaod'at

20 MlXava xal enir

rd|at avTon, ÖJtcog

jvXeiov ylvrjvai, r&i

ßaoiXel.

EvtvxBi.

Z. 5 hier immer '£«79. statt 'Eatqi. — Z. 7 ^'lvta oder Wivts. — Z. 20 zwischen

MiXmva und xai ein ausgelöschtes a, — Z. 22 nach ytvrirai über der Zeile ein dem e

fthnliches Zeichen.

Z. 1 Apollodoros ist offenbar im Rang höher nicht nur als Milon sondern auch

als Enphronios, vielleicht auch als Antipatros XYIII.

Z. 10 Ttengafiev^g scheint anzudeuten, daß der Zuschlag bereits erteilt ist, dann

würde das Gesuch des Patus die Kassierung der von Milon getroffenen Entscheidung

bezwecken.

Z. 22 ff. Ob die Schädigung der königlichen Finanzen in der Ausschaltung des

imdexarov besteht, kann hier fraglich sein, da die erste Pachtzahlung von seilen der

drei Söhne des Estphenis bereits erfolgt ist. Es muß hier eine neue Auktion eintreten,

diese aber scheint Xenon im Verein mit Milon umgehen zu wollen, und darauf bezieht

sich der Schlußpassus.

Der übrige Besitz der Familie.

XX (No. 506).

Höhe 32, Breite 9 cm.

Pachtangebot des Xenon.

Pachtangebot des aus XV, XVI und XVII bekannten Xenon auf die

Gesamtwirtschaft des Pinyris, des Sohnes des Berenebthis, wohl eines Enkels

oder sonstigen nülieren Verwandten des Estphenis. Diesmal bietet Xenon:

1) Erstattung der drei Pachtraten, mit denen Pinyris, bez. Phagas, wahrschein-

lich der Unterpächtci- des Pinjiis, im Rückstand ist. 2) die Steuer von Voo

und 3) rd Xomä xaWjxovva, also insbesondere das xrjQvxeiov. Von der

Gesamtsumme der noch ausstehenden Paclit vcipflichtet er sich ein Viertel in

Gold oder Silber zu zahlen in 3 Katen, das Übrige in Kupfer.

Das ist also im Gegensatz zu XVII ein ganz nach den Bestimmungen
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von XIV gehaltenes Angebot für eine neue Auktion. Das emdixavov kommt

hier natürlich gar nicht in Betracht.

Rekto.

MiXcOVC JtQäxTOQl

naQÖ, Ssvcovog rov

Alovvolov. "Yipiova-

[li\ai t&v UtvvQiog

5 vov ÜQSvsß'Oiog

vnaQxöwcov, ü)v tb

xa'O'^ [e]v vjvöxsivai,

jiaQakaßcov td-

^ao'O'at em rrjv

10 ßaoihxijv tQ(äne^av)

rag XoiJiäg äva-

g)OQäg TQSig, äg

ov Tevaxvai

$ayag vov 'Aßiijv-

15 tov h xiXiag

öydorixovva,

(ÜV TÖ TSVaQVOV

fiEQog XQ'^o^ov

rj CLQyvQiov xat-

20 VOV voi-dafxaTog

\- diaxoolag eßöo-

(irixovva, xai

rd^ao'd^ai anb

rov xs L iv

25 evsaiv TQiolv

jtoiovfiEVog ti]v

dvacpogäv iv rolg

xaiJ^xavoiv

XQÖvoig XQ'^(J^ov

80 fj,ev h ivevrjxovta,

Xa(Xxov) ök Jtgbg uQyvQov

h diaxoolag eßöo-

(i'qxovta

Z. 14 fl'ayug oder 'DuXag. — Z. 33 Der Rest der Zeile ist leer; sonst erklärt

sich die ungleiche Breite der Druckzeilen aus der sehr ungleichmüßigen Schreibweise
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Verso.

ylvovzai ÖQaxfiai

85 TQiaxöoiat e^-

xovva' olxlag

T^g ovor)g iv 'A-

jtoKcovog nöXet

vfji iieydXr)f, (^nai)

40 äXXrig zö ijf^vov

aal yfiq rfjg iv He-

tXüQrig SV Taeva-

vr) ry ovo TÖ

ijfivav xal äXXr)g

45 YV£ '^^S ^ Txoi-

TÖov xX

stQogovorjg Tijg

vTialvtöog

ro Tjfivav X le,

50 d)oavtcog naaro-

g)6Qiov £v TevvuQsi

^TÖg telxovg'

Tfjg (jLsv oixlag

xai Ttjv yfiv trjv

55 iv TöBvavr)

Vxn, TÖ de siaa-

tocpÖQiov xai Trjv

äXXrjv yvjv \-v,

CDöir' slvai \- an,

60 jVQogöiOQ'&(bao[iai de

xai TTjv ^ xai zä

[X]otJtä zäfxa'&rjxovta.

L x[e] nawg)i [.] ^

Eni 2T0AAI

des Papyrus. — Z. 38 noXm, deutlich erkennbar nur ein X, es können aber zwei in-

einander verschleift sein. — Z. 54 lies r^t; y^g usw. — Z. 63 ob Ilamcpi oder riavvi

unklar.

Die Schrift auf Verso läuft in entgegengesetzter Richtung zu der von Rekto.

Griechische Urkunden aus d. Kgl. Museen. Elephantine-Papyri. 5
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Z. 8 7iaQaXaß(6v „wenn ich es erhalten habe". Die volle Konstruktion dieser

vnoftvriiiata ist: vg)iarafiai rov . . . rd^aa&ai \- . . ., also Objekt im Genitiv, Preis im

Akkusativ. Dafür aber oft losere Konstruktionen ; so fällt rd^aa&ai weg P. P. 11168 b:

vqiiajaftai xov ifiov cpoinxävog etc. I- s^axoaiag; vgl. XIX, 3 ff., wo vq)iatafiai tijg yijg

einfach heißt: ich biete auf das Land.

Z. 11 ff. Pinyris hat nur die Anzahlung geleistet; sein Pächter (?) Phagas, der

nach XIV, J8 zahlungspflichtig war, kann nicht weiter zahlen. Xenon macht sein An-

gebot auf die drei restlichen Jahre des vierjährigen Pachtturnus — wenn irgendwo wird

es hier klar, daß es sich um einen solchen handelt, innerhalb des Turnus kann nicht

eine neue vierjährige Pachtung abgeschlossen werden — , er erbietet sich von der Ge-

samtsumme der ausstehenden drei Pachtraten von 1080 Drachmen den vierten Teil

= 270 Drachmen in Gold oder Silber in drei Raten k 90 Drachmen zu bezahlen.

Z. 36 Es folgt die Spezifizierung der Pachtobjekte.

Z. 37 In Z. 53 ist nur von einem Ilaus die Rede. Ein Haus und der halbe

Anteil an einem zweiten, wie hier, auch in XXIV, 4 als Besitz des Psentaes des Älteren.

Es ist auch an anderen Stellen zu erkennen, daß die Pachtungen geschlossen von der

ganzen Klerikerfamilie des Estphenis übernommen und dann in einzelnen Teilen an die

Mitglieder der Familie abgegeben waren.

Z. 41 Die andere Arure Landes besitzt Pinyris, der Sohn des Estphenis p. dem.

XXII. Zu dem Ortsnamen bemerkt Spiegelberg: Demotisch t)-'s.t-n»-N-.t, in der

Schenkungsurkunde von Edfu (vgl. Brugsch Thesaurus inscr. aegypt. S. 531 ff., VI, 1.

VII, 1): "^.^^ fj
^ "^^^ ®| t^ B.t n^j N-.t Dieser Ortsname findet sich in

A/VV^^A AAAA/\A ^feafs //

TI, 1 to folgender Verblödung ^- jj^^ijl)f|TS^ij(jfl^^|
t) 's.t njj N-.t hr n^j-s tl" „Tsenana mit seinen 11«=». Das letztere Wort, das

etwa „Bezirk" o.a. bedeuten mag^J, steckt wohl in dem demot. dl« des Pap. XXII,

welchem griech. IlerXaQtig var. IlexjXuQT^g entspricht, d. h. — wenn ich recht sehe —
P) dl« mit dem Zusatz rs „südlich" also „der Südbezirk". Wie die Schenkungs-

urkunde zeigt, gab es in Edfu mehrere solcher „Bezirke" dl^ {rXa), deren Namen

nach den Himmelsgegenden verschieden waren 2).

Z. 45 Zu TxoiToov vgl. P. dem. XVL
Z. 48 vTjaiug vgl. XVI; XXI, 12.

Z. 51 Die auffallende Pachtung eines Pastophorion in Dendera durch einen Priester

des Tempels in Edfu findet ihre Erklärung durch Bestimmungen wie XXXI, 10.

Unten auf Verso in großer Schrift: tmajolai; das stand also bei der geschlossenen

Rolle außen als Gesamtbezeichnung für vnofivi'ifiuzu, annot. Mehrere Schriftstücke in-

einander gerollt: VIII u. VII; VI u. XXVI waren zusammen. Was zu XX gehörte, ist

unbekannt. Im übrigen brauchen die ineinander gerollten Texte nicht immer direkte

Inhaltsbeziehung zu haben.

') Es findet sich in der Scbcnkiinpsurkundc ziemlich oft mit einigen Varianten.

*) So wird VI, G \)l 11*= mhCjjtCj) „der nördliche Bezirk" genannt.
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XXI (No. 521).

Höhe 25, - Breite 8 cm.

Der obere Rand fehlt. Selir rohe Schrift, verschieden von Xenons Hand.

Pachtangebot vom 6. Athyr 223/22.

In Frage stehen 30 Aruren Landes, die im Besitz des Pinyris, Psentaes

und Berenebthis gewesen waren, gelegen in einer Örtlichkeit, deren Namen

wohl entstellt als ^sy oder ^eysjim erscheint. Dieser Dreißigarurenacker ist

weder mit dem in den Nummern XV—XIX behandelten von Tmunpsobthis

noch mit dem in XXVII a u. b begegnenden gleich großen Ackerstück in

Psebtomit identisch. Der Bieter, dessen Name zerstört ist, hat schon einmal

auf "dieses Land geboten, 600 Drachmen, er bietet jetzt mehr — es ist also in

Z. 17 eine höhere Zahl zu ergänzen — , weü eine neue Auktion angesetzt ist.

Die Formulierung weicht von der des vn6^vri[jia ab.

[ ] MiXoavi

Xa{C\QBiv. Tijv YW
Tov UivvQiog tov

yEa'v](p\rivi,0(^ Kai] ^P{ev-\

5 [rje^trog tov aöeX-

g)Ov xai üsQsvsß-

['d'iog ädsX\g)ov [trjv]

[v](rtdQxovoav

kv Tsy sm ti

10 [.Jjroy r^g äjtb

änr]hü)Vov

vr)oi[ ]nöog,

nsgi d)v xai jvqö-

TSQÖv aoi sjtiöe-

15 [ö]cbxafAev h/,

'ömoväfiE'd'a

[tdtv] A^ h . .,

iva (A,r)'d'ev täi

ßaoiXel öiasieorji.

20 "Eqqcooo L xs 'Ad'UQ g

5*
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Z. 1 Von dem Namen des Schreibenden ist nur eine kleine nichts ergebende

Spur sichtbar.

Z. 5 ob eijTog oder arjxog, ist nicht sicher zu entscheiden.

Z. 7 für Tov vor dbsXqiov fehlt der Raum.

Z. 9 entweder heißt der Platz 'Vsy oder ^'eysnlXl\ der Anfang von 10 läßt sich

nämlich allenfalls auch ii\ai lesen, da n fast gleich ai aussieht und das scheinbare v

ein nachträglich getilgtes t (von t^?) sein kann. Im übrigen ist der Plural «»' in 13

dafür nicht entscheidend.

Z. 12 in der Mitte eine offenbar unbeschriebene Lücke.

Z. 14. imdedcixafisv = ich habe (ein Angebot) eingereicht.

Z. 15 Das Drachmenzeichen hat hier und io 17 die Form eines nach oben offenen

spitzen Winkels.

Z. 16 xxfiaxaa&ai mit dem Genitiv vgl. Bern, zu XX, 8; es ist zu ergänzen täJ^a-

a&ai, dcoasiv u. dgL

Z. 17 Die Summe am Ende ganz verwischt.

Z. 19 vgl. Tebt I, 50, 45.

Z. 20 7 oder 7.

XXll (No. 527).

Höhe 33, Breite 7,5 cm.

Erklärung unter Eid.

Euphronios hatte, als er noch Praktor war, also spätestens 225/24, in

einem Auktionstermin aus dem Besitz des wohl damals schon zahlungsunfähigen

Pinyris den hier in Frage stehenden Acker mit versteigert. Nachträglich ist

wohl von anderer Seite her das Besitzrecht des Pinyris überhaupt bestritten

worden. Jetzt leistet Pinyris vor Milon einen Eid, daß der Acker ihm gehört

habe und er ihn von seiner Mutter Thatres erhalten habe.

Das Landstück ist wolil die ergänzende Hälfte zu dem P. XX, Z. 41 er-

wähnten, hängt aber wohl nicht mit dem in der näclistcn Nummer auftretenden

Landstück zusammen.

223/2 v.Chr.]
l

„Im Jahre 25 im Athyr des Königs
f Ptolcmaios und der Königin

Berenike."

[Absatz.]

1

2215/2 v.Chr.]
I

Im Jahre 25 im Atliyr des Königs Ptolemaios
,
Sohnes des Ptolcmaios,

und der Königin Bercnike,
f (der Götter Brüder) der

,
woliltätigen Götter —

Pinyris, Sohn des Estphenis, sagt zu Aliion, dem Verwalter des Eu-

I)lironios, dem Praktor: Bei dem König Plolonjiiios " und der Königin

Beronike '" und den Gfittcj-Biiidoni, welche sie erzeugt IiuJküi, V und den



Pap. XXII, XXIII. 69

Göttern, welche retten, welche f deren Erzeuger erzeugt haben, <und> den

wohltätigen Göttern und bei Isis ^f und Sarapis und den anderen Göttern —
I

Die Hälfte des Ackers in dem Bezirk von
^f Tsenana, die^) eine

Acker-Arure (?) beträgt, die Euphronios,
^i^

der Praktor für Geld (wegjgegeben'^)

hat von meinem ....(?) |
des genannten Ackers. Siehe Estphenis, mein

Vater, ^f hat ihn derThatres, meiner Mutter, schriftlich vermacht. Er hat nicht

I

einen ws (?). Ich . ° welchen Euphronios für mich verkauft hat.

"i^
Geschrieben von Pinyris, dem Sohne des Estphenis, ^ im Jahre 25 [223/2v.Chr.

im Athyr des Königs Ptolemaios, ^f Sohnes des Ptolemaios, und der Königin

[der
"i

u:

[Absatz.]

Pinyrii

oben geschrieben steht" ^).

^l
[Bere]nike, <und der Götter Brüder "|^ und) der wohltätigen Götter."

^1^ „Geschrieben von Pinyris, dem Sohne des Estphenis, Y wie es

*) Kaum „der" (seil, der ganze Acker).

2) =r „verauktioniert"?

•«) Z. 26-27 von anderer Hand.

XXIll (No. 505).

Höhe 34, Breite 20 cm.

Schrift auf Rekto, Verso leer.

E i d vom Vi. Mesore 223/22.

Der Eid des Paniskos, der von den griechischen Papyri allein die genaue

Datierung des ganzen Fundes ermöglicht, zeigt, daß die Regelung der A'^er-

hältnisse der Familie des Estphenis sich noch durch das ganze Jahr 223/22

hingeschlei)pt hat.

Milon hatte in einer Auktion das fragliche Ackergrundstück als Land des

Pscntaes bezeichnet. Dagegen wendet sich Paniskos und behauptet, das Land

gehöre ihm, er habe die Belege dafür beigebracht, dal.) er den Zuschlag erhalten

und die gesetzmäßige Zahlung geleistet hal)e. Das Streitobjekt ist mit keinem

der übrigen Landst.ücke ^identisdi. Ich verweise auf Sjjiegelbergs Erklärung

der ägyptischen Namen zu XX, Z. 4L
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L x[s] Mbooqti i^ [. . .

Ev nsxvXaQTjg iv Toevevrj MelXcovi %(bi Jtag' Evg)[QOviö]v JiQaxvoQt

isQü^ izagd JJavlaxov vov JJovdfKavog üsqoov v^g sjiiyovqg.

Leerer Zwischenraum von etwa 7 Zeilen Umfang.

BaoilevovTog nvoXsfiaiov vov IlToXe/iatov xai

5 'ÄQOivörjg d'e&v 'AdBkq)\(Si\v [L x]e Meoogr) i^ iv 'AutöXXoir

vog nöXei vrji (jbsydXriL MsiXcovt t&i Jtag' Evg)QOvlop

jiQdxTOQi isQCöv nagd Uavcoxov vov Ilovdfuovog

Hegoov vf^g entyovfjg. 'Ofivvo) ßaoikea IlvoXefiaiov

tbv sy ßaoiXicog UvoXsfMiiov xai 'Agaiv[6]i]g d-e&v-

10 'AdBXq)(üv xai ßaoiXtoaav Begsvixrjv tijv töv ßaoiXicog

dösXgirjv xai yv[va]lx[a xai 'd'sovg] AöeX(povg xai 'd-eovg Hcot^-

gag tovg vovtoyv yovsig xai Ttjv ^oiv xai vov 2agäjciv

xai To[vg] äXXovg 'd-eovg ndvvag xai Jtdoag' rj firjv vqv

yfjv tTjv ev Tfjiovv . toX x ß iv üetXagijg

15 iv Tosvevri vov 'AjcoXXcovojzoXitov, ijv Jigoxrj-

gvooetg wg ovoav ^evvsrjvog vov "Eod-cpriviog, [xi} eivat

a'övov dXV i^\JiBxig\av >ta[t b\ibiv fze vavvrjg ngogßoXtfv

xai xaT[a]ßoXi]v, ä xai imöiöstxd ooi. E[v]ogxov[vvt] .

fiifM fJ^pli [e]v SIT}, i<piogxovvTi de evoxov elvai Trji

20 dosßelat tov ogxov.

Z. 1 Nach dem Datum ist alles verlöscht, bis auf wenige Spuren, die nicht

deutbar sind; man erwartet etwa: asgl z^g y?jg jijg [ovaijg] iv Tfiovr. zoX x ß, vgl. Z.H.

Über der 1. Zeile undeutliche kursive Reste einer Überschrift.

Z. 2 Hier scheint IlexzX zu stehen; Z. 14 deutlich IlerX.

Z, 14 nicht Tfiovvxpcaß&ig] wie in XVI. XVH. XIX. — Auf zoX folgt ein dem e

ähnliches Zeichen, sodaB man an sß als Schluß des Ortsnamens denken könnte; allein

es ist größer als sonst und stimmt auch nur teilweise zu e, ferner ist es von X ab-

gerückt. Also wohl Arurenzeichen; allerdings ist der Platz ungeeignet, denn die Größe

des Ackers müßte erst Z. 15 angegeben werden und ist im Grunde entbehrlich. Zu

dem Namen TfiowezoX bemerkt Spiegelberg: Demotisch nicht erwähnt. Wohl mit

^vv, n<i=>^ t) mj n Trr „die Insel von Trr" der Schenkungsurkunde

von Edfu (Brugsch, Thesaurus a. a. 0., VIII, 9) identisch.

Z. 17 Pap. 'TiQsgß., zu TTQogßoXt/ vgl. TiQogßdXXeiv XXV, 4: Zuschlag, Zuschlag

erteilen.

Z. 20 ungewöhnliche Eidesformel.
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XXIV (No. 514).

Höhe 17,5, Breite 12,5 cm.

Schrift auf Rekto. Sorgfältige Schrift.

Gebot ohne Datum eines Phratres auf Häuser, Pastophorien und yeQag

des älteren Psentaes, des Sohnes des Estphenis.

MiXcDvi JtQcixtOQi legcöv

nagä ^atgeovg IlaXfi viöq,

Trjg ^^evvafjvog fisyd^ov

a xai ijfiiaovg

'Eovqy^viog oixiag xai tov ev von

5 isQCöi siaovo(pOQlov xai tov

YSQCog xai X(bv aXkoiv %(bv

vjiaQxövvcov avTCöi eyyaicov,

xad-ön av qfilv ejiidsl^cooiv

oi ßaoihxoi ygafi^aveig,

10 vg)loTa/xai dcooeiv sig rb ßaoiXi-

xöv ev eteai Ö ;faA>cor5 ag".

xa[i] TOV ifi, 'Pm>sßeiog jiaoTog)OQiov

TOV ivTÖg TOV iegov öfiolcog Ji. Etvtvxbi.

Z. 2 lies vlov', Ilakriviog als einen Namen zu betrachten, scheint bedenklich. —
Z. 4 a Kou ^/*... über der Zeile nachgetragen. — Z. 7 nach avtm steht irrtümlich

ein Pupkt oben. —- Z. 11 lalnov klein und eng geschrieben; es ist wohl samt der Zahl

von 2.. Hand nachgetragen. Für 200 ist Z, nicht die runde Form, gesetzt. — Z. 12.

13 Nachtrag von l.-IL; vom Vorstehenden durch kleinen Zwischenraum getrennt —
Z. 13 n groß geschrieben: 80 (Drachmen). Evtviei von 2. H. in derselben Zeile.

Z. 4 Zu den Häusern vgl. XX (506), 36 und Bemerkung dazu. Das naarocpoQtov

muß) im Edfu-Heiligtum gelegen haben, hat also mit dem XX, 51 genannten nichts

zu tun.

Z. 8 xa&6ti usw. soll wohl heißen, daß die kgl. Schreiber das xa-»'' tv aufstellen

(vgl. XX, 7 und sonst oft).

Z. 11 Nach den Bestimmungen XIV, 7 muß in 3 Jahren gezahlt werden, die

erste Rate sofort und die drei anderen in den drei nächsten Jahren. In der Praxis

scheint das nnQni<Q7jnn ein dehnbarer Begrilf gewesen zu sein, sodaß hier wie XXV die

längere Frist — für jede Rate ein Jahr — in den Angeboten erscheinen durfte.

Psentaes hatte also, ebenso wie Ptomphis in der nächsten Nummer, auch die erste

Bäte nicht bezahlt.

XaXxov vgl. die Bemerkung zu XIV, 10.
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XXV (No. 522).

Höhe 18,5, Breite 11,5 cm.

Pachtangebot.

Schrift auf Rekto, im Vergleich zu den anderen Urkunden des Fundes

etwas altertümlich.

Angebot eines Unbekannten auf das Haus des gewesenen Oberpriesters

Ptomphis, eines sonst nicht genannten Sohnes des Estphenis; die Lage war

dem Pächter noch nicht genau bekannt, er wollte das in dem freigelassenen

Raum hinter tm, Z. 7 noch nachtragen.

Mskcovi T[m] JiaQa Evq)QOvlov

jiQäxTo[Qi rjöv leßö[a'] Jtagä

TatQ[. . . .] . aji[. .]QaTov.

'Edv fioi nQogßdXXr)ig vf)v

5 IIt(b(jbq)iog tov 'Eovqy^viog

ö yevöfievog dgxisQEvg tov

'AnöXXmvog ev T(hi

oixlav, td^ofiai sjci ttjv

ßaaiXixijv TQdjte^av sv Eteoiv

10 tiooagotv xa'd'ÖTi xai tolg

Xomoig üiBJtolrjtai

XaXxov [H] diaxoolag.

"Eqqcaao.

Z. 1 MeXosvi, — Z. 5 Eaxqiri aus Eat(pe korr. — Z. 6 lies tov ysvofievov aQxteQtoag.

— Z. 9 Pap. sneaiv.

Z. 3 Der Name des Bewerbers ist nicht herzustellen, er ist mit keinem der

anderen identisch.

Z. 4 Elgentamlicbe Form des Augebots; zu nQoaßdXXeiv vgl. ^r^oa/^o^i;;' XXIII, 11.

Z. 10 xa&ort xai roig XotnoTg: wie die Zahlungen auch bei den übrigen Pach-

tungen geleistet sind.

Z. 12 ;[aJ.xot; s. vorige Nummer.
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Tempelsteaern und Verschiedenes.

XXVI Pap. dem. (No. 529).

Höhe 32, Breite 10 cm.

Eidliche Erklärung des Oberpriesters Harsiesis, Phaophi 224/23.

Die Urkunde steht in nahem Zusammenhang mit der nächsten Nummer,

die noch zu den Akten der Familie des Estphenis gehört, aber wegen des

Inhalts von den Auktionsurkunden getrennt werden muß. Die beiden Nummern

geben ein anschauliches Bild von der Wichtigkeit, die Maßnahmen wie der

Nachlaß der Abgaben auf die öd'övia ßvooiva Tebtynis-Pap. I, 5, 62 und Roset-

tana Z. 17 für die ägyptische Priesterschaft hatten.

Die Priesterschaft des Tempels von Edfu muß mindestens seit Beginn

der Herrschaft Ptolemaios III mit ihren Lieferungen an Leinwand für den

Fiskus (Z. 13 die Leinwand des Königs = Rosettana 17. rd sig vö ßaaihxöv

ovvTsXovfiBva SV Toig legoig ßvooiva ö'd'övia) in Rückstand gebUeben sein.

MUon, vielleicht schon Euphronios, als Praktor — wenn VII sich auch auf

diese Abgabe bezieht — scheint energisch eingegriffen zu haben; Harsiesis,

der Oberpriester des Jahres 224/3, verpflichtet sich jetzt Milon gegenüber, die

säumigen Oberpriester zur Zahlung zu veranlassen oder selbst zu zahlen.

]
„Im Jahre 24 am [20.] Phamenoth des Königs Ptolemaios, Sohnes des [224/3 v.Chi-.

Ptolemaios, ? und der Königin Ber(en)ike <der Götter-Brüder), der wohltätigen

Götter —
* Harsiesis, der Sohn des Peteharsemtheus, spricht: Ich leiste den

Eid bei dem obigen König: | Dir Schreiber, unter welchen das Leinen des

Königs steht, und ihr Schreiber des Horus von Edfu ^ (und) der Götter-Brüder

(und) der wohltätigen Götter, ich gebe es außer dem V4 ^) außerhalb des
,

Eid-

Hauses (und des) Schutz-Hauses").

[Absatz.]

] Harsiesis, der Sohn des Peteharsemtheus. .;der Vorsteher des

Tempels von Edfu [spricht zu Milon, dem ^ Verwalter des Euph]ronios,

dem Praktor in den Tempeln des Gaus von Edfu: ^ [IchJ leiste einen Eid bei

dem Namen des Königs Ptolemaios, '° [Sohnes desj Ptolemaios, und der Königin
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Ber(en)ike, " <den Göttern-Brüdern), den wohltätigen Göttern, und bei Isis

und Sarapis 'f und allen Göttern Ägyptens:

Ihr Vorsteher des Tempels von Edfu, ^|* welche Rückstände für die Lein-

wand des Königs schulden, ich gebe es in die Hand ^ der und deines

Verwalters außerhalb des Eid-Hauses und des Schutz-Hauses. ^|^ Ich lasse die

Schreiber des Tempels bei deinem Verwalter wohnen '|® [damit sie] die Rück-

stände [kontrolierenj , um sie aufzuschreiben. Ich sorge für die Rückstände

^1 Was die Schreiber des Tempels nicht *|^ [festsetzen für

jeden, indem sie ihn zur Zahlung aufschreiben, das werde ich sie an deinen Verwalter

geben lassen ^|^ Wein Tempels zu ^
Wenn ich den Eid leiste ^ als einen wahren Eid, so bin ich in

der Gunst des Königs, ^ leiste ich ihn aber falsch, so bin ich in Tränen.

I

Harsiesis, der Sohn des Peteharsemtheus, spricht: Ich

tue, wie oben geschrieben steht"

') Wahrscheinlich dieselbe Gruppe wie in VI, 14. 15. Vgl. die Anmerkung zu

der Stelle.

*) Das letztere wohl im Sinne von Asyl. Die letzte Wendung besagt, daß der

Schwöreode keinen Gebrauch vom Asyl machen will, falls er in Schuldhaft genommen

werden soll. Vgl. dazu El Hibeh I, 93 «Ica Ibqov xai ndaijg axta^g und andere in dem

Kommentar a. 0. angeführte Stellen.

Darunter:

Tov JiüQa Hxovofitinog kniotdvqq [rovj

iv 'Ajt6XX(i)voq Jiößei) vfji fiE(YäXr)i) Isqov, ecp'' [cot]

Tovq ö(pelXovtag [Trj]v ßvooivi][v . . . .]

jtaQaöcöoei "Avöqcovi xai rä leQÖ. ögp[ei-]

hrniata ovveigd^Bi.

Z. 1 'AQOiog statt 'y^Qüir/oemg wie in der subscriptio zu VII.

Z. 2 lies imatätov. In der ägyptischen Priesterhierarchie kennen wir den Titel

6 nana, nur beim Stellvertreter des imatärrig resp. aQxiEQevg (vgl. z. B. Otto, Priester

I S. 41 f.). Es ist auch nicht abzusehen, als wessen Unterheamter der oberste Vor-

steher des Tempels von Edfu oder irgend eines anderen größeren Heiligtums bezeichnet

werden könnte. Folglich ist Harsiesis nicht, wie aus dem demotischen Text gefolgert

werden könnte, der oberste Vorsteher des Tempels von Edfu, das ist vielmehr Skono-



Pap. XXVI, XXVII a u. b. 75

metis, sondern nur dessen Stellvertreter. Daß Harsiesis trotzdem den Titel smatdrtjg

zu Recht fährt, beweisen Beispiele wie die von Otto, Priester, S. 42 angeführten.

Z. 5 Andron, der Bruder Milons (s. o. X und XIII) ist offenbar identisch mit

dem „Verwalter" in Z. 15 des demotischen Textes. In den Bemerkungen zu XIII über

Andron ist diese Stelle versehentlich unerwähnt geblieben.

XXVII a u. b (No. 511 = 532).

Höhe 33,5, Breite 10 cm.

Zwei von den „Vorstehern des Tempels" (s. vorige Nummer), die mit den

Abgaben auf ßvooiva ö'&övia in Rückstand gebheben waren, sind Estphenis,

der Sohn des Pinyris und Berenebthis, der Sohn des Estphenis. Die Schulden

des Berenebthis datieren aus den Jahren 246/45 und 229/28, die des Estphenis

aus 225/24. Für die Verpflichtungen beider hatten sich zwei der Estphenis-

söhne, Pinyris und Psentaes der Jüngere, verbürgt und als Bürgschaft ihren

Landbesitz angegeben. Die Bürgschaft ist fällig geworden, der Landbesitz ist

zur Tilgung derselben versteigert worden. Nachdem die Zahlung so geleistet

worden ist, bitten die zwei Brüder jetzt um Ausstellung der Quittung.

Die Eingabe ist im griechischen Original und in der demotischen Über-

setzung erhalten, das demotische Exemplar ist von den beiden Bürgen und den

beiden Schuldnern unterschiieben, das griechische nur von einem Schuldner und

den beiden Büigen.

(Text siehe umstehend.)
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a.

MiXcovi vm Jiaga

Evq)QOvl[o]v nQCLXTOQl

iegcöv jcagä IIivvQiog

Tov 'EoTq)'qviog xal

5 9^ivTar}Tog fiixQOV

'Eotipriviog. 'Eneiöii ingd-

'd^ [rf\fiä)v [y\fi, r^ fiv h>

^eßvofut TOV ^AjioX^mvoJioßltov),

X A Jtgög kyyvriv, i]v ive-

10 yvrjaä/xe^a slg sxviaiv

^EoT^jviv ütvvgiog, dg ä

jtgogcoq)elXr)[a]ev ngög te vä

ßvaaiva xal f^v jigögoöov

TOV legov tov xy L, bfioicug öe

16 xal BsgevSß'd-ig ngög tq ü'Ötö

ßvaalvcov öd-ovlcov tov id'^

xal ß L dg[yvgf\ov h tx,

d^iov/iiv ae, sjteid^ kv Talg

xaTa TO dtdygafifia rjfiigaig

20 TeTdyfied-a ro dgyvgiov xal

Tovg TÖxovg im tt^v ßaoihxrjv

Tgdjie^av, xaX&g noirioeig öovg

rffiXv TTjv kjilkvoiv.

lovTov ÖB ysvofjL^vov kööfiEd^a

25 ovx i^öixvjixivoi.

"Eglgoylao L xe i>ao}g)i T¥

Unter dem griechischen Text von drei verscliicdcncn Händen:

„Geschrieben von Pinyris, Sohn des Estphenis"

„Geschrieben von Berenebthis, Sohn des Estphenis"

„Geschrieben von Tsentaes, Sohn des Estphenis".

stehen.

Z. 15 Ende unsicher. — Z. l6 rechts oben neben t* scheint ein kleines L zu
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b.

Eingabe (vjiofivrjfia) an den Praktor Milon.

(Die ägyptische Übersetzung des Pap. XXVII a.)

I

„An Milon, den Praktor der Tempel —
f eine Denkschrift') von Pinyris, dem Sohne des Estphenis und

Psentaes, ^ dem Jüngeren, dem Sohne des Estphenis:

Da es geschah, daß unser Acker, { welcher in Psebtomit im Gau von

Edfu liegt und 30 Acker-Aruren beträgt, für Geld (weg)gegeben wurde ^), weil

^1 wir für Estphenis, den Sohn des Pinyris, Bürgschaft geleistet haben für den

Rest^) ^ [des Jahres] 23, der sich herschreibt von den Byssusstoffen und der

Tempelsteuer des Jahres 23 ] [und für] Berenebthis, den Sohn des Estphenis

für den Preis der Byssus vom ^ Jahre 2 (und) Jahre 19, die ebenfalls sein

Rest sind, dessen Preis 16 Silber(-d«b«n)*) [beträgt] —
] Wir bitten dich, weil es geschah, ^ daß wir unser Silber mit seinen

Zinsen an die Bank Y des Königs einzahlten in den 60 Tagen gemäß dem Be-

fehl
^f des Königs'), so wäre es schön wenn du uns den Vträußerungsbrief senden

würdest
*f Wenn das geschieht, so werden wir nicht geschädigt sein."

Darunter die folgenden eigenhändigen Unterschriften:

„Unterschrieben von Estphenis, dem Sohne des Pinyris,

im Jahre 25 am 19. (V) Paophi (?)« [223/2v.Chr.]

„Unterschrieben von Pinyris, dem Sohne des Estphenis"

„Unterschrieben von Berenebthis, dem Sohne des Estphenis"

„[Unterschrieben von Psentaes, dem Sohne des E]stphenis".

^) Das ägyptische bk mkmk „Urkunde des Denkens" ist eine Übersetzang von

vTiofiv^fia.

') Ich übersetze wörtlich, um sowohl die übliche Übertragung „verkaufen" wie

auch „verauktionieren" zur Wahl zu stellen.

'•) s= rückständige Abgabe.

*) 1 d»b»n = 20 Drachmen.

^) über der Zeile.
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Z. 7 f. Die 30 Araren in ^^eßrofiir sind sowohl von den 30 Aruren in Tmun-

psobtbis (Pap. XV ff.) wie auch von dem in XXI begegnenden Landstöck verschieden.

Zu dem Namen bemerkt Spiegelberg: Demotisch p, sbt rah(j)t(j) „die nördliche

Mauer", das 0^0°^ Vl sbt mh(j)t(j> (kopt. *nCOBT-MQIT) des oben

(S. 59) erwähnten Inselnamens.

Z. 11 lies 'Eazcpr^viog. Ob dies der Vater der fünf Brüder ist, ist zweifelhaft.

Berenebthis in Z. 15 ist zweifelsohne einer der Brüder. Nach der Liste 530 = XXXI
war er im Jahr 246/45 und 241/40 Lesonis-Priester des Tempels von Edfu. Auch

229/28 = 19. Jahr muß er imaxätrjg oder aQxisoevg gewesen sein. Es ist nicht wahr-

scheinlich, daß der Vater des Berenebthis das gleiche Amt dann erst 225/24 bekleidet

habe. Vermutlich ist Estphenis der Sohn des ältesten der Brüder, ein Enkel des alten

Estphenis. Daß letzterer mit dem aoxuQeig oder Tinoazdrrjg in VI, der ein Sohn des

Harsicsis ist, zu identifizieren sei, ist in der Einleitung zu VI ausgesprochen worden.

Z. 12 ff. Die ByssosVerarbeitung war Monopol (Wilcken Ostraka I 266) und die

Fabrikation fand in den Tempeln statt (Tebtynis Papyri I 5, 241—247, vgl. Z. 62 und

Anm. dazu, Hibeh-Papyri I 67). Da Estphenis schuldet „auf die Byssosstoffe und das

Einkommen des Tempels" (doch wohl aus der Fabrikation), so wird er in seiner

priesterlichen Stellung die Byssosfabrikation des Tempels verwaltet oder in Pacht ge-

habt haben.

Z. 17 Das Ackergut muß, da es als Pfand für die Bürgschaft gestellt war,

Privatbesitz der beiden Brüder gewesen sein. Die Pfändungssumrae von 320 Drachmen

entspricht aber genau der Pachtsumme für die 30 Aruren in Tmenpsobthis in XVII.

Das könnte an der Auffassung der Abmachungen in den Auktionsurkunden als Ver-

pachtungen irre machen, aber vgl. Wilcken Ostraka I S. 525 Anm. 3.

Z. 19 Die königliche Verordnung, durch welche die Zahlung einer fällig gewordenen

Bürgschaft innerhalb zweier Monate — so nach dem demotischen Text — zu erfolgen

hatte, ist nicht bekannt. (60 Tage Zahlungsfrist allgemein, s. z. B. Ehekontrakt.)

XXYIII (No. 509 V.).

Sold- Zahlungsanweisung.

Mitteilung des Mnesarchos an Antipatros, daß er dem Paniskos, [dem

Trapeziten der Bank von Arsinoe], den Auftrag gegeben habe, an den Inten-

danten der xvvqyoi den Sold für 231 Mann für 3 Monate in der Höhe von

2 Talenten, 18C0 Drachmen zu zahlen, und daran angeschlossen die Anweisung

an Antipatros, die Zahlung der durch einen Vorschuß von GO Dr. auf 13 8(X) Dr.

verringerten Summe in Gemeinschaft mit Paniskos zu vollziehen.

Der Papyrus steht inhaltlich in keinem Zusammenhang mit den übrigen

des Fundes. Das äußere Bindeglied bildet Paniskos, an den XV (509 R.) ge-

richtet ist. Dieser hat wolil das letztere Schriftstück seinem Vorgesetzten ein-

gereicht, oder der Vorgesetzte hat das Blatt zufällig bei einem Bcsucli im

Amtsraum des Paniskos vorgefunden — Mnesarchos hat dann die Rückseite
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des Blattes gleich zu einem neuen Dienstschreiben verwandt Wie nun das

Blatt wieder zwischen Milons Papiere geraten ist, ist nicht abzusehen.

Der Papyrus ist eng verwandt mit Wilcken Theban, Akten V—VII.

MvijaaQxog ['AvJTmdtQcoi xaiQEiv. 'EjieovdXxafiev

IlavioJKOt öiaygdyfai dnö rfjg ev ^Agoivörji VQOJie^rjg

ArjixfjVQlijcoi ygafif^arel rcöv ö[i^] "AvöqovUov xvvrjycöv

. &OTe Tolg äva^evyvvovoi [XExä üei'd-oXdov dvägdoc 2Xa

5 öipcbviov dnö ^AQvefiiaiov e(og Ilav^fiov ii(r)V(bv) y ^ ß aco^,

. dvvavaiQovfiEvov ös tov ngododevrog toig nqo-

anootaXelaiv \r ^ tä Aowrd ss ß aco ovvxQrjfidvio[ov]

ovv xa'&öu yiyQanrai.

"Eqqcooo L xe Ocovd- xa

10 2. H. ^AjioXXcoviösi' ovvxQVf^duoov xad-öri yeyQajvvai.

3. H. ^'Eqqcooo L xe Oq)v'& xa

Die 1. H. schreibt ungewöhnlich groß in sehr breiten Buchstabenformen; 2. u. 3. H.

sind klein.

Z. 1 Mnesarchos greift als Vorgesetzter sowohl in Edfu (vgl. XVIII) als auch in

Arsinoe ein, er muß also ein hochgestellter Beamter sein (s. Einleitung). Vielleicht hat

Mnesarchos die gleiche Stellung inne wie der Herakleides der tbebanischen Papyri (vgl.

Wilcken a. a. 0. S. 51).

Z. 2 Antipatros s. zu XV u. XVIII.

Paniskos s. zu XV. Diese Anweisung an Paniskos ist wohl ein ganz gleiches

Dokument gewesen wie Wilcken Theban. Akten V, VI u. VII.

Z. 3 Kwrjyoi Die Bank in Arsinoe hat laut Pap. XV einige Steuerraten von der

Tempelverwaltung in Edfu erhalten; daß die nvvrjyoi, die hier von der Bank von Arsinoe

ihren Sold beziehen, etwas mit Edfu zu tun haben, ist damit nicht gesagt. Vgl. zu den

itvrtjyoi' P. P. III 42 H. 8 f. und Diltenberger, Orient. Graec. Inscr. 99 Anm. 2.

Andronikos vielleicht identisch mit dem in P. P. I 25, 2 (III 12G) erwähnten, bezw.

dem in P. P. II 12; das eine Mal hat er Beziehungen zu den fQ7juo(fivXaxe(;, das andere

Mal hat er mit der Verteilung der aTn&fwi zu tun.

Z. 4 Peilholaos ist der die Abteilung befehligende Offizier.

Z. 5 Die Geldverpflegung für 3 Monate beträgt für 231 Mann 13 8G0 Dr., also

pro Mann pro Monat 20 Dr., vgl. Wilcken Theban. Akten S. 49.

Z. G Zu dem Abzug für die Vorausbezahlung vgl. Wilcken a. a. 0. S. 55.

Z. 9 Von der 1. Hand, also wohl von Mnesarchos geschrieben.

Z. 10 Wohl von Antipatros geschrieben, der den Befehl weiter gibt an Apollo-

iiides, in dem wir vielleicht den joTToyfiafifiarevi; zu erkennen haben, der in den

tliobauisclicn Akten niituntorzcichnet.
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XXIX (No. 523).

Höhe 14, 5, Breite 8 cm.

Brief.

Anfang und Ende zerstört. Der Schreiber dürfte nach der Handschrift

nicht Euphronios sein, dessen gewöhnlicher Aufenthaltsort auch nicht ApoUino-

polis ist; eher ist es Milon, der einen Untergebenen zu sich citiert Also etwa:

MlXcov tm öscvi
\
xaiQsiv wg äv

\
dvayvcöig vijv

|
emovoXrjv xakög |.

Der Untergebene befindet sich am Ostufer des Nils, aber nicht weit von

ApoUinopolis entfernt, da der Schreiber erst „gestern" mit ihm gesprochen hat.

noci]oeig [jca]Q[aYe-]

vöiievog eig ^AjtöXXcovog

nöXiv, ÖJtcog öioixi]-

a(oiA,ev, negi &v aoi

5 avveXdXrjaa oot (sie)

k'/ß-^g, eäv Ö8 (lij

svTtaigyg 'F[o]t5 öia-

ßrjvai, firj'&ev dioi-

xrjoyg negi t&v

10 aatä Tovg legelg

ecog tov aoi ovfifisi-

. |at. dvaöixof^(f['']

öi aot Jtdvva aoi

xd 6i>^(x\io. \novi]^

15 oetv, wäre /i[??-]

^kv . . eyv . [. .

.

Bohe Handschrift.

Z. 2 ^AnoXXwvoq sehr flüchtig geschrieben. — Z. 5 aoi gestrichen. — Z. IG vor

c 1 oder 2 Buchstaben, zwischen y und v allenfalls o möglich, nach v folgt «, e oder oo;

also: ^i-(ovi\yoLi oder dje)'»'(i5[<r^at

?

Z. 10 liQÜq vielleicht die Estphenis- Söhne.

Z. 12 ttvoJiifia&ai = versprechen.
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XXX (No. 515).

. Höhe 10,5, Breite 8,5 cm. Schrift auf Rekto.

Empfangsbescheinigung.

Philemon bestätigt dem Milon, von ihm die 20 Drachmen richtig erhalten

zu haben, die Zmetis, der Sohn des Psammetich, bei Milon für ihn deponiert hat.

^iXrjino)v MUcovt

Xaigeiv. 'Ajtexco JiaQa oov

Tag X \-, äg ejti'dtj-

xev 001 Zf.ir}ng ^Pa/nfia-

i Tixov äjioöovval (jlol.

''Eqqcooo L xe Qcov'd' xc

Z. 4 ZfiTitig ist eiu ia Elephantioe — Syene häufiger Name, samt Ableitungen

davon, vgl. Wilcken Ostr. II und viele unpublizierte Ostraka.

XXXI u, XXXII.

An den Schluß gestellt seien die zwei demotischen Verzeichnisse von

Priestereinkünften (V), deren Zusammenhang mit den anderen Papyri des

Fundes nicht klar ist. Es ist möglich, daß sie mit den in XXVI Z. 16 ff. er-

wähnten Listen zu identifizieren sind.

XXXI (No. 530).

Höhe 31, Breite 7 cm.

Verzeichnis von Priestereinkünften (?).

Im Paophi 224/23.

„ I

Die Schreiber des Horus von Edfu, des großen Gottes, und der wohl-

tätigen Götter y sprechen: Verzeichnis der Einkünfte '), \ welche den Priestern"

des Horus von Edfu gehören auf grund^) des unten Geschriebenen \ in dem

Tempel von Edfu.

] Thotmosis, der Jüngere, der Sohn des Peteharsemtheus, der

Lesonispricster des Jahres 15 ,' — l'/z Jahr dos Tempels von Edfu

') Wörtlich „Teile, Anteile". — Sollte das das ysQag von XIV und XXIY sein?

^) Wörtlich „im Namen".

Griochische Urkunden aus d. tCgl. Museen. Klephantine-Papyri. 6
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^ „ ^, ^ ] Peteharpechrates, der Sohn des Petamunis, der Lesonispriester
J38/7 v.Chr.]

s

J28/7 v.Chr.] des Jahres 10 (und des) Jahres 20 |
— Vs Jahr des Tempels von Edfu

M6/5v.Chr.] ^ Berenebtis, Sohn des Estphenis, der Lesonispriester des Jahres 2

J41/0v.Chr.] \° (und des) Jahres 7 — der Anteil eines Priesters (?) der Hathor " dessen

"Va eines Jahres man dem Tempel von Edfu überwiesen (?) hat

Y Peteharpechrates, der Sohn des Thotmosis, der Lesonispriester

226/5 v.Chr.] des Jahres 22 ^f
— die Hälfte eines Jahres des Tempels von Edfu

Y Thotmosis, der Ältere, der Sohn des Harsiesis*), der Lesonispriester

?30/29v.Ch.] des Jahres 18 ^f
— er besitzt kein Einkommen')."

224/3 v.Chr.] ^f
Im Jahre 24 am [xten] Paophi (?).

Y „Unterschrieben von Psenchnumis (?), Sohn des "

'f
„Unterschrieben von P'-r^t (?), dem Sohn des Sminis."

M Vgl. Pap. vn.

^) Wörtlich: „Er hat nichts ". Der Ausdruck entspricht wohl, worauf mich

Schubart freundlichst hinweist, dem aXXo nqoaqiOQOv /uj&sv e%Hv des Papyrus,

Tebtynis I, 88, (Z. 15), der sich inhaltlich mit dem obigen in mancher Hinsicht berührt.

XXXII (No 531)').

Höhe 30, Breite 7 cm.

Ein Verzeichnis (?)*).

»I
2

I

I

Thotmosis (?)

t [Die] s'nh —
] Thotmosis (?), Sohn des Harsiesis (V)

I

der Vorsteher der Tempel —

{ Die Hälfte des Platzes

8
I

] Thotmosis, Sohn des Harsiesis')

'," Die s'nb

Y Der Choachyt Hr-t^

f Der Choachyt . V . .

Y Die Choachytin T^'-nt-mh-'s.t"

^) Die Schrift ist stark verblaßt und daher nur sehr schwer zu lesen.

S) Vgl. dazu XXXI. ») Vgl. Pap. VII u. Pap. XXXI 14.
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Fragmente.

1 (No. 525).

Fragment einer Empfangsbescheinigung:

Avxoi)v M[lX(ovt x(tl-]

geiv. 'AjisIxco Jtagä aov]

rdg xa \-, äg {ined^xiv]

GOi Uvd^cov lTe[. . .

xat ov'&ev aoi hf[xa^cb .]

L X [. .

.

Wenn die Ergänzung das Richtige trifft, so gehört das Fragment als

Paralleltext zu Pap. XXX.

2 (No. 526).

Fragment einer Eingabe; deutlich erkennbar sind folgende Zeilen:

xal 6^a)[ii]oGlav 'fjiilv

BÖcoxav jtaQÖvtCüv

t&v jiQOYSYQafifisvcov

. . .]jtiX{ .]'d'ev 001 d|td).

3. Eine kleine versiegelte Rolle enthielt nur 1 Zeile ganz verwischter

demotischer Schrift.

6*
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Zu den Zahlzeichen in Pap. I u. IT

Bruno Keil.

A

Das im Pap. Elepb. I dreimal vorkommende Zahlzeichen W ist jetzt das älteste,

doch nicht das einzige Zeugnis für eine von der gemeingriechischen abweichende

TauSenderschreibung. Während diese die Tausender von 1000—9000 durch Hinzu-

fügung eines verschieden gestellten, bald strich- bald hakenförmigen Apex zu den ent-

o c

sprechenden Einern ('B/ß 'B"BB B) bezeichnet, setzt das in dem Papyrus verwendete

System jene Einer über das Zahlzeichen für 900, das sogenannte Sampi, dem durch

die Hinzufügung der Multiplikationsexponenten A—O die Bedeutung 1000—900' vin-

diziert wird.

Diese Schreibung ist zuerst erkannt und richtig gedeutet von Herrn B. Haussonllier

aus noch unpublizierten Rechnungen des 2. Jhd. v. Chr. aus dem milesischen Didymeion,

von welchen derselbe mir vor Jahren Mitteilung zu machen die Güte hatte. Hier finden

r ©
sich Zahlen wie MfiTTKB = 39 322; da das fragliche Zeichen zwischen den üblichen

Ziffern für 30 000 und 300 steht, muß es 9000 bedeuten. Danach konnte ich die Be-
A

dcutung von FP = 1000 in unserem dem Jahre 311/10 v. Chr. entstammenden Papyrus

leicht erkennen, weiter in der dem 1. Jhd. v. Chr. angehörenden Inschrift von Prione

A A r
n. 118 die Zahlen rP<l> und mS als 4500 und 1006 deuten, endlich das Zeichen H
der in die Zeit Ptolemaios H fallenden Inschrift aus Halikarnassos Inscr. Brit. Mus. 897

(= Michel, Rec. 59ä) als 3000 verifizieren.

Eine Erklärung und paläographisch- historische Würdigung dieser Schreibung werde

ich an anderer Stelle geben. —

Pap. IV 6: Die Schreibung HM ist in vorchristlicher Zeit durchaus die gewöhn-
V

liehe, wie sie auch dem alphabetischen Ziffernsystem allein entspricht. M ist akrophonc

Bezeichnung, die erst spät in die alphabetische Reihe eindringt.
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Alexander II

^AXel^dvSQOv rov 'Aks^dv-

8qov ßaöiXsvovtos etei

eßdoftm (311/10) II
Ptolemaios I

IltoXsfiaiov aajQanevovzog

etei reaaaQsaxttideHdtml

(311/10) I 1

BaaiXevovrog rizoXffiuiov

L fi (285/84) II 1

BaaiXevovTog IltoXefiaiov

L ^« (284/83) III K IV 1

0eoi Sonzi^nsg p. dem.

VII 9, p. dem. XXII 11,

XXIII 11.

Plolemaios II

BaaiXfvovzog lltuXffiai'ov

Tov IlroXsfini'ov L ß
(284/83) V 15

Btoi 'yiÖtXqioi' p. dem.

VI 17, p. dem. VII 9,

p. dem. XXII 10, XXIII

11, p. dem. XXVI 5

(Arsinoe) (iHlnSeXqjogXlY4

Ptolemaios III

liaaiXfvotnog JltoXffiaiov

tov UzoXefiaiov xa) V/o-

oivotjg &FMV 'A8eX(fwv

L xt (223/22) XXIII 4

I. Könige und Satrapen.

BaatXsvg IhoXefiaiog o ry

ßaaiXemg HroXsiiaiov xai-

'^QOivotjg &emv ^y48tX(päv

XXIII 8 f.

Jahr 23, 28. Thot „des

Königs Ptolemaios, Soh-

nes des Ptolemaios

der wohltätigen Götter

p. dem. VI 8

König Ptolemaios, Sohn

des Ptolemaios, und

Königin Berenike, (die

Götter Brüder), die

wohltätigen Götter (Jahr

24) p. dem. XXVI 1. 9

Jahr 25, Athyr, des Königs

Ptolemaios und der

Königin Berenike <der

Götter Brüder), der

wohltätigen Götter

p. dem. XXII 3

Jahr 25 im AthjT des

Königs Ptolemaios und

der Königin Berenike

p. dem. XXII 1

König Ptolemaios und

Königin Berenike

den wohltätigen Göttern

p. dem. XXII 8 f.

König Ptolemaios, Sohn

des Ptolemaios, und

Königin Berenike

p. dem. VII 7

Berenike, ßaaihaaa Bege-

vixTi 1} TOV ßaaiXe'cag

ädeXqtij xai yvvtj XXIII

10, s. auch p. dem.

VII 8, p. dem. XXII 2.

4. 9, p. dem. XXVI 2

u. ö,

Qfoi EvsQyszai p. dem.

VI 10. 17, p. dem.

VII 4, p. dem. XXII 12,

p. dem. XXVI 5, p.

dem. XXXI 1

Regierungsjahre

2 = 246/5 XXVII a 17,

b 8, XXXI 9

7 = 241/0 XXXI 10

10 = 238/7 XXXI 7

15 = 233/2 XXXI 5

k; = 232/1 VI 14

18 = 230/29 XXXI 14

19 = 229/28 XXVII a 16,

b8
20 = 228/7 XXXI 7

21 = 227/G VI 15

22 = 22G/5 XXXI 12

*) Die dcmolisclien Pn))yri sind nur in den ersten fünf Abschnitten des Registers

mit berücksichtigt.
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23 = 225/4VI19.8ub8cr.,

VHS
24 = 224/3 XXXI 16,

XXVI subscr. 1

25 = 223/22 1X7, X 8,

XI 8, XII 5, XIII 8,

XIV19, XV5, XVIll,

XVII 42, XVIII 7,

XX 24. 63, XXI 20,

XXII 1. 3. 22, yxin

1 u. 5, XXVII a 26,

b 14, XXVIU 9. 11,

XXX6
26 = 222/21 VI 20

0cav& p. dem. VI u. subscr.,

1X8, XV5,XXVni9. 11,

XXX6
^aäq)i XVI subscr., XXVII
a 26, b 19, p. dem.

XXXI 16, riaäqn XX 63

'A&^Q VI 19, XVII 42,

II. Monate und Tage.

A. Ägyptische.

XVin 7, XXI 20, XXII 1

Tvßt {iQiTtji in' sixddi) V 17

0a[isv(6& VU 3. 21, XXVT 1

a. subscr. 1

navn X 9

'Eaeiqi XI 8, XIV 20, 'Em'qt

XII 5, 'Eni(p XVn 38

MsiTOQ^ XIV 20, XXIII 1

u. 5, MsaoQti XIII 8

fijjv 12, n 1, m I, IV 1,

V 17, X 4, XVn 39,

xxvm 5. 7

Toirt] in' eixddi V 17

Jlog I 2

'^QTetiiatog III 1, XXVHI 5.

7

B. Makedonische.

ndptifwg XXVIII 5

roQniaiog II 1

'TnioßenstaTog IV 2

'yäßitjvzTjg (?) XX 14

^Ad-JivayoQag III 8. verso

"Avdnöti-Aog XXVIII 3

'AvdQoa&ivrjg 11 17. verso

'Av8Q(av X 8, Xni 1, XXVI
subscr. 5

'/dnixgdtrjg I 17

^AminaxQog HI 2. 3 u. ö.,

XVm 1, XXVIII 1

AnoXXodooQog XIX 1

'AnoXXaviSrjg XXVIII 10

'AQiarodixog I 17

'AQiatonaxog I 17

'Agaif^aig (s. auch 'Aqaig)

VI 18, Vn 1. 5, XXVI 3

7. 23, XXXI 14, XXXII
5. 9

'Aqaig (s. auch 'Aoai^aig)

VII subscr. 1, XXVI
subscr. 1

'AffQodiaiog IV 9. verso

III. Personennameii.

Bä-Axiog n 8. 9. verso

Begefiß&ig, BsQsvimig, TleQe-

9sß&ig, IlQEviß&ig XV 1,

XVI 1, XVII 7, XIX 6,

XX 5, XXI 6, XXVII a

15. 28, b 7. 22, XXXI 9

AijfitjZQia 12 u. ö.

Jilfi^XQtog XXVIII 3

JtayoQug V 1. verso 2

^iotvaiog I 17, II 2. 3 u. ö.,

rV 9. verso, XVI 8, XX 3

1l(f)iXog III 7. verso

2/t(ar IV 2. verso

AQiftttxog V verso 4

-'rEnmuog HI 7. verso

'EQfiayoQog V 18. verso

^Ecrcp^fig, 'Eaq)^ig, 'Ea&-

qifjvig, 'f<TTg)^vig VI 17.

subscr. 2. verso 10, XV 1

,

XVI 1 u. ö., XVII 7. 9,

XVIII 1, XIX 5 u. ö.,

XXI 4, XXII 6 u. ö.,

XXIII16, XXIV4, XXV5,
XXVna4. 6. 11. subscr.,

XXVn b 2 u. ö., XXXI 9

EvQeag HI 1, IV 1

EvcpQoviog VI 12, VII 2. 5,

VIII 1, IX 1, X 1, XI 1,

xn 1, XVI 2, xvn 4,

xvm 2, xxn 6. i5. 20,

xxm 2. 6, XXV 1,

XXVI 8, xxvn 2

'EXdqiWP

i
3.3

III

u. 6.

2. 3 u. (••.., IV

Zfi^ttg XXX 4
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HQttxXeidtig I 2 u. ö., II 8. 9.

verso

'HgänXeirog II 17. 18. verso

'Hnmg (?) XVHI 1

QaUaQxog IV 9, verso

Thatres p. dem. XXII 1£

Qeog (?) X 8

QoTfAmatg VII 1, 5. sabscr. 1,

XXXI 5. 12. 14, XXXII 3.

5. 9

eorav&fiig VIII 3

^lartp^ng s. 'Eatq)yvig

KaXXiata 11 2. 3 u. ö.

Kaq)iaiag III 7. verso

Ki^ovixog (KXevvixog) IV 8.

verso

KXsmv I 17

Adayog II 1

Aentivtig I 3. 6

Avxtav frgm. 1

Avaig I 17, II 18. verso

Maxoi XVIII 5, XIX 3

MevsXaog II 1

MijtQodojQog II 8. 9. verso

MiXmv rX 1, XI. verso,

XI 1. verso, XII 1. verso,

XIII 1. verso, XVI 2,

XVII 3, XVIII 1. 8, XIX
11. 20, XX 1, XXI 1,

XXII 6, XXIII 2. 6,

XXIV 1, XXVI, XXVI 7,

XXVII a I. b 1, XXX 1,

frem. 1.

MvijaaQxog XVIII 6, XXVIH
1

NixayoQug IV 8. 9. verso

Novfirjnog 11 18. verso

SsvoxX^g III 8. verso

Sevmv XV 2, XVI 8, XVII 2,

XX2

IlayxQurijg lU 7. verso

naX^ (?) XXIV 2

navlaxog XV 1. 5, XXIII 3.

7, XXVIU 2

navzÜQxiig m 2, IV 2. 3. 4.

5, 7. verso

Ilaaäg TOI 4. 21

Haz . . . Vm 2

Ilatovg VI 11, XIX 2

nei&oXaog XXVIII 4

negevsß&ig s. BeQeve'ß&ig

Petamunis XXXI 7

Peteharpechrates XXXI 7.

12

Peteharsemtheus XXVI 3. 7.

23, XXXI 5

IltvvQig VI verso 10. subscr. 2,

XV 1, XVI 1, XVII 7,

XVm 1. XIX 4, XX 4,

XXI 3, XXII 6. 21. 26,

XXVII a 3 u. subscr.,

XXVII b 2 u. subscr.

riiaroxXijg XIII 5

IfKtiaxaQxog XU 1

noitQig xvm 5

IIoXvxQttttig II 17. verso

llordinap XXin 3. 7

riQa^iddtjg Xlll 5

rigevf'ß&ig s. BsQfvfß&tg

nQoitog m 1, IV 1

P'-r^t XXXI 18

Psenchnumis XXXI 17

IltäfKfig XXV 5

Iliß-mv frgm. 1

P.ch'ra-chn VI 1

1

PoSoxXrjg IV 8. verso

2avtög Xm 2. 3

HilicoviSrjg 11 18. verso

Sminis XXXI 18

TatQTixvßg V verso 5

rare XXV 3

Teharephonychos VI 11

T^nt-mh-'s.t XXXII 13

tltuyng XX 14

fhaTQ^g XXTV 2

(IhXijfimv XXX 1

0^0)»- xm 5

flhXtozig 13

^'a/ifiiitixog XXX 4

'fisi'T«^?, l^crT«^^, 'I'tiraj;^

VI 11. verso 1, XXI 4,

XXin 16, ^K fityag

XXIV 3, 1\ f«x()Off XV 1,

XVI 2, xvn 10, xvin i,

XIX 7, XXVn a 5 u.

subscr., b 4 u. subscr.

1%Ta^ff s. ^*'sv^e^g

^ilQog Vm 4

• Aiytv^rtjg IV 8

Ägypten p. dem. XXVI 12

(Alexaudricn) miXig X 7,

XI 7

'AXf^arÜQevg III 8

'ATtoXXmnmoXmjg (seil, ro/uig)

IV. Goograpliisehcs.

VII6. 12,XXIin5,XXVII

a 8. Eiiiw'uhner von Edfu:

XV 6

'AnuXXcovog nüXtg ij fivyaXtj

VI 14 u. ö., subscr. 1,

VII subscr. 2, IX 1, X 2,

XI 2, XX 37, XXIII 5,

XXVI subscr. 3, XXIX 2

'AQXfig n 17, III 2.7, IV

2. 8

'Aoaipot] XV 4, XXVIII 2

rfXäiog I 17
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Jidg nöXig ^ fieydXij XI
• KQ^g n 18

'KvQijvaiog I 17, IV 8. 9

'Kcäia I 3

-Kmog 13, 18, Hl?
" Mäyvrjg IV 9

•" Maomvirtig II 1

8

« rh'Qfftjg xxin 3. 8

nstXaotjg {FlexrXaQ^g)

41, XXni 1. 14

Pefeßsiog XXIV 12

^odiog m 8

XX

2kd({oi))zi]g IV 9

2!v^vt] IX 2

'2v?a m 2, rv 2

Ts'vtvQig XX 51

TriiivizTig I 17 u. ö., 11-2.

18

Txoiroov (Tkoitow) XVI 3,

XX 45

Tfisvxpatß&ig, Tfiovvnacoßo&ig

(Traunpsobthis) XVI 4,

XVn 14, XDC 12

TnowsroX XXm 14

ronaQXia

ij xdzco zoTtttQxia zov

^AnoXXmvonoXitov XVII

15, xvm 4

hn des Südens VI 18

Taevavri Tasvsv^ (Tsenana)

XX 42. 55, XXII 15,

XXIII 15

<(J>axevg lU 7

'XaXxidsvg Ul 7

Weßrontr XXVII a 8

«JMsy .... XXI 9

V. Götter, Tempel, Priester, Behörden.

Hathor XXXI 10

'ATZoXXmv XXV 7

''Mg vn 10, xxn 12,

xxnii2, XXVI 11

Ptah VI 10, VII 4

^aoämg VH 10, XXII 13,

XXni 12, XXVI 11

Horos von Edfa VI 10. 17,

Vn4, XXVI 4, XXXI 1.

3

^Boi p. dem. VII 1

1

aXXoi xxn 13, XXIU 13

(nävxBg) Vnil, XXVir2

ieoöv

Vm 8, XXIV 5. 13,

XXVII a 14

Tempel des hn des Südens

VI 18

to iv '/4n6XX(avog noXsi

zfji fieydXiji Ieqov X 2,

XI 2, XXVI, subscr. 2

Tempel von Edfu VI 14.

19, XXVI 12, XXXI 3

n. ö.

&t]aavQ6g

b TtQog roig d-tja. (seil, toig

iv roTg tSQolg) X 3. 4

Xoyiar^Qiov XVIII 1

tiaazofpoQiov XX 50. 56,

XXIV 5. 12

tgänsCa s. nnter Vin

aQxisQSvg VI verso 10. subs.

2, XXV 6

imardr^g

{s. tov iv 'AnöXXfüvog nöXei

tiji (isydXrn ieoov) pap.

dem. XXVI 12

ö noLQu. ^xovofiJjziog ini-

azdzjjg zov iv 'AnöXXca-

vog TioXei z^i fisydXrn

isQov XXVI subscr. 2,

s. auch XXXII 6

leQBvg XVI subscr., XXIX 10

lenevg (sc. 'AXs^dvÖQOv)

Evniag zov IIqoizov zäi

V L (41. Jahr Ptolemaios)

III 1, IV 1, iBQtvg (sc.

^AXe^dvÜQOv) MsviXaog

zov Aadyov (40. Jahr

Ptolemaios I) II 1

isnoyQafifittzevg (Schreiber des

Horus von Edfu) VI 1 6, VII

subscr. 1, VIII 16, XXX 1

Lesonis {Xeamvig)XXX15 n.ö.

Choachyt XXXH 11. 12

Choachytin XXXII 13

ynafifiazevg (ßaaiXixog) XXIV

9

yQanfiazevgixvvijyäv) XXVIII

3

didöoxog X G

nodxzmQ zäv iegäv; ö naq^

EvffQoviov n. z. L\ Praktor

der Tempel des Gaus von

Edfu VI 12, VII 2. 6,

XVI 2. 3, XVII 3. 5,

xxn 8. 16, XXIII 2. 6,

XXIV 1, XXV 1, XXVI 8,

XXVII a 1, b 1

ZQaneCiTijg

ZQuaeCizai oi iv zoig leQoigX 2

qivXaxizijg XII 2

aQovQU XVII 18, XIX 11,

XX 43. 46. 49, XXf 17,

XXII 15, XXIIl 14,

XXVII 9

Tl. Maße, Münzen.

aQyvQiov I 1 1 (««)'. \AXeiäv-

8(>tiov), II 12, III 2, IV 3,

I

VIII 8, XIV 8, XX 19,

I XXVII a 17. 20

ÖQaxfiij 14. 11. 12, n 12,

III 2. 5, IV .3. 6. verso 4,

V 11. 24. verso 4, VI

subscr. 4, vm 9. 11. 12.
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23, XIII 5, XV 3, XVII

22. 29, XX 15. 21. 30

u. ö., XXI 15. 17, XXV
12, XXVII a 17, XXVIII 7,

XXX 3, frgm. 1

xEQd[iiov V 14. 20. 23. 24

fivä XIV 9. 1

1

v6f.uafia (xa/yo'j') XIV
XX 19

{hßoXög) XVII 29

{xäXavxov) XXVIII 5. 7

{tQimßoXov) XIV 11

'ßaXxöi; VIII 9. 12. 23, XIV
I 9. 10, XXIV 11, XXV

12, x'"^'*"? nnog uQyvQiov

XX 31, xaXutg eig xd —
XVII 28

XQvaiov XIV 8, XX 18. 29

TU. Absrabeu und Ähnliches.

aXXay^ XIV 9. 10

aTtöiwton XIV 3

ßvaaivt} . . . XXVI subscr. 4

sSij-Aoarij XIV 12, XX 61

iniSe-Aatov XIV 25

•/.ataymyiov XIV 11

AtjOVXfIOP XIV 12

nnoaodog XXVII a 13

liXioazri XIV 12

äynv VII subscr. 4

ayoQÖL^eiv XIV 1. 17, XVUI 5

äj'pwtf XIII 6

a8sXq,6g XIII 1 , XVIII 6,

XXI 5. 7

aSiAEiv XXVII a 25

[aSvvatog] XV 2

aia&ave'a&ai XIII 3

aiajvvt} I 6

axvQog III 4, IV 5

aXlaxea&aL I 6. 10

a.XXayi'i s. unter VII

aXXriXoiv I 16

aXXog IX 5

aiia XIV 13

«iMWiicü'j' XIV 2

cLfAcpözenoi I 8. 1

1

avaßdXXetv IX 3

«yaj'j'fiXetv XIII 6

dvayiyvooanetv IX 3, XI,
XII 3, xm3

dvayndcpeiv VIII 15

dvttdsxsa&ai XXIX 12

dvaCevyvvvai XXVIII 4

ayaxaA«»' XIX 19

dvaXiaxsiv V 22

dvacpoQd XIV 14. 26, XV
2. 3, XVII 20. 26. 37,

XX 11. 27

dvi'iQ 16. 7. 10 {dvÖQfg rneig)

XI 4, XXVIII 4

dv&n(07iog XII 3

avravaiQsTa&ai XXVIII 6

Vlir. Wortregister.

dvriynacpov IX 6, XV 2. 3

d^ioiv XIX 18, XXVII a 18,

frgm. 2

ftjTfx«»' V 26, XXX 2, frgm. 1

aTitjXtcörtjg XXI 11

aTzoSidövai 111, XXX 5

dnoXiyeiv XVII 11

anöXoyog VII subscr. 4

dnofioiQa s. unter VII

dnoatsXXsip X 6, XI 6

ctTzori&e'vai XII 2

dnotiveiv II 12, III 4, IV 5

dnnazog (?) XIV 27

aoppjxoV XIV 3

dnyvniov s. unter VI

ttQiarog 1 5

uQovQa s. unter VI

aQxiEQEvg s. unter V Priester

affijSst« XXIII 20

«TaxTe«' II 13

o ttvrog

xard ravxü I 5

•Aatd ruvzd 11 6

/3affa«v«i' II, II J, III 1,

IV 1, V 15, XXIII 4

ßaaiXsvg XIX 23, XXI 19

ßaaihxov XIV 2. 6. 14,

XIX 15, XXIV 10

ßaaiXixog XIV 6, XVII 33,

XIX 17, XX 10, XXIV 9,

XXV 9

ßaaiXiffaa XXUI 10

ßovXsa&ai II 14, IX 6,

Xin 4, XIV 23. 25

ßovXsvsa&ai I 5

ßovXiq I 6

ßvaaivTi s. unter VII.

ßvaaivog XXVII a 13. 16

yafislv II 8

yenag XIV 7. 13, XXIV 6

y£(anytiv XIV 16

ysmny6g XIV 17, XV 3

yij XIV 4. 5. 14, XVI subs.,

XVII 13, XVIII 4, XIX4,

XX 41. 45. 54. 58, XXI 2,

XXIII 14, XXVn a 7

yi'yvea&ai I 14, 11 16, XI 4,

XIV 3. 13. 25, XV 2,

XIX 22, XX 34, XXV 6,

XXVII a 24

yvijaiog I 3

yovsig XXni 12

yQdfii-iara. IX 5

ynafifiarevg s.unt. V Behörden

yQdcfHv II 13, III 7, IV 8,

XI 2. 7, XII 1, XIII 7,

XXVIII 8. 10

yvfij I 3. 5. 8. 9, II 2,

XVIII 1

Öelp XII 1

öf^fffi^Ki XV 4

dinßat'vfiv XXIX 7

didyQUfifiaXiy 27,XXVU a 1

9
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diayQo(psiv XIV 14. 26,

XXVIII 2

dtayQUfp^ IX G, XV 4

8iä8oxog s. unter V
Siam'nrstv XXI 19

diaaaq'eiv XVIU 3

diaatiXXsiv X 5, XI 4

8iari&fa-&ai II 2

atSü'mt XIV 5, XV 1, XXIV
10, XXVII a 22, frgm. 2

dixaiog XXIX 14

8iy.}] I 12

diotxHv XXIX 3. 7

8wn&ova&ai XIV 1. IG

öoxfry I 5

bo-Aifxd^Hv I 8. 10

Snayfii'j s. unter A'^I Münzen

öwrarJc VIII 18

f'p-aiog I 13, XIV 10,

XXIV 7

f'yyvüv XXVII 9

tyyvrj XXVII 9

fyyvog VIII 19

iy-Au/.Eiv I 7, frgm. 1

iyXufißdvsiv VIII 5

eyXi]fi\pig VIII 22

i&i'Ceiv XIV 9. 10

fiäv = täv I G. 10

fiÖt'vui XI 7

tiy.üg s. unter II

£ifxazi(J[tog I 4

tvyat xttT« tavtö I 5

tY? (to x«t'^' /V) XX ()

tiatQyKT&ui XIII G

eifffifTonv X .'), XI 1

ncTTinärrnv IM ?>, IV 4

fiaqt'ti^iv VI II 19

mp/tj- XVII 23

tx« I \A, II 16

tATiOnui ^ VI II 1

txTiaig XXVII a 10

tACjöniov XI V^ 4. 17

fxyiDijnv XV 2

f).tiih(>(ig I ;j. 4. T)

fußatfinr W 14

fuqur/^Eir Vlll 3

ifiqjtneiv XV 4

ivavzi'ov I 7. 10

mawf>V XIV 2. 20

iviarärai X 4, XI 3

Bvo^og XXIII 19

f'vzaaaeiv XV 3

fVro? XX 52, XXIV 13

i^anoQETa&ai II 10

fif.rat 18, II 1,0. 14, III 3,

IV 3, XIV 23

iiTjxoar^ s. unter VII

s^oifioat'a frgm. 2

innivHv XIII 4

B7zaxo).ov&Hv X 8

fTZfyqjfQEir (xazu rivog) I 14.

15. 16

insiauyfiv I 8

f'mnyea&ai III 3, IV 3

inißdlleiv XIV 20

iniyovr/ XXIII 3. 8

iniynärffiv XIV 4

imSfiAvvvcu I 7. 10, XXIII

18, XXIV 8

inibtAurov s. unter VII

{'möiÖi'rai XV 3, XXI 14

tTii).a[jß(ivnv X 1

inilvaig XXVII a 23

fTTiuf'haOui XIII 7

fTzi/uhlg X 5, XII 4

tniatütrjg s. unter V Priester

tniathllnv IX 7, XI 13,

XXVIII 1

imaxulti IX 4, XI, XII 3,

XIII 2, XX G4

imxHGCHv XIII 4, XIX 20

hTtntXnv XVIII .'{

tniri{ynai XXX .'», frgm. 1

inirifinv III .O, IV 6

tmqtotir II 16, III (1, IV 7

tnydXtat'hii II 7

j
tiuiütaiha s. ömj'i'vrui

troifwg X 7

«3 t/wt XXIII 19

fi'X«/(irij' XXIX 7

fvooy.üi' XXIII 1H

fvii/rFAiiv XIII f)

lizvyßv XIX 24, XXIV 13

ery^aniaiHv XIII 7

iq:ion}(fiv XXIII 19

i'(/wöo? III 4, IV 5

^^fty XIII 6, XVIII 1

f'y&f'g XXIX 6

mg VIII 14, X4, XI 3, XIV 24

C»> II 4. 8. 10

rj XXIII 13

{5// VIII 10

IjflETEQOg XXIII 17

j>'g«XIV27, XXVllal9

'ifiiavg XX 40. 44, XXIV 4

&t'Xfiv II 12, XIII 2

&il<javn6g s. unter V
&tüg s. unter V

ifnng s. unter V. (Priester)

h:noynnf4[iaTevg S. unter V.

(Priester)

imöv s. unter V

itoög XXVI sub«;cr. 5

/xai'tV (?) VIII 20

Au&dnso I 12, III 6, IV 7,

XII 1

x</.^/;xMj'XIV2. 5. II, XVII

40, XX 28. 62

y.aüöti XXIV 8, XXV 10,

XXVIII 8. 10

xa&üg XVIII 6

Auh/g XVIII 3

y.ahüg nomv XXVII a 22

y.aiv6g XIV 8

naxuthyj'tiv 1 6. 9

xaijfitia XIV 13

xuoTiog XIV 15

AttiußdXlHP III 2, IV 2.

verso, VIII 10, XVII 21. 24

yMxaßoXi'i XXm 18

•AuruhovXoiv 1 1 1 .3, 1 V 4

naxuyMyiftv s. unter VI.'

Ki'.raXu'nur II 3. 5. 6. 14,

VIII 12. 13

xuxuTit'fiTieiv X 7
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xaraaneiQHv XIV 15

' xaraxaniCetf II 8

x(eQrtf^tiov) s. unter VI

xTjQt'/.siov s. unter VII

xXivti V 10. 11

xoivog 15, II 10. 11

xo.«it«''V21, 1X4, XIII2. 5

XUaflog I 4

xQiOivog V 26

xTäa»ai IV verso, XIV 2.3

xrrjvog XIV 21

xva&og V 3

xr'xioff XIV 24

^vvr,yoi XXVIII 3

xuojere/y XIV 14. 22

xvQwg I 14. 15, II 3. 15, III

2.5, IV 2. 6, XIV 15.23

xtaXvsiv X 6, XI 6

Xafißccvstv I 2, II 7, V 1. 24,

XIV 13

X7Jfj.[4.a XV 4

loyi^eo&ai V 18

Xoyiax^oiov s. unter V
Xöyog V 20. 27. verso 3, X 7,

XI 1. 6, XIII 1

Xoinog V verso 2, X 7,

XUI 1, XIV 9. ]J), XV 2,

XVn 26, XX 11. 62,

XXV 11, XXVIII 7

XvtQovv XIX 9

Xv^viov V 7

liuQtvg I 16, II 17, III 7,

IV 8, V verso 4

fiaxaiQiov V 13

/le'ja? XXIV 3

/i/oo? 117, XIV 8. 19, XX 18

fu'XQi II 4

^j^y XXIII l"), Monat s. unt. III

ftitXtiQ I 3, II 8, XIII 6

fiixQÖg XVII 11, XVIII 1

fiia&ofv XIV 16

ftvä s. unter VII

pawr/xotf s. auch tyyaiog I 13

viiaitig XX 48i XXI 12

v(jfii(Tfia s. unter VI

vofiog I 12

tßsXiaxog V 2

(ü|3olotf) s. unter VI

ö^üi'/o»' XXVII a 16

ouaaai XII 1, XIII 6

oixia XX 36. 53, XXIV 1,

XXV 8

oixovofislv IX 5

oixovofiia XI 7

oivÜqiov XIII 5

oZi'o«,' V 14. 19. 20. 22

o/V[t(]ipi;xr//'o V 3

hxvfiv XUI 7

ofipvsiv XXIII 8

bfioicag XV 1

üfioXoysiv V verso 1

öfioXoyia n 2

o«ou 15. 14, II 16

onojg X 6

OQ&äg IX 3

opxo? VII iubscr. 1, XXIII

20, XXVI subscr. 1

oaog I 5

üzt I 7

ov^roj XUI 5. 6

äfpeiXsiv II 10, VIII 14,

XXVI subscr. 4, V verso 1

{naon rivog)

offEiXtifia VII subscr. 3 (vgl.

Z. 13), XVIII 1, XXVI
subscr. 5

6\\>töviov XXVIII 5

navtaxi,i III 6, IV 6

Ttdvirn I 14, II 15

ndvioag I 14, II 15

nanayi'yvta&ai IX 1. 4, XIII

2, XXIX 1

naoayndcffiv XVIII 2

naQudfixvvrai XII 3

nana8i86vai XXVI subscr. 5

jtaQaXafAßävstv XX 8

jiaQaxQfjfia XIV 18. 21

nttQarpeneiv XI 5

nuQelvai frgm. 2

TtaosvQeatg I 9, III 3, IV 4

nuQexstv I 4

nanoiveiv XII 2

wätf XXIX 13 u. ö.

7iaazoq)6niov s. unter V
näaxfiv U 3. 4 n. ö.

naxt]Q 13, n 8, VUI 21

nazQcpog V 22. verso 3

TtffinHv XI 5

mnnäaxEiv XIX 10, XXVH
a6

mÄTfn- X 2. 5. 8, XI 1,

XIV 6

nXfXov XIX 22

ffifiomx/*; XI 2

;rir^v II 7

ffo/crr I 10, II 13, VIII 22,

IX 3. 5, X 5, Xin 7,

X^TI 35, XVm 3, XX 26,

XXV 11, XXIX 1. 14

nöXig VI subscr. 1, VII sub-

scr. 2, IX 1, X 2, XI 2,

XX 37, XXIII 5, XXVI
subscr. 3, XXIX 2, =
Alexandrien: X 7, XI 7

noQsvea&ai UI 5, IV 6

nQÜyixa IX 3

TZQCixrcaQ s. unter V Behörden

nnä^tg I 12, U 13

finäaig XIV 25

noäaafiv I 13. 15, III 6,

^IV 7, XI 7

TiQtaa&ai XIV 12

TiQoaTioaTsXXstv XXVUI 7

nnoynäqisiv frgm. 2

TiQoSidovai XXVIII 6

fiQOXJjQvaffetv XXIII 15

TtQOaaTZOZlVEtV 111

TZQoaßdXXsii' XXV 4

TTQoaßoXij XXIII 17

TiQoadiond-ovv XIV 10, XX 60

iTQOGHvai XX 47

TtQoaijxFir I 5

TinoaxKpdXaiov V 6

nnoaoSog s. unter VII

nnoaoqsiXeiv XIX 14, XXVII

a 12
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nnoanoiäv XVIII 5

fiQoaqtfQsa&at I 4. 7. 11

nQottQov XXI 13

ngauarog X 4, XI 3

TTQärov XIV 23

jztäfia XI 4

nvv&ävsa&ai XIII 3

nvoivog V 26

»oi»;i«i' XIV 1. 27

pojj'j'iJyrtc {fQQoaffo) EX 8,

X 9, XIII 1, XVIU 7,

XXI 20, XXVII a 26,

xxvme. 11, XXX 6

aatQanfvfiv I 1

aiSrjQovg V 7

(Ttnxos' XrV 4

(Tfro? V 25, X 3

ai(f(ßv V 4

{aittTtTj) p. dem. VII 21

(Txeto? XIV 21

aifofa&ai I 7

ffzoäfia V 5

avvyQuqiij I 2. 13. 16, II 1

15. 16, III 5, IV 6, XIV 18

avyyQaqioqivXa^ II 17, III

verso, IV 9

avyxQrjfjiaiil^Eiv XXVIII 7. 10

avXXaXeXv IX 6, XXIX 5

avfifisiyvvvai XXIX 1

1

avfinQaaaeiv I 15 B
avväysiv VIII 7

avvttXXayua I 14, II 16

avvanouveiv II 11. 12

avveiauyeiv XXVI subscr. 5

avv&nntBiv II 12

avvotxiaia I 2

avvxäaaEiv XVIII 6

aojfiduov XIV 21

tdXavrov s. unter VI

taoixeia VIII 8

TaQixev77jg VIII 5

z«W«r XIV 5. 18. 19, XV
2. 32, XIX 16, XX 8. 13.

23, XXV 8, XXVn a 20

Tflyog XX 52

tSXVOTTOieiV I 9

ze'Xog

dixT] xard vvfiov zf'Xog

t^ovaa I 12

reXevräv II 15

ti&t'vai n 16

rifiij V 23, XIV 5. 7. 18.

22 (?)

roi (Artikel) I 15

toxog XXVII a 21

zo^ov V 8

xonuQiia s. unter IV Gcogr.

ToWo? IX 2, XIII 4

T^aWC« V 12, XIV 6. 7;

XV 4, XVII 34, XIX 17,

XX 10, XXV 9, XXVII
a22, XXVIII 2

zQttTit^i'ztjg s. unter V Be-

hörden

tQBqeiv {zQiiCfifiv) II 11. 12

zQtcoßoXov s. unter VI

ZQoqtiov III 2. 3, IV 2. 4

r/?()^- I 9

vyiaivdv XIII 2

Wo? 116. 10. 11, XXIV 2

vnÜQXtiv II 3. 4. 5. 6. 9,

XX 6, XXI 8, XXIV 7

vTitQßäXXetr XIV 24

vnBQZi&ivai XI 5

vnoyQacpeiv XV 3, XVI subscr..

vnöxna&ai XV 2. 4, XX 7

vnöfivrifiot, XV 1 , XVI subscr.,

xvni
vTioaxaaig XV 3

inöxeiQov XI 7

ixfiazdvai XVII 31, XIX 3,

XX 3, XXI 16, XXIV 10

(fttvai IX 2

cpaoezQu V 9

qpcpv/; I 1

1

(pÖQog XIV 3

qyvXaxij XII 2

q)vXaxn?]g s. unter V
g:via<Tffc/»' I 16

Xa/e«»' IX 1, XI, XI 1,

XII 1, XIII 1. 3, XVIII 1,

XXI 2, XXVIII 1,XXX1,
frgnj. 1

XaXxög s. unter VI MUiizen

XaQiCea&ai XIII 9

XiXioazi'j s. unter VII

XQt'og II 10. 11. 14

XQÖfog X 4, XI 3, XVII 41,

XX 29

XQvaiov s. unter VI Münzen

aaavxag XX 50

Nachtrag.
I 17, II 18: Es hätte darauf hingewiesen werden müssen, dafs Jvaig (nicht Jiaig) aus

Temnos der einzige Zeuge ist, der in beiden Urkunden auftritt.

II 1 2 lies zQÜtffiv. Den Hinweis auf den von mir übersehenen dialektischen Vokalismus

verdanke ich Herrn von Wilamowitz.

S. 37, Z. 1 1 : nüXtg = Diospolis magna begegnet nicht. Die irrtümliche Angabe ist

verursacht durch eine (si)äter verbesserte) Lesung in Pap. IX.

XIV Anm. Z. 1 (S. 51): Der Hinweis auf Rev. Papyrus Kol. 57 beruht auf einem Ver-

sehen. Pap. XIV ist kein ÖiÖQ&mfia.

Drook Ton W. Pormettar in BtirUii.
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